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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 469/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Ar-
tikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im An-
hang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pau-
schalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
J. L. DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 22. März 2006 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 94,2
204 53,3
212 102,0
624 101,8
999 87,8

0707 00 05 052 134,8
999 134,8

0709 10 00 624 103,6
999 103,6

0709 90 70 052 110,8
204 48,5
999 79,7

0805 10 20 052 71,7
204 42,8
212 53,8
220 43,2
400 60,8
448 37,8
624 57,1
999 52,5

0805 50 10 052 42,2
624 73,8
999 58,0

0808 10 80 388 77,0
400 121,8
404 103,9
508 82,7
512 84,8
524 62,5
528 88,1
720 82,6
999 87,9

0808 20 50 388 80,8
512 73,3
524 58,2
528 83,8
720 122,5
999 83,7

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission (ABl. L 126 vom 19.5.2005, S. 12). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 470/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1063/2005 hinsichtlich der unter die Dauerausschreibung
für die Ausfuhr von Weichweizen aus Beständen der tschechischen Interventionsstelle fallenden

Menge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1784/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Getreide (1), insbesondere auf Artikel 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1063/2005 der Kommis-
sion (2) ist eine Dauerausschreibung für die Ausfuhr von
275 911 Tonnen Weichweizen aus Beständen der tsche-
chischen Interventionsstelle eröffnet worden.

(2) Die Tschechische Republik hat die Kommission von der
Absicht ihrer Interventionsstelle unterrichtet, die zur Aus-
fuhr ausgeschriebene Menge um 120 000 Tonnen zu
erhöhen. Angesichts der verfügbaren Mengen und der
Marktlage sollte dem Antrag der Tschechischen Republik
stattgegeben werden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1063/2005 ist entsprechend zu
ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1063/2005 erhält folgende
Fassung:

„Artikel 2

Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge von 395 911
Tonnen Weichweizen. Diese Höchstmenge darf nach allen
Drittländern ausgeführt werden, mit Ausnahme von Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Liech-
tenstein, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien, Rumänien, Serbien und Montenegro (*) und der
Schweiz.
___________
(*) Einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244

des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 78. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1154/2005 der Kommission (ABl. L 187 vom
19.7.2005, S. 11).

(2) ABl. L 174 vom 7.7.2005, S. 36. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1535/2005 (ABl. L 247 vom 23.9.2005, S. 3).



VERORDNUNG (EG) Nr. 471/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Abweichung für das Jahr 2006 von der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 hinsichtlich des
Zeitpunkts der Erteilung von Ausfuhrlizenzen im Rindfleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (1), insbesondere auf Artikel 29 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1445/95 der Kommission vom 26. Juni 1995 mit
Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrli-
zenzen für Rindfleisch und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 2377/80 (2) werden die Ausfuhrlizenzen
am fünften auf den Tag der Antragstellung folgenden Tag
erteilt, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine
besonderen Maßnahmen trifft.

(2) Wegen der Feiertage im Jahr 2006 und des dadurch
bedingten nicht regelmäßigen Erscheinens des Amtsblatts
der Europäischen Union wird dieser Zeitraum von fünf
Arbeitstagen während dieser Feiertage für eine ordnungs-
gemäße Marktverwaltung zu kurz sein und sollte deshalb
verlängert werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1445/95 werden im Jahr 2006 Lizenzen, die in den im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Zeiträumen
beantragt werden, an dem in diesem Anhang angegebenen Da-
tum erteilt.

Diese Abweichung findet Anwendung, sofern vor dem Datum
der Erteilung keine der in Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1445/95 vorgesehenen besonderen Maßnahmen getrof-
fen wurde.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom
25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 35. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1118/2004 (ABl. L 217 vom
17.6.2004, S. 10).



ANHANG

Beantragungszeitraum Datum der Erteilung

10. bis 13. April 2006 21. April 2006

22. bis 24. Mai 2006 1. Juni 2006

17. bis 18. Juli 2006 26. Juli 2006

30. bis 31. Oktober 2006 8. November 2006

21. Dezember 2006 29. Dezember 2006

28. bis 29. Dezember 2006 8. Januar 2007
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VERORDNUNG (EG) Nr. 472/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Abweichung für das Jahr 2006 von der Verordnung (EG) Nr. 1518/2003 hinsichtlich der
Zeitpunkte für die Erteilung der Ausfuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1518/2003 der Kommission vom 28. August 2003
mit Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhrlizen-
zen im Sektor Schweinefleisch (2) werden die Ausfuhrli-
zenzen am Mittwoch nach der Woche erteilt, in der die
Anträge gestellt werden, falls die Kommission bis dahin
keine besonderen Maßnahmen trifft.

(2) Wegen der — durch die Feiertage des Jahres 2006 be-
dingten — nicht regelmäßigen Veröffentlichung des
Amtsblatts der Europäischen Union ist der Zeitraum zwi-
schen der Einreichung der Anträge und dem Tag der
Lizenzerteilung in diesen Fällen für eine ordnungsgemäße

Marktverwaltung zu kurz und sollte deshalb verlängert
werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1518/2003 werden die Lizenzen für das Jahr 2006 zu den im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Zeitpunkten
erteilt.

Diese Abweichung findet Anwendung, sofern vor dem Zeit-
punkt der Erteilung keine der in Artikel 3 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1518/2003 vorgesehenen besonderen Maß-
nahmen getroffen wird.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

DEL 84/6 Amtsblatt der Europäischen Union 23.3.2006

(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom 25.11.2005,
S. 2).

(2) ABl. L 217 vom 29.8.2003, S. 35. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1361/2004 (ABl. L 253 vom
29.7.2004, S. 9).



ANHANG

Zeitraum für die Einreichung der Lizenzanträge Zeitpunkt der Erteilung

10. bis 14. April 2006 20. April 2006

24. bis 28. April 2006 4. Mai 2006

1. bis 5. Mai 2006 11. Mai 2006

29. Mai bis 2. Juni 2006 8. Juni 2006

7. bis 11. August 2006 17. August 2006

23. bis 27. Oktober 2006 3. November 2006

18. bis 22. Dezember 2006 28. Dezember 2006

25. bis 29. Dezember 2006 5. Januar 2007
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VERORDNUNG (EG) Nr. 473/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen bezüglich der in Kapitel II der Verordnung (EG)
Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten gemeinschaftlichen Liste der

Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über
die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunter-
nehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersa-
gung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und
zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG (1) (im
Folgenden „die Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Kapitel II der Grundverordnung legt Verfahren fest für die
Aktualisierung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrt-
unternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Be-
triebsuntersagung ergangen ist, sowie Verfahren, die es
den Mitgliedstaaten unter bestimmten Umständen erlau-
ben, außerordentliche Maßnahmen zur Erlassung von Be-
triebsuntersagungen in ihrem Hoheitsgebiet zu ergreifen.

(2) Es ist angezeigt, bestimmte Durchführungsmaßnahmen
zu erlassen, um Einzelbestimmungen bezüglich dieser
Verfahren festzulegen.

(3) Insbesondere ist es angezeigt festzulegen, welche Infor-
mationen die Mitgliedstaaten vorzulegen haben, wenn sie
bei der Kommission beantragen, eine Entscheidung nach
Artikel 4 Absatz 2 der Grundverordnung zu erlassen, die
gemeinschaftliche Liste durch den Erlass einer Betriebs-
untersagung, die Aufhebung einer geltenden Untersagung
oder die Änderung der damit verknüpften Bedingungen
zu aktualisieren.

(4) Es ist erforderlich, die Bedingungen für die Ausübung der
Verteidigungsrechte der Luftfahrtunternehmen festzule-
gen, die von Entscheidungen der Kommission zur Aktua-
lisierung der gemeinschaftlichen Liste betroffen sind.

(5) Im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Liste ver-
pflichtet die Grundverordnung die Kommission, die Not-
wendigkeit einer schnellen Entscheidung zu berücksichti-
gen und gegebenenfalls ein Dringlichkeitsverfahren
durchzuführen.

(6) Der Kommission sollten angemessene Informationen zu
Betriebsuntersagungen vorgelegt werden, die von einem
Mitgliedstaat als außerordentliche Maßnahme nach Arti-
kel 6 Absatz 1 und 2 der Grundverordnung erlassen
wurden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechend der Stellungnahme des Flugsicherheitsaus-
schusses (2) —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Diese Verordnung legt Einzelbestimmungen bezüglich der in
Kapitel II der Grundverordnung genannten Verfahren fest.

Artikel 2

Anträge der Mitgliedstaaten zur Aktualisierung der gemein-
schaftlichen Liste

(1) Ein Mitgliedstaat, der bei der Kommission beantragt, die
gemeinschaftliche Liste gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Grund-
verordnung zu aktualisieren, übermittelt der Kommission die in
Anhang A dieser Verordnung aufgeführten Informationen.

(2) Anträge nach Absatz 1 werden schriftlich an das Gene-
ralsekretariat der Kommission gerichtet. Die in Anhang A auf-
geführten Informationen sind gleichzeitig den zuständigen
Dienststellen der Generaldirektion Energie und Verkehr der
Kommission in elektronischer Form zu übermitteln. Steht kein
geeignetes elektronisches Verfahren zur Verfügung, wird die-
selbe Information mit dem schnellsten praktikablen Alternativ-
verfahren übermittelt.

(3) Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten
über ihre Vertreter im Flugsicherheitsausschuss gemäß den Ver-
fahren der Geschäftsordnung des Ausschusses sowie die Europä-
ische Agentur für Flugsicherheit.
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(1) ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 15.

(2) Eingerichtet durch Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91
des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der techni-
schen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluft-
fahrt (ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4).



Artikel 3

Gemeinsame Konsultation mit den Behörden, die für die
Regulierungsaufsicht des betreffenden Luftfahrtunterneh-

mens verantwortlich sind

(1) Ein Mitgliedstaat, der die Stellung eines Antrags bei der
Kommission nach Artikel 4 Absatz 2 der Grundverordnung
prüft, lädt die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten
ein, sich an etwaigen Konsultationen mit den Behörden zu
beteiligen, die für die Regulierungsaufsicht des betreffenden
Luftfahrtunternehmens verantwortlich sind.

(2) Dem Erlass der in Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 der
Grundverordnung genannten Beschlüsse gehen, sofern angemes-
sen und praktikabel, Konsultationen mit den Behörden voraus,
die für die Regulierungsaufsicht des betreffenden Luftfahrtunter-
nehmens verantwortlich sind. Wenn möglich, werden Konsulta-
tionen gemeinsam von der Kommission und den Mitgliedstaaten
durchgeführt.

(3) In Fällen, in denen die Dringlichkeit dies erfordert, kön-
nen Konsultationen nach Erlass der in Absatz 2 genannten Be-
schlüsse durchgeführt werden. In diesem Fall wird die betref-
fende Behörde davon unterrichtet, dass eine Entscheidung nach
Artikel 4 Absatz 2 oder Artikel 5 Absatz 1 zur Annahme an-
steht.

(4) Gemeinsame Konsultationen können durch Schriftwech-
sel durchgeführt werden und während Ortsterminen stattfinden,
um gegebenenfalls eine Beweisaufnahme zu ermöglichen.

Artikel 4

Ausübung der Verteidigungsrechte der Luftfahrtunterneh-
men

(1) Prüft die Kommission den Erlass einer Entscheidung nach
Artikel 4 Absatz 2 oder Artikel 5 der Grundverordnung, teilt sie
dem betreffenden Luftfahrtunternehmen die wesentlichen Tat-
sachen und Erwägungen mit, die die Grundlage einer solchen
Entscheidung bilden. Dem betreffenden Luftfahrtunternehmen
wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von 10 Arbeitstagen ab
dem Datum der Mitteilung schriftlich gegenüber der Kommis-
sion Stellung zu nehmen.

(2) Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten
über ihre Vertreter im Flugsicherheitsausschuss gemäß den Ver-
fahren der Geschäftsordnung des Ausschusses. Auf Antrag wird
dem Luftfahrtunternehmen Gelegenheit gegeben, seinen Stand-
punkt mündlich vorzutragen, bevor eine Entscheidung getroffen
wird. Wo dies angezeigt ist, sollte der mündliche Vortrag vor
dem Flugsicherheitsausschuss erfolgen. Während der Anhörung

kann das Luftfahrtunternehmen auf eigenen Antrag von den
Behörden unterstützt werden, die für die Regulierungsaufsicht
über das Luftfahrtunternehmen verantwortlich sind.

(3) In dringlichen Fällen ist die Kommission nicht verpflich-
tet, nach Absatz 1 zu verfahren, bevor sie eine vorläufige Maß-
nahme nach Artikel 5 Absatz 1 der Grundverordnung erlässt.

(4) Erlässt die Kommission eine Entscheidung nach Artikel 4
Absatz 2 oder Artikel 5 der Grundverordnung, teilt sie dies
unverzüglich dem Luftfahrtunternehmen und den Behörden
mit, die für die Regulierungsaufsicht über das betreffende Luft-
fahrtunternehmen verantwortlich sind.

Artikel 5

Durchsetzung

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle Maßnahmen mit,
die sie zur Durchführung der von der Kommission nach Artikel
4 Absatz 2 oder Artikel 5 der Grundverordnung erlassenen
Entscheidungen ergreifen.

Artikel 6

Außerordentliche Maßnahmen eines Mitgliedstaats

(1) Hat ein Mitgliedstaat einem Luftfahrtunternehmen eine
sofortige Betriebsuntersagung in seinem Hoheitsgebiet erteilt,
wie dies nach Artikel 6 Absatz 1 der Grundverordnung zulässig
ist, teilt er dies unverzüglich der Kommission mit und über-
mittelt die in Anhang B aufgeführten Informationen.

(2) Hat ein Mitgliedstaat gegenüber einem Luftfahrtunterneh-
men eine Betriebsuntersagung in seinem Hoheitsgebiet aufrecht-
erhalten oder eine solche Betriebsuntersagung erteilt, wie dies
nach Artikel 6 Absatz 2 der Grundverordnung zulässig ist, teilt
er dies unverzüglich der Kommission mit und übermittelt die in
Anhang C aufgeführten Informationen.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen
werden schriftlich an das Generalsekretariat der Kommission
gerichtet. Die in Anhang B oder C aufgeführten Informationen
sind gleichzeitig den zuständigen Dienststellen der Generaldirek-
tion Energie und Verkehr der Kommission in elektronischer
Form zu übermitteln. Steht kein geeignetes elektronisches Ver-
fahren zur Verfügung, wird dieselbe Information mit dem
schnellsten praktikablen Alternativverfahren übermittelt.

(4) Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten
über ihre Vertreter im Flugsicherheitsausschuss gemäß den Ver-
fahren der Geschäftsordnung des Ausschusses.
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Artikel 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
Jacques BARROT

Vizepräsident
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ANHANG A

Von einem Mitgliedstaat bei Antragstellung nach Artikel 4 Absatz 2 der Grundverordnung zu übermittelnde
Informationen

Ein Mitgliedstaat, der einen Antrag auf Aktualisierung der gemeinschaftlichen Liste nach Artikel 4 Absatz 2 der Grund-
verordnung stellt, übermittelt der Kommission die folgenden Informationen:

Antragstellender Mitgliedstaat

— Name und Funktion des offiziellen Ansprechpartners

— E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des offiziellen Ansprechpartners

Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeuge

— Betroffene Luftfahrtunternehmen, einschließlich Name der Rechtsperson (gemäß Angaben auf dem Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) oder gleichwertigem Dokument), im Geschäftsverkehr verwendeter Name (falls abweichend),
ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens (falls bekannt) und vollständige Kontaktangaben

— Name und vollständige Kontaktangaben der Behörden, die für die Regulierungsaufsicht über die betreffenden Luft-
fahrtunternehmen zuständig sind

— Angaben zu den Luftfahrzeugmustern, Eintragungsstaaten, Eintragungskennungen und gegebenenfalls Seriennummern
der betroffenen Luftfahrzeuge

Beantragte Entscheidung

— Art der beantragten Entscheidung: Erlass einer Betriebsuntersagung, Aufhebung einer Betriebsuntersagung oder Än-
derung der Bedingungen einer Betriebsuntersagung

— Umfang der beantragten Entscheidung (bestimmte(s) Luftfahrtunternehmen oder alle Luftfahrtunternehmen, die der
Aufsicht einer bestimmten Behörde unterliegen, bestimmte Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeugmuster)

Antrag auf Erlass einer Betriebsuntersagung

— Einzelheiten zu den Sicherheitsbedenken (z. B. Inspektionsergebnisse), die zu dem Antrag auf eine vollständige oder
teilweise Betriebsuntersagung geführt haben (in der Reihenfolge der einschlägigen gemeinsamen Kriterien im Anhang
der Grundverordnung)

— Generelle Darlegung der empfohlenen Bedingungen für eine Aufhebung der Betriebsuntersagung zur Verwendung als
Grundlage für die Ausarbeitung eines Plans zur Mängelbehebung in Abstimmung mit den Behörden, die für die
Regulierungsaufsicht über die betroffenen Luftfahrtunternehmen zuständig sind

Antrag auf Aufhebung einer Betriebsuntersagung oder auf Änderung der zugehörigen Bedingungen

— Datum und Einzelheiten des vereinbarten Plans zur Mängelbehebung, falls zutreffend

— Nachweis der nachfolgenden Einhaltung des vereinbarten Plans zur Mängelbehebung, falls zutreffend

— Ausdrückliche schriftliche Bestätigung der Behörden, die für die Regulierungsaufsicht über die betroffenen Luftfahrt-
unternehmen zuständig sind, dass der Plan zur Mängelbehebung durchgeführt wurde

Veröffentlichung

— Angabe, ob der Mitgliedstaat seinen Antrag veröffentlicht hat
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ANHANG B

Mitteilung eines Mitgliedstaats über außerordentliche Maßnahmen, die nach Artikel 6 Absatz 1 der
Grundverordnung ergriffen wurden, um den Betrieb in seinem Hoheitsgebiet zu untersagen

Ein Mitgliedstaat, der mitteilt, dass gegenüber einem Luftfahrtunternehmen eine Betriebsuntersagung in seinem Hoheits-
gebiet nach Artikel 6 Absatz 1 der Grundverordnung ausgesprochen wurde, teilt der Kommission die folgenden Infor-
mationen mit:

Mitteilender Mitgliedstaat

— Name und Funktion des offiziellen Ansprechpartners

— E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des offiziellen Ansprechpartners

Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeuge

— Betroffene Luftfahrtunternehmen, einschließlich Name der Rechtsperson (gemäß Angaben auf dem Luftverkehrsbe-
treiberzeugnis (AOC) oder gleichwertigem Dokument), im Geschäftsverkehr verwendeter Name (falls abweichend),
ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens (falls bekannt) und vollständige Kontaktangaben

— Name und vollständige Kontaktangaben der Behörden, die für die Regulierungsaufsicht über die betreffenden Luft-
fahrtunternehmen zuständig sind

— Angaben zu den Luftfahrzeugmustern, Eintragungsstaaten, Eintragungskennungen und gegebenenfalls Seriennummern
der betroffenen Luftfahrzeuge

Entscheidung

— Datum, Uhrzeit und Geltungsdauer der Entscheidung

— Angaben zur Entscheidung zur Verweigerung, Aussetzung oder Aufhebung von Betriebsgenehmigungen oder techni-
schen Erlaubnissen oder die Auferlegung von Bedingungen für solche Genehmigungen oder Erlaubnisse

— Umfang der Entscheidung (bestimmte(s) Luftfahrtunternehmen oder alle Luftfahrtunternehmen, die der Aufsicht einer
bestimmten Behörde unterliegen, bestimmte Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeugmuster)

— Angabe der Bedingungen, unter denen die Verweigerung, Aussetzung, Aufhebung oder Beschränkung von Betriebs-
genehmigungen oder technischen Erlaubnissen des Mitgliedstaats zurückgenommen werden kann

Sicherheitsbedenken

— Einzelheiten zu den Sicherheitsbedenken (z. B. Inspektionsergebnisse), die zu der Entscheidung über eine vollständige
oder teilweise Betriebsuntersagung geführt haben (in der Reihenfolge der gemeinsamen Kriterien im Anhang der
Grundverordnung)

Veröffentlichung

— Angabe, ob der Mitgliedstaat seine Betriebsuntersagung veröffentlicht hat
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ANHANG C

Mitteilung eines Mitgliedstaats zu außerordentlichen Maßnahmen, deren Ergreifen nach Artikel 6 Absatz 2 der
Grundverordnung erlaubt ist, um eine Betriebsuntersagung in seinem Hoheitsgebiet aufrechtzuerhalten oder zu
erteilen, wenn die Kommission beschlossen hat, ähnliche Maßnahmen nicht in die gemeinschaftliche Liste

aufzunehmen

Ein Mitgliedstaat, der mitteilt, dass gegenüber einem Luftfahrtunternehmen eine Betriebsuntersagung in seinem Hoheits-
gebiet gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Grundverordnung aufrechterhalten oder ausgesprochen wurde, übermittelt der
Kommission die folgenden Informationen:

Mitteilender Mitgliedstaat

— Name und Funktion des offiziellen Ansprechpartners

— E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des offiziellen Ansprechpartners

Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeuge

— Betroffene Luftfahrtunternehmen, einschließlich Name der Rechtsperson (gemäß Angabe auf dem Luftverkehrsbetrei-
berzeugnis (AOC) oder gleichwertigem Dokument), im Geschäftsverkehr verwendeter Name (falls abweichend), ICAO-
Kennung des Luftfahrtunternehmens (falls bekannt)

Bezugnahme auf die Entscheidung der Kommission

— Datum und Bezugsangaben einschlägiger Kommissionsdokumente

— Datum der Entscheidung der Kommission/des Flugsicherheitsausschusses

Den Mitgliedstaat betreffendes spezifisches Sicherheitsproblem
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VERORDNUNG (EG) Nr. 474/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

zur Erstellung der in Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments
und des Rates genannten gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der

Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über
die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunter-
nehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersa-
gung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und
zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG (1),
insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 (im Fol-
genden „die Grundverordnung“) legt Verfahren fest für
die Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrt-
unternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Be-
triebsuntersagung ergangen ist, sowie Verfahren, die es
den Mitgliedstaaten unter bestimmten Umständen erlau-
ben, außerordentliche Maßnahmen zur Erlassung von Be-
triebsuntersagungen in ihrem Hoheitsgebiet zu ergreifen.

(2) In Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 3 der Grund-
verordnung hat jeder Mitgliedstaat der Kommission die
Identität der Luftfahrtunternehmen, gegen die eine Be-
triebsuntersagung in seinem Hoheitsgebiet ergangen ist,
sowie die Gründe für die Betriebsuntersagung und andere
einschlägige Informationen mitgeteilt.

(3) Die Kommission hat alle betreffenden Luftfahrtunterneh-
men entweder unmittelbar oder, wo dies nicht praktika-
bel war, über die für die Beaufsichtigung der betreffenden
Luftfahrtunternehmen zuständigen Behörden informiert
und ihnen die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen
mitgeteilt, die einer Entscheidung über eine Betriebsunter-
sagung in der Gemeinschaft zugrunde gelegt würden.

(4) Gemäß Artikel 7 der Grundverordnung hat die Kommis-
sion den betreffenden Luftfahrtunternehmen Gelegenheit
gegeben, die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Unter-
lagen einzusehen, sich schriftlich dazu zu äußern und

ihren Standpunkt innerhalb von 10 Tagen der Kommis-
sion sowie dem Flugsicherheitsausschuss (2) mündlich
vorzutragen.

(5) Die gemeinsamen Kriterien für die Prüfung einer Betriebs-
untersagung aus Sicherheitsgründen auf Gemeinschafts-
ebene sind im Anhang zur Grundverordnung festgelegt.

Air Bangladesh

(6) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Air Bangladesh bezüglich einiger
Luftfahrzeuge seiner Flotte. Diese Mängel wurden von
Deutschland bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des
SAFA-Programms festgestellt (3).

(7) Air Bangladesh hat nicht angemessen und rechtzeitig auf
eine Anfrage der deutschen Zivilluftfahrtbehörde hin-
sichtlich der Sicherheitsaspekte ihres Flugbetriebs geant-
wortet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz
oder Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwortung der
Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt. Bislang
hat Deutschland keine Gelegenheit erhalten zu prüfen,
ob die Sicherheitsmängel behoben wurden.

(8) Die Behörden Bangladeshs, die für die Regulierungsauf-
sicht über Air Bangladesh zuständig sind, haben keine
angemessene Aufsicht über ein bestimmtes von diesem
Luftfahrtunternehmen eingesetztes Luftfahrzeug gemäß
ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von Chi-
cago ausgeübt.

(9) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass dem Luftfahrtunternehmen Air Bangla-
desh strenge Betriebsbeschränkungen auferlegt werden
sollten und es in Anhang B aufgenommen werden sollte.

Air Koryo

(10) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Air Koryo. Diese Mängel wurden von
Frankreich und Deutschland bei Vorfeldinspektionen im
Rahmen des SAFA-Programms festgestellt (4).
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(11) Die anhaltende Nichtbehebung durch Air Koryo von
Mängeln, die zuvor von Frankreich mitgeteilt worden
waren, wurde während weiterer Vorfeldinspektionen im
Rahmen des SAFA-Programms festgestellt (5).

(12) Belegte Informationen, die sich auf schwere Störungen
beziehen und von Frankreich mitgeteilt wurden, weisen
auf latente systematische Mängel seitens Air Koryo hin.

(13) Air Koryo hat erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit zur
Behebung dieser Sicherheitsmängel fehlt.

(14) Air Koryo hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine
Anfrage der französischen Zivilluftfahrtbehörde hinsicht-
lich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geantwor-
tet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz oder
Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwortung der Anfragen
dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(15) Der von Air Koryo auf Anforderung Frankreichs vorge-
legte Plan zur Mängelbehebung war nicht angemessen
und reichte für die Behebung der festgestellten schweren
Sicherheitsmängel nicht aus.

(16) Die Behörden der Demokratischen Republik Korea, die
für die Regulierungsaufsicht über Air Koryo zuständig
sind, haben keine angemessene Aufsicht über dieses Luft-
fahrtunternehmen gemäß ihren Verpflichtungen nach
dem Abkommen von Chicago ausgeübt.

(17) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Air Koryo die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält.

Ariana Afghan Airlines

(18) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel bei bestimmten von Ariana Afghan Airlines
betriebenen Luftfahrzeugen. Diese Mängel wurden von
Deutschland bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des
SAFA-Programms festgestellt (6).

(19) Ariana Afghan Airlines hat erkennen lassen, dass ihm die
Fähigkeit zur Behebung dieser Sicherheitsmängel fehlt.

(20) Ariana Afghan Airlines hat nicht angemessen und recht-
zeitig auf eine Anfrage der deutschen Zivilluftfahrtbe-
hörde hinsichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbe-
triebs geantwortet, was Anzeichen für eine fehlende Mit-
teilung ist, wie das Fehlen einer angemessenen Antwort
auf Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(21) Die zuständigen Behörden Afghanistans, wo die von
Ariana Afghan Airlines eingesetzten Luftfahrzeuge einge-
tragen sind, haben keine vollkommen angemessene Auf-
sicht über die von diesem Luftfahrtunternehmen einge-
setzten Luftfahrzeuge gemäß ihren Verpflichtungen nach
dem Abkommen von Chicago ausgeübt.

(22) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Ariana Afghan Airlines die einschlägigen
Sicherheitsnormen für alle von ihm betriebenen Luftfahr-
zeuge nicht einhält, ausgenommen das Luftfahrzeug des
Musters A310 mit der Eintragungsnummer F-GYYY, das
in Frankreich eingetragen ist und der Aufsicht der fran-
zösischen Behörden unterliegt.

BGB Air

(23) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens BGB Air. Diese Mängel wurden von
Italien bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-
Programms festgestellt (7).

(24) BGB Air hat erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit oder
die Bereitschaft fehlt, Sicherheitsmängel zu beheben, wie
durch die Vorlage einer Selbstbeurteilung anhand von
ICAO-Normen auf der Grundlage der von Italien bereit-
gestellten Checkliste für ausländische Luftfahrtunterneh-
men belegt wird, die nicht mit den Ergebnissen nachfol-
gender SAFA-Inspektionen übereinstimmte.

(25) BGB Air hat nicht angemessen auf eine Anfrage der ita-
lienischen Zivilluftfahrtbehörde hinsichtlich der Sicher-
heitsaspekte seines Flugbetriebs geantwortet, was Anzei-
chen für eine fehlende Transparenz oder Mitteilung ist,
wie die Nichtbeantwortung einiger Schreiben dieses Mit-
gliedstaats erkennen lässt.

(26) Es liegen keine Belege für die Durchführung eines von
BGB Air vorgelegten angemessenen Plans zur Mängelbe-
hebung vor, mit dem die gravierenden Sicherheitsmängel
auf die Anforderung Italiens hin behoben werden könn-
ten.

(27) Die Behörden Kasachstans, die für die Regulierungsauf-
sicht über BGB Air zuständig sind, haben nicht umfas-
send mit der italienischen Zivilluftfahrtbehörde zusam-
mengearbeitet, als sich Bedenken hinsichtlich der Sicher-
heit des Flugbetriebs des Luftfahrtunternehmens BGB Air,
das in diesem Staat zugelassen ist, ergaben, wie die Nicht-
beantwortung der Schreiben dieses Mitgliedstaats erken-
nen lässt.

(28) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass BGB Air die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält.
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Buraq Air

(29) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Buraq Air bezüglich dessen Luft-
frachtbetriebs. Diese Mängel wurden von Schweden und
den Niederlanden bei Vorfeldinspektionen im Rahmen
des SAFA-Programms festgestellt (8).

(30) Buraq Air hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine
Anfrage der deutschen Zivilluftfahrtbehörde hinsichtlich
der Sicherheitsaspekte seines Luftfrachtbetriebs geantwor-
tet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz oder
Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwortung der Schreiben
dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(31) Die Behörden Libyens, die für die Regulierungsaufsicht
über Buraq Air zuständig sind, haben keine angemessene
Aufsicht über den Luftfrachtbetrieb dieses Luftfahrtunter-
nehmens gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Ab-
kommen von Chicago ausgeübt.

(32) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass dem Luftfahrtunternehmen Buraq Air
strenge Betriebsbeschränkungen auferlegt werden sollten
und es in Anhang B aufgenommen werden sollte.

Air Service Comores

(33) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Air Service Comores. Diese Mängel
wurden von Frankreich bei Vorfeldinspektionen im Rah-
men des SAFA-Programms festgestellt (9).

(34) Es liegen keine Belege für die Durchführung eines von
Air Service Comores vorgelegten angemessenen Plans zur
Mängelbehebung vor, mit dem die gravierenden Sicher-
heitsmängel auf die Anforderung Frankreichs hin beho-
ben werden könnten.

(35) Die Behörden, die für die Regulierungsaufsicht über Air
Services Comores zuständig sind, haben erkennen lassen,
dass ihnen die Fähigkeit zur Behebung von Sicherheits-
mängeln fehlt.

(36) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
der Komoren haben nicht rechtzeitig mit der französi-
schen Zivilluftfahrtbehörde zusammengearbeitet, als Be-
denken bezüglich der Sicherheit des Betriebs eines in
diesem Staat genehmigten oder zugelassenen Luftfahrt-
unternehmens vorgebracht wurden.

(37) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Air Service Comores die einschlägigen
Sicherheitsnormen nicht einhält.

GST Aero Air Company

(38) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens GST Aero Air Company. Diese Män-
gel wurden von Italien bei Vorfeldinspektionen im Rah-
men des SAFA-Programms festgestellt (10).

(39) GST Aero Air Company hat erkennen lassen, dass ihm
die Fähigkeit oder die Bereitschaft zur Behebung von
Sicherheitsmängeln fehlt.

(40) GST Aero Air Company hat nicht angemessen und recht-
zeitig auf eine Anfrage der italienischen Zivilluftfahrtbe-
hörde hinsichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbe-
triebs geantwortet, was Anzeichen für eine fehlende
Transparenz oder Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwor-
tung der Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(41) Es liegen keine Belege für die Durchführung eines von
GST Aero Air Company vorgelegten angemessenen Plans
zur Mängelbehebung vor, mit dem die gravierenden Si-
cherheitsmängel auf die Anforderung Italiens hin beho-
ben werden könnten.

(42) Die Behörden Kasachstans, die für die Regulierungsauf-
sicht über GST Aero Air Company zuständig sind, haben
nicht umfassend mit der italienischen Zivilluftfahrtbe-
hörde zusammengearbeitet, als sich Bedenken hinsicht-
lich der Sicherheit des Flugbetriebs eines Luftfahrtunter-
nehmens, das in diesem Staat genehmigt oder zugelassen
ist, ergaben, wie die eingeschränkte Beantwortung der
Schreiben Italiens erkennen lässt.

(43) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass GST Aero Air Company die einschlägi-
gen Sicherheitsnormen nicht einhält.

Phoenix Aviation

(44) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Kirgisistans haben erkennen lassen, dass ihnen die Fähig-
keit zur Umsetzung und Durchsetzung der einschlägigen
Sicherheitsnormen bezüglich Phoenix Aviation fehlt. Das
Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von Phoenix Avia-
tion wurde von Kirgisistan ausgestellt, obschon belegt
ist, dass das Luftfahrtunternehmen seinen Hauptgeschäfts-
sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat,
was den Anforderungen von Anhang 6 des Abkommens
von Chicago zuwiderläuft. In dem Untersuchungsbericht
des US-Verkehrssicherheitsausschusses (11) über einen Un-
fall des Kam-Air-Flugs 904, der von Phoenix Aviation
durchgeführt wurde, heißt es, dass Phoenix Aviation sei-
nen Hauptsitz in den VAE hat.
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(8) LFV-S-2004-2004-52
CAA-NL-2005-47

(9) DGAC/F-2005-1222

(10) ENAC-IT-2005-170
ENAC-IT-2005-370

(11) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board,
2. März 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).



(45) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Phoenix Aviation die einschlägigen Si-
cherheitsnormen nicht einhält.

Phuket Airlines

(46) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Phuket Airlines. Diese Mängel wur-
den von dem Vereinigten Königreich und den Niederlan-
den bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Pro-
gramms festgestellt (12).

(47) Phuket Airlines hat erkennen lassen, dass ihm die Fähig-
keit zur fristgerechten und angemessenen Behebung die-
ser Sicherheitsmängel fehlt.

(48) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Thailands haben nicht umfassend mit der niederländi-
schen Zivilluftfahrtbehörde zusammengearbeitet, als sich
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Flugbetriebs des
Luftfahrtunternehmens Phuket Airlines, das in diesem
Staat zugelassen ist, ergaben, wie das Fehlen zweckdienli-
cher Antworten auf Schreiben dieses Mitgliedstaats erken-
nen lässt.

(49) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Phuket Airlines die einschlägigen Sicher-
heitsnormen nicht einhält.

Reem Air

(50) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Reem Air. Diese Mängel wurden ur-
sprünglich von den Niederlanden bei Vorfeldinspektionen
im Rahmen des SAFA-Programms festgestellt (13).

(51) Die anhaltende Nichtbehebung von Mängeln durch Reem
Air wurde durch die Niederlande bei weiteren Vorfeldin-
spektionen eines bestimmten Luftfahrzeugs im Rahmen
des SAFA-Programms festgestellt (14).

(52) Reem Air hat fehlende Fähigkeit oder Bereitschaft zur
Behebung von Sicherheitsmängeln erkennen lassen.

(53) Reem Air hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine
Anfrage der niederländischen Zivilluftfahrtbehörde hin-
sichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geant-
wortet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz
oder Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwortung der
Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(54) Es liegen keine Belege für die Durchführung eines von
Reem Air vorgelegten angemessenen Plans zur Mängel-
behebung vor, mit dem die gravierenden Sicherheitsmän-
gel auf die Anforderung der Niederlande hin behoben
werden könnten.

(55) Die Behörden Kirgisistans, die für die Regulierungsauf-
sicht über Reem Air zuständig sind, haben keine ange-
messene Aufsicht über dieses Luftfahrtunternehmen ge-
mäß ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von
Chicago ausgeübt, was das Andauern schwerer Sicher-
heitsmängel erkennen lässt. Außerdem belegen die Infor-
mationen, die Reem Air der Kommission während der
dem Luftfahrtunternehmen gewährten Anhörung vorge-
tragen hat, dass das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC)
von Reem Air zwar von Kirgisistan ausgestellt wurde, das
Luftfahrtunternehmen seinen Hauptgeschäftssitz jedoch
in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat, was
den Anforderungen von Anhang 6 des Abkommens von
Chicago zuwiderläuft.

(56) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Reem Air die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält.

Silverback Cargo Freighters

(57) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Silverback Cargo Freighters. Diese
Mängel wurden von Belgien bei einer Vorfeldinspektion
im Rahmen des SAFA-Programms festgestellt (15).

(58) Das Luftfahrtunternehmen Silverback Cargo Freighters,
das auch die Instandhaltung (A&B-Checks) seiner eigenen
Luftfahrzeuge durchführt, hat nicht angemessen auf eine
Anfrage der Zivilluftfahrtbehörde dieses Mitgliedstaats
hinsichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs ge-
antwortet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz
oder Mitteilung ist, wie das Fehlen zweckdienlicher Ant-
worten auf Anfragen dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(59) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Silverback Cargo Freighters die einschlä-
gigen Sicherheitsnormen nicht einhält.
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(12) CAA-UK-2005-40
CAA-UK-2005-41
CAA-UK-2005-42
CAA-UK-2005-46
CAA-UK-2005-47
CAA-UK-2005-48
CAA-NL-2005-49
CAA-NL-2005-51
CAA-NL-2005-54
CAA-NL-2005-55
CAA-NL-2005-56

(13) CAA-NL-2005-119
CAA-NL-2005-122
CAA-NL-2005-128
CAA-NL-2005-171
CAA-NL-2005-176
CAA-NL-2005-177
CAA-NL-2005-191
CAA-NL-2005-195
CAA-NL-2005-196

(14) CAA-NL-2005-230
CAA-NL-2005-234
CAA-NL-2005-235 (15) BCAA-2005-36



Luftfahrtunternehmen aus der Demokratischen Republik
Kongo

(60) Trotz ihrer Bemühungen haben die Zivilluftfahrtbehörden
der Demokratischen Republik Kongo (DRK) anhaltende
Schwierigkeiten bei der Umsetzung und Durchsetzung
der einschlägigen Sicherheitsnormen, wie durch den Au-
ditbericht des ICAO-USOAP-Berichts zur Direktion Zivil-
luftfahrt der Demokratischen Republik Kongo (Kinshasa,
11.—18. Juni 2001) belegt wird. Insbesondere besteht
derzeit kein System für die Zulassung von Luftfahrtunter-
nehmen.

(61) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
der DRK haben daher eine mangelnde Fähigkeit zur
Durchführung einer angemessenen Sicherheitsaufsicht er-
kennen lassen.

(62) Gegen das Luftfahrtunternehmen Central Air Express er-
geht eine Betriebsuntersagung wegen nachgewiesener
Mängel bezüglich internationaler Sicherheitsnormen und
seiner fehlenden Zusammenarbeit mit einem Mitglied-
staat.

(63) Belgien (16) und Hewa Bora Airways (HBA) haben Infor-
mationen vorgelegt, nach denen im Fall von HBA die in
der Vergangenheit von den belgischen Behörden festge-
stellten Mängel bezüglich bestimmter Luftfahrzeuge sig-
nifikant behoben wurden. Belgien hat die Kommission
außerdem informiert, dass es beabsichtigt, systematische
Vorfeldinspektionen von HBA durchzuführen. Angesichts
dessen sollte diesem Luftfahrtunternehmen erlaubt wer-
den, seinen derzeitigen Flugbetrieb fortzusetzen.

(64) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien sollten
daher alle Luftfahrtunternehmen, die in der Demokrati-
schen Republik Kongo (DRK) zugelassen sind, in Anhang
A aufgenommen werden, ausgenommen das Luftfahrtun-
ternehmen Hewa Bora Airways (HBA), das in Anhang B
aufgenommen werden sollte.

Luftfahrtunternehmen aus Äquatorialguinea

(65) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Äquatorialguineas haben nicht umfassend mit der Zivil-
luftfahrtbehörde des Vereinigten Königreichs zusammen-
gearbeitet, als sich Bedenken über die Sicherheit des Flug-
betriebs eines in diesem Staat genehmigten oder zuge-
lassenen Luftfahrtunternehmens ergaben. Das Vereinigte
Königreich schrieb den Generaldirektor Zivilluftfahrt in
Äquatorialguinea am 27. März 2002 mit der Bitte um
Klärung folgender Punkte an (17):

— ein erheblicher Anstieg der Zahl der in Äquatorialgui-
nea eingetragenen Luftfahrzeuge und Hinweise darauf,
dass möglicherweise das Aircraft Registration Bureau
(ARB) oder eine ähnliche Organisation das Register
verwaltet;

— die Tatsache, dass eine Reihe von Luftfahrtunterneh-
men, die über ein von Äquatorialguinea ausgestelltes
Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) verfügen, ihren
Hauptgeschäftssitz nicht in Äquatorialguinea hat.

In dem Schreiben wurde der Generaldirektor Zivilluft-
fahrt auch darauf hingewiesen, dass das Vereinigte König-
reich nicht in der Lage wäre, weiteren gewerblichen Flug-
verkehr in sein Hoheitsgebiet durch Luftfahrtunterneh-
men Äquatorialguineas zuzulassen, bis sich die Behörden
des Vereinigten Königreichs davon überzeugt hätten, dass
diese Luftfahrtunternehmen in zufrieden stellender Weise
beaufsichtigt würden. Äquatorialguinea hat dieses Schrei-
ben nicht beantwortet.

(66) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Äquatorialguineas haben eine unzureichende Fähigkeit er-
kennen lassen, die einschlägigen Sicherheitsnormen um-
zusetzen und durchzusetzen, was sich insbesondere bei
Audits und zugehörigen Plänen zur Mängelbehebung ge-
zeigt hat, die im Programm zur universellen Bewertung
der Sicherheitsaufsicht (USOAP) der ICAO erstellt wur-
den. Ein solcher USOAP-Audit Äquatorialguineas fand im
Mai 2001 statt, wobei im Auditbericht (18) festgestellt
wurde, dass die Zivilluftfahrtbehörde zum Zeitpunkt des
Audits nicht über die Fähigkeit verfügte, eine angemes-
sene Beaufsichtigung ihrer Luftfahrtunternehmen durch-
zuführen und sicherzustellen, dass der Betrieb der Luft-
fahrtunternehmen den ICAO-Normen entspricht. Bei dem
Audit wurden unter anderem folgende Feststellungen ge-
troffen:

— Fehlen einer Organisation, die Tätigkeiten der Sicher-
heitsaufsicht durchführen kann, insbesondere Fehlen
von Fachkräften in den Bereichen Zulassung, Flugbe-
trieb und Lufttüchtigkeit;

— Unfähigkeit, die Zahl der Luftfahrzeuge im Register
oder die Zahl der erteilten gültigen Lufttüchtigkeits-
zeugnisse anzugeben;

— Nichterrichtung eines strukturierten Systems für die
Zulassung und Beaufsichtigung von Luftfahrtunter-
nehmen;

— Nichterlassen von Vorschriften für den Flugbetrieb;

— Nichtdurchführung der Überwachung zugelassener
Luftfahrtunternehmen;

— Nichteinrichtung eines Systems zur Durchführung der
grundlegenden Aufgaben einer Inspektionsbehörde
für die Lufttüchtigkeit.
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(16) SAFA-Vorfeldinspektion der belgischen Behörden vom 11. März
2006 in Brüssel.

(17) Schriftverkehr zwischen dem Department of Transport des Verei-
nigten Königreichs und dem Generaldirektor Zivilluftfahrt von
Äquatorialguinea (27. März 2002).

(18) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil
Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14.—18.
Mai 2001).



Bislang hat die Generaldirektion Zivilluftfahrt Äquatorial-
guineas der ICAO auch keinen Maßnahmenplan bezüg-
lich dieser Auditergebnisse vorgelegt (19), so dass kein
Nachaudit erfolgt ist.

(67) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Äquatorialguineas haben erkennen lassen, dass ihnen
die Fähigkeit zur Umsetzung und Durchsetzung der ein-
schlägigen Sicherheitsnormen gemäß ihren Verpflichtun-
gen nach dem Abkommen von Chicago fehlt. Einige
Inhaber von durch Äquatorialguinea ausgestellten Luft-
verkehrsbetreiberzeugnissen (AOC) haben ihren Hauptge-
schäftssitz nicht in Äquatorialguinea, was den Anforde-
rungen von Anhang 6 des Abkommens von Chicago
zuwiderläuft (20).

(68) Die Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulie-
rungsaufsicht über die folgenden Luftfahrtunternehmen
zuständig sind, haben erkennen lassen, dass ihnen die
Fähigkeit zur Durchführung einer angemessenen Sicher-
heitsaufsicht über diese Luftfahrtunternehmen fehlt: Air
Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Com-
pagnie Aeree(?) de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de
Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial
Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes
Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE
SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea
Ecuatorial.

(69) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass gegen alle Luftfahrtunternehmen, die in
Äquatorialguinea zugelassen wurden, eine Betriebsunter-
sagung ausgesprochen werden sollte und sie in An-
hang A aufgenommen werden sollten.

Luftfahrtunternehmen aus Liberia

(70) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Liberia zugelassenen Luftfahrt-
unternehmens International Air Services. Diese Mängel
wurden von Frankreich bei Vorfeldinspektionen im Rah-
men des SAFA-Programms festgestellt (21).

(71) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Liberias haben nicht umfassend mit der Zivilluftfahrtbe-
hörde des Vereinigten Königreichs zusammengearbeitet,
als sie über gravierende Sicherheitsmängel informiert
wurden, die bei der Vorfeldinspektion eines in Liberia
eingetragenen Luftfahrzeugs durch die Zivilluftfahrtbe-
hörde des Vereinigten Königreichs am 5. März
1996 (22) festgestellt wurden. Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit des Betriebs von Luftfahrtunternehmen, die in
Liberia zugelassen oder genehmigt wurden, wurden un-

mittelbar geltend gemacht, indem die Generaldirektion
Zivilluftfahrt Liberias am 12. März 1996 von der Zivil-
luftfahrtbehörde des Vereinigten Königreichs darauf hin-
gewiesen wurde, dass gewerbliche Dienste nach dem Ver-
einigten Königreich untersagt würden, bis die Behörden
Liberias das Bestehen eines wirksamen Regulierungssys-
tems nachwiesen, um die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeu-
gen auf dem Register Liberias zu gewährleisten. Die Be-
hörden Liberias haben dies nie beantwortet. Die Behör-
den Liberias haben ebenfalls nicht umfassend mit der
französischen Zivilluftfahrtbehörde zusammengearbeitet,
indem sie eine Antwort abgelehnt haben, als letzterer
Mitgliedstaat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Be-
triebs eines Luftfahrtunternehmens geltend machte, das in
Liberia zugelassen oder genehmigt war.

(72) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Liberias haben erkennen lassen, dass ihnen die Fähigkeit
zur Umsetzung und Durchsetzung der einschlägigen Si-
cherheitsnormen fehlt. Die Regierung Liberias hat 1996
selbst eingestanden (23), dass sie aufgrund des Bürger-
kriegs nicht in der Lage war, die Regulierungsaufsicht
über in Liberia eingetragene Luftfahrzeuge auszuüben.
Zwar wurde 2006 ein umfassendes Friedensabkommen
unterzeichnet, und die Vereinten Nationen und die Na-
tionale Übergangsregierung Liberias treffen schrittweise
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, doch ist
es unwahrscheinlich, dass sich die Fähigkeit der Regie-
rung zur Regulierung ihres Registers seit 1996 verbessert
hat. Die ICAO hat wegen der Sicherheitslage noch kein
USOAP-Audit Liberias durchgeführt.

(73) Die Behörden Liberias, die für die Regulierungsaufsicht
über die folgenden Luftfahrtunternehmen zuständig
sind, haben erkennen lassen, dass ihnen die Fähigkeit
zur Durchführung einer angemessenen Sicherheitsaufsicht
über diese Luftfahrtunternehmen fehlt: International Air
Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air
Transport Co. Ltd.

(74) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass gegen alle Luftfahrtunternehmen, die in
Liberia zugelassen wurden, eine Betriebsuntersagung aus-
gesprochen werden sollte und sie in Anhang A aufge-
nommen werden sollten.

Luftfahrtunternehmen aus Sierra Leone

(75) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Air Universal Ltd. Diese Mängel wur-
den von Schweden bei einer Vorfeldinspektion im Rah-
men des SAFA-Programms festgestellt (24).
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(19) Arbeitspapier ICAO-Rat C-WP/12471.
(20) Schriftverkehr zwischen dem Department of Transport des Verei-

nigten Königreichs und der ECAC zum Thema Luftfahrzeug-Doku-
mentation durch nicht zugelassene Unternehmen (6. August 2003).

(21) DGAC/F-2004 nos 315, 316
(22) UK — Luftfahrtamt Regulierungsgruppe — Flugzeuginspektionsbe-

richt vom 5. März 1996 (Amtszahl: 223).

(23) Schritfwechsel zwischen dem Verkehrsministerium Liberias und
dem Generaldirektor Zivilluftfahrt des Vereinigten Königreichs be-
züglich der Unfähigkeit, aufgrund des liberianischen Bürgerkriegs
die Regulierungsaufsicht über in Liberia eingetragene Luftfahrzeuge
auszuüben, 28. August 1996.

(24) LFV-S-04-0037



(76) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Sierra Leones haben nicht umfassend mit der schwedi-
schen Zivilluftfahrtbehörde zusammengearbeitet, als sich
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Flugbetriebs des
Luftfahrtunternehmens Air Universal Ltd., das in diesem
Staat zugelassen ist, ergaben, wie die Nichtbeantwortung
der Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(77) Die Betriebsgenehmigung oder technische Erlaubnis aller
Luftfahrtunternehmen unter der Aufsicht von Sierra
Leone wurde zuvor von dem Vereinigten Königreich ver-
sagt oder aufgehoben.

(78) Das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von Air Univer-
sal Ltd. wurde von Sierra Leone ausgestellt, obschon be-
legt ist, dass das Luftfahrtunternehmen seinen Hauptge-
schäftssitz derzeit in Jordanien hat, was den Anforderun-
gen von Anhang 6 des Abkommens von Chicago zuwi-
derläuft.

(79) Die Behörden Sierra Leones, die für die Regulierungsauf-
sicht über Air Universal Ltd. zuständig sind, haben keine
angemessene Aufsicht über dieses Luftfahrtunternehmen
gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von
Chicago ausgeübt.

(80) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass Air Universal Ltd. die einschlägigen Si-
cherheitsnormen nicht einhält.

(81) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens in Sierra Leone zugelassener Luft-
fahrtunternehmen. Diese Mängel wurden von drei Mit-
gliedstaaten, dem Vereinigten Königreich, Malta und
Schweden, bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des
SAFA-Programms festgestellt (25).

(82) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Sierra Leones haben nicht umfassend mit den Zivilluft-
fahrtbehörden Schwedens und Maltas zusammengearbei-
tet, als sich Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Flug-
betriebs des Luftfahrtunternehmens Air Universal Ltd.,
das in diesem Staat zugelassen ist, ergaben, wie die Nicht-
beantwortung der Schreiben dieser Mitgliedstaaten erken-
nen lässt.

(83) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Sierra Leones haben erkennen lassen, dass ihre Fähigkeit
zur Umsetzung und Durchsetzung der einschlägigen Si-
cherheitsnormen gemäß ihren Verpflichtungen nach dem
Abkommen von Chicago unzureichend ist. Sierra Leone
verfügt über kein angemessenes System zur Beaufsichti-
gung seiner Luftfahrtunternehmen oder der Luftfahrzeuge
und verfügt nicht über die technische Kapazität oder die
Mittel zur Durchführung dieser Aufgabe. Einige Inhaber
von durch Sierra Leone ausgestellten Luftverkehrsbetrei-
berzeugnissen (AOC) haben ihren Hauptgeschäftssitz
nicht in Sierra Leone, was den Anforderungen von An-
hang 6 des Abkommens von Chicago zuwiderläuft.

(84) Der von Sierra Leone vorgelegte Plan zur Mängelbehe-
bung wird als unangemessen (oder unzureichend) einge-
stuft, was die Behebung der festgestellten gravierenden
Sicherheitsmängel angeht. Die Zivilluftfahrtbehörde Sierra
Leones hat ein Privatunternehmen, International Aviation
Surveyors (IAS) damit beauftragt, bestimmte Aufsichtstä-
tigkeiten in ihrem Namen durchzuführen. Die von den
beiden Parteien in einer Absichtserklärung (26) getroffe-
nen Vereinbarungen gewährleisten jedoch kein angemes-
senes Aufsichtssystem für Luftfahrzeuge im Register
Sierra Leones. Insbesondere ist festzustellen:

— Die Luftfahrzeuge/Luftfahrtunternehmen, die Gegen-
stand der Absichtserklärung waren, waren nicht in
Sierra Leone basiert, und das IAS-Personal war weder
in Sierra Leone noch in dem Land basiert, in dem die
Luftfahrtunternehmen ihren Sitz hatten;

— IAS war anscheinend nicht mit Durchsetzungsbefug-
nissen ausgestattet;

— IAS übernahm die Zuständigkeit für Routineinspek-
tionen der betreffenden Luftfahrtunternehmen, aber
das Niveau der Inspektionstätigkeit war nicht festge-
legt;

— durch die Absichtserklärung wurde eine Vertragsbe-
ziehung von IAS mit den betreffenden Luftfahrtunter-
nehmen begründet;

— in der Absichtserklärung wurde die Beaufsichtigung
des Flugbetriebs anscheinend nicht angemessen gere-
gelt.
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(25) CAA-UK-2003-103
CAA-UK-2003-111
CAA-UK-2003-136
CAA-UK-2003-198
CAA-MA-2003-4
LFV-S-2004-37

(26) „Memorandum of Understanding“ zwischen der Generaldirektion
Zivilluftfahrt Sierra Leones und FAST International Aviation Sur-
veyors über die Inspektion, Überwachung und Erbringung von Re-
gulierungsdienstleistungen bezüglich Luftfahrtunternehmen von au-
ßerhalb der Region (IAS/SL DCA MOA 201101).



(85) Die Behörden Sierra Leones, die für die Regulierungsauf-
sicht über die folgenden Luftfahrtunternehmen zuständig
sind, haben erkennen lassen, dass ihnen die Fähigkeit zur
Ausübung einer angemessenen Sicherheitsaufsicht über
diese Luftfahrtunternehmen fehlt: Aerolift Co. Ltd, Afrik
Air Links, Air Leone Ltd., Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd,
Air Universal Ltd., Destiny Air Services Ltd., First Line Air
(SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd., Star
Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass gegen alle Luftfahrtunternehmen, die in
Sierra Leone zugelassen wurden, eine Betriebsuntersagung
ausgesprochen werden sollte und sie in Anhang A auf-
genommen werden sollten.

Luftfahrtunternehmen aus Swaziland

(87) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens Jet Africa, einem in Swaziland zuge-
lassenen Luftfahrtunternehmen. Diese Mängel wurden
von den Niederlanden bei einer Vorfeldinspektion im
Rahmen des SAFA-Programms festgestellt (27).

(88) Jet Africa hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine
Anfrage der niederländischen Zivilluftfahrtbehörde hin-
sichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geant-
wortet, was Anzeichen für eine fehlende Transparenz
oder Mitteilung ist, wie die Nichtbeantwortung der
Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt.

(89) Es liegen keine Belege für die Vorlage eines Plans zur
Mängelbehebung durch Jet Africa vor, mit dem die gra-
vierenden Sicherheitsmängel auf die Anforderung der
Niederlande hin behoben werden könnten.

(90) Die für die Regulierungsaufsicht zuständigen Behörden
Swazilands haben erkennen lassen, dass ihre Fähigkeit
zur Umsetzung und Durchsetzung der einschlägigen Si-
cherheitsnormen unzureichend ist, wie insbesondere
durch einen USOAP-Audit vom März 1999 belegt
wird. Im Auditbericht (28) wurde festgestellt, dass Swazi-
land zum Zeitpunkt des Audits nicht in der Lage war, die
Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Sicherheits-
aufsicht seiner Luftfahrtunternehmen und seines Luftfahr-
zeugregisters zufrieden stellend wahrzunehmen. Es wurde
auch festgestellt, dass es nicht möglich war, die genaue
Zahl der Luftfahrzeuge im Register zu ermitteln, da dieses
nicht ordnungsgemäß geführt wurde. Dem Auditteam
war es auch nicht möglich, die genaue Zahl der von
Swaziland ausgestellten, noch gültigen Personalerlaub-
nisse zu ermitteln, da entsprechende Unterlagen nicht
geführt wurden. Ein USOAP-Nachfolgeaudit hat nicht
stattgefunden, da Swaziland der ICAO keine Informatio-
nen über Fortschritte bei der Umsetzung des Maßnah-
menplans bezüglich der Auditergebnisse vorgelegt hat.

(91) Die Behörden Swazilands, die für die Regulierungsauf-
sicht über die folgenden Luftfahrtunternehmen zuständig
sind, haben erkennen lassen, dass ihnen die Fähigkeit zur
Durchführung einer angemessenen Sicherheitsaufsicht
über diese Luftfahrtunternehmen fehlt: Aero Africa (Pty)
Ltd., African International Airways (Pty) Ltd., Airlink
Swaziland Ltd., Northeast Airlines (Pty) Ltd., Scan Air
Charter Ltd., Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher
festgestellt, dass gegen alle Luftfahrtunternehmen, die in
Swaziland zugelassen wurden, eine Betriebsuntersagung
ausgesprochen werden sollte und sie in Anhang A auf-
genommen werden sollten.

Allgemeine Erwägungen bezüglich der in die Liste aufge-
nommenen Luftfahrtunternehmen

(93) Da die Sicherheit dadurch nicht beeinträchtigt würde,
kann es allen oben genannten Luftfahrtunternehmen ge-
stattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz be-
triebsbereit gecharterter Luftfahrzeuge („wet leasing“) ei-
nes Luftfahrtunternehmens, das nicht Gegenstand einer
Betriebsuntersagung ist, auszuüben, sofern die einschlägi-
gen Sicherheitsnormen eingehalten werden.

(94) Die gemeinschaftliche Liste muss regelmäßig und so bald
wie nötig aktualisiert werden, damit sicherheitsrelevante
Entwicklungen bezüglich der betreffenden Luftfahrtunter-
nehmen und weitere Nachweise getroffener Abhilfemaß-
nahmen berücksichtigt werden.

Nicht in die Liste aufgenommene Luftfahrtunternehmen

(95) Angesichts der von Tuninter und von den für die Regu-
lierungsaufsicht zuständigen Behörden Tunesiens vorge-
legten Nachweise sowie einer weiteren Bestätigung durch
Italien gilt der Nachweis als geführt, dass die bei zwei
Inspektionen an Ort und Stelle durch die italienischen
Behörden beobachteten Sicherheitsmängel von dem Luft-
fahrtunternehmen abgestellt wurden.

(96) Auf der Grundlage von Informationen, die von Deutsch-
land übermittelt wurden, wird festgestellt, dass keine
Nachweise mehr für eine mangelnde Fähigkeit oder man-
gelnde Bereitschaft der Behörden Tadschikistans, die für
die Regulierungsaufsicht über in diesem Staat eingetra-
gene Luftfahrtunternehmen zuständig sind, vorliegen.

(97) Auf der Grundlage von Informationen, die von Belgien
vorgelegt wurden, wonach die Mängel, die zu einer ein-
zelstaatlichen Untersagung der Luftfahrtunternehmen
I.C.T.T.P.W. und South Airlines geführt hatten, vollstän-
dig behoben sind, wird festgestellt, dass keine Nachweise
für anhaltende gravierende Sicherheitsmängel bei diesen
beiden Luftfahrtunternehmen vorliegen.
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(98) Auf der Grundlage von Informationen, die von Deutsch-
land vorgelegt wurden, wonach das Luftfahrzeug, wegen
dem Betriebsbeschränkungen gegen das Luftfahrtunter-
nehmen Atlant Soyuz ausgesprochen wurden, nicht
mehr zu dessen Flotte gehört, wird festgestellt, dass keine
Nachweise für anhaltende gravierende Sicherheitsmängel
bei diesem Luftfahrtunternehmen vorliegen.

(99) Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen
wird festgestellt, dass keine Nachweise für nicht beho-
bene gravierende Sicherheitsmängel bei Air Mauritanie
vorliegen. Die Fähigkeit der Behörden Mauretaniens, die
für die Regulierungsaufsicht dieses Luftfahrtunternehmens
zuständig sind, muss jedoch eingehender bewertet wer-
den. Zu diesem Zweck sollte eine Bewertung der Behör-
den Mauretaniens, die für die Regulierungsaufsicht dieses
Luftfahrtunternehmens zuständig sind, und der Unterneh-
men unter ihrer Zuständigkeit innerhalb von 2 Monaten
durch die Kommission mit Unterstützung der Behörden
interessierter Mitgliedstaaten vorgenommen werden.

(100) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechend der Stellungnahme des Flugsicherheitsaus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird die in Kapitel II der Grundverord-
nung genannte gemeinschaftliche Liste der Luftfahrtunterneh-

men erstellt, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsunter-
sagung ergangen ist.

Artikel 2

Betriebsuntersagungen

1. Die in Anhang A aufgeführten Luftfahrtunternehmen un-
terliegen einer Untersagung ihres gesamten Betriebs in der
Gemeinschaft.

2. Die in Anhang B aufgeführten Luftfahrtunternehmen un-
terliegen Betriebsbeschränkungen in der Gemeinschaft. Die Be-
triebsbeschränkungen umfassen das Verbot der Nutzung be-
stimmter Luftfahrzeuge oder bestimmter Muster von Luftfahr-
zeugen, die in Anhang B genannt sind.

Artikel 3

Durchsetzung

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission von allen Maßnah-
men nach Artikel 3 Absatz 1 der Grundverordnung in Kenntnis,
die sie zur Durchsetzung der in der gemeinschaftlichen Liste
festgelegten Betriebsuntersagungen gegenüber den davon betrof-
fenen Luftfahrtunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet ergreifen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
Jacques BARROT

Vizepräsident
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ANHANG A

LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN GESAMTER BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT
UNTERSAGT IST (1)

Name des Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) (und ggf.
im Geschäftsverkehr verwendeter

Name, falls abweichend)

Nr. des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses (AOC) oder der

Betriebsgenehmigung

ICAO-Kennung
des Luftfahrtunter-

nehmens
Staat des Luftfahrtunternehmens

Air Koryo unbekannt KOR Demokratische Volksrepublik
Korea

Air Service Comores unbekannt unbekannt Komoren

Ariana Afghan Airlines (1) 009 AFG Afghanistan

BGB Air AK-0194-04 unbekannt Kasachstan

GST Aero Air Company AK 0203-04 BMK Kasachstan

Phoenix Aviation 02 PHG Kirgisistan

Phuket Airlines 07/2544 VAP Thailand

Reem Air 07 REK Kirgisistan

Silverback Cargo Freighters unbekannt VRB Ruanda

Alle Luftfahrtunternehmen, die
von Behörden, die für die Regu-
lierungsaufsicht der Demokrati-
schen Republik Kongo zustän-
dig sind, zugelassen wurden,
einschließlich

unbekannt unbekannt Demokratische Republik Kongo

Africa One 409/CAB/MIN/TC/017/2005 CFR Demokratische Republik Kongo

AFRICAN COMPANY AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/017/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

AIGLE AVIATION Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

AIR BOYOMA Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

AIR KASAI 409/CAB/MIN/TC/010/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

AIR NAVETTE 409/CAB/MIN/TC/015/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

AIR TROPIQUES s.p.r.l. 409/CAB/MIN/TC/007/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

ATO — Air Transport Office unbekannt unbekannt Demokratische Republik Kongo

BLUE AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/038/2005 BUL Demokratische Republik Kongo

BUSINESS AVIATION s.p.r.l. 409/CAB/MIN/TC/012/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

_____________
(1) Den in Anhang A aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit

gecharterter Luftfahrzeuge („wet leasing“) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das nicht Gegenstand einer Betriebsuntersagung ist,
sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
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Name des Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) (und ggf.
im Geschäftsverkehr verwendeter

Name, falls abweichend)

Nr. des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses (AOC) oder der

Betriebsgenehmigung

ICAO-Kennung
des Luftfahrtunter-

nehmens
Staat des Luftfahrtunternehmens

BUTEMBO AIRLINES Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

CAA — Compagnie Africaine
d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

CARGO BULL AVIATION 409/CAB/MIN/TC/032/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

CENTRAL AIR EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/011/2005 CAX Demokratische Republik Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE 409/CAB/MIN/TC/037/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

CHC STELAVIA Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

COMAIR Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

C0-ZA AIRWAYS Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

DAS AIRLINES unbekannt RKC Demokratische Republik Kongo

DOREN AIRCARGO 409/CAB/MIN/TC/0168/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

ENTERPRISE WORLD
AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005 EWS Demokratische Republik Kongo

FILAIR 409/CAB/MIN/TC/014/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

FREE AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/
014/2005

unbekannt Demokratische Republik Kongo

GALAXY CORPORATION 409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/
CM/014/2005

unbekannt Demokratische Republik Kongo

GR AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0403/TW/
TK/2005

unbekannt Demokratische Republik Kongo

GLOBAL AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/029/2005 BSP Demokratische Republik Kongo

GOMA EXPRESS Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

GREAT LAKE BUSINESS
COMPANY

Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

I.T.A.B. — International Trans
Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo
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Name des Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) (und ggf.
im Geschäftsverkehr verwendeter

Name, falls abweichend)

Nr. des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses (AOC) oder der

Betriebsgenehmigung

ICAO-Kennung
des Luftfahrtunter-

nehmens
Staat des Luftfahrtunternehmens

JETAIR — Jet Aero Services,
s.p.r.l.

unbekannt unbekannt Demokratische Republik Kongo

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l unbekannt KNS Demokratische Republik Kongo

KIVU AIR Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

LAC — Lignes Aériennes
Congolaises

unbekannt LCG Demokratische Republik Kongo

MALU AVIATION 409/CAB/MIN/TC/013/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

Malila Airlift 409/CAB/MIN/TC/008/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

MANGO MAT Ministerialunterschrift unbekannt Demokratische Republik Kongo

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“ unbekannt unbekannt Demokratische Republik Kongo

SAFARI LOGISTICS 409/CAB/MIN/TC/0760/V/
KK//2005

unbekannt Demokratische Republik Kongo

SERVICES AIR 409/CAB/MIN/TC/034/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

TEMBO AIR SERVICES 409/CAB/VC-MIN/TC/0405/
2006

unbekannt Demokratische Republik Kongo

THOM’S AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0033/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

TMK AIR COMMUTER 409/CAB/MIN/TC/020/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

TRACEP unbekannt unbekannt Demokratische Republik Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TC/035/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

TRANSPORTS AERIENNES
CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

UHURU AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/039/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER 409/CAB/MIN/TC/018/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

WALTAIR AVIATION 409/CAB/MIN/TC/036/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo

WIMBI DIRI AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/005/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo
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Name des Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) (und ggf.
im Geschäftsverkehr verwendeter

Name, falls abweichend)

Nr. des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses (AOC) oder der

Betriebsgenehmigung

ICAO-Kennung
des Luftfahrtunter-

nehmens
Staat des Luftfahrtunternehmens

Alle Luftfahrtunternehmen, die
von Behörden, die für die Regu-
lierungsaufsicht von Äquatorial-
guinea zuständig sind, zugelas-
sen wurden, einschließlich

unbekannt unbekannt Äquatorialguinea

Air Consul SA unbekannt RCS Äquatorialguinea

Avirex Guinee Equatoriale unbekannt AXG Äquatorialguinea

COAGE — Compagnie Aeree
de Guinee Equatorial

unbekannt COG Äquatorialguinea

Ecuato Guineana de Aviacion unbekannt ECV Äquatorialguinea

Ecuatorial Cargo unbekannt EQC Äquatorialguinea

GEASA — Guinea Ecuatorial
Airlines SA

unbekannt GEA Äquatorialguinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de
Transportes Aereos

unbekannt GET Äquatorialguinea

Jetline Inc. unbekannt JLE Äquatorialguinea

KNG Transavia Cargo unbekannt VCG Äquatorialguinea

Prompt Air GE SA unbekannt POM Äquatorialguinea

UTAGE — Union de Transport
Aereo de Guinea Ecuatorial

unbekannt UTG Äquatorialguinea

Alle Luftfahrtunternehmen, die
von Behörden, die für die Regu-
lierungsaufsicht von Liberia zu-
ständig sind, zugelassen wurden,
einschließlich

unbekannt unbekannt Liberia

International Air Services unbekannt IAX Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT,
Corp.

unbekannt TGR Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT,
Co. Ltd

unbekannt WTC Liberia

Alle Luftfahrtunternehmen, die
von Behörden, die für die Regu-
lierungsaufsicht von Sierra
Leone zuständig sind, zugelas-
sen wurden, einschließlich

unbekannt unbekannt Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd unbekannt LFT Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS unbekannt AFK Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd unbekannt RLL Sierra Leone

AIR RUM, Ltd unbekannt RUM Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd unbekannt RNE Sierra Leone
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Name des Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im Luftverkehrs-
betreiberzeugnis (AOC) (und ggf.
im Geschäftsverkehr verwendeter

Name, falls abweichend)

Nr. des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses (AOC) oder der

Betriebsgenehmigung

ICAO-Kennung
des Luftfahrtunter-

nehmens
Staat des Luftfahrtunternehmens

AIR UNIVERSAL, Ltd 00007 UVS Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd unbekannt DTY Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd unbekannt FIR Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO unbekannt unbekannt Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd unbekannt PRR Sierra Leone

STAR AIR, Ltd unbekannt SIM Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS unbekannt unbekannt Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd unbekannt WCA Sierra Leone

Alle Luftfahrtunternehmen, die
von Behörden, die für die Regu-
lierungsaufsicht von Swaziland
zuständig sind, zugelassen wur-
den, einschließlich

unbekannt unbekannt Swaziland

AFRICAN INTERNATIONAL
AIRWAYS, (Pty) Ltd

unbekannt AIA Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, Ltd unbekannt SZL Swaziland

Jet Africa unbekannt OSW Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (Pty)
Ltd

unbekannt NEY Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd unbekannt unbekannt Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS unbekannt SWX Swaziland

(1) Die Betriebsuntersagung bezüglich Ariana Afghan Airlines gilt für alle von diesem Luftfahrtunternehmen betriebenen Luftfahrzeuge,
ausgenommen Folgendes: A310 mit dem Eintragungskennzeichen F-GYYY.
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ANHANG B

LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGT (1)

Name des
Luftfahrtunternehmens
gemäß Angabe im

Luftverkehrsbetreiberzeugnis
(AOC) (und ggf. im
Geschäftsverkehr

verwendeter Name,
falls abweichend)

Nr. des
Luftverkehrs-

betreiberzeugnisses
(AOC)

ICAO-Kennung
des Luftfahrt-
unternehmens

Staat des Luftfahrt-
unternehmens

Muster des
Luftfahrzeugs

Eintragungskennung
und ggf. Seriennummer Eintragungsstaat

Air Bangladesh 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh

Buraq Air 002/01 BRQ Libyen IL-76 — UN-76007
(Seriennr.
0003426765)

— 5a-DNA
(Seriennr.
0023439140)

— 5A-DMQ
(Seriennr.
73479392)

— UN-76008
(Seriennr.
0033448404)

Libyen

Buraq Air 002/01 BRQ Libyen Let L-410 5A-DMT
(Seriennr. 871928)

Libyen

HBA (1) 416/dac/tc/sec/
087/2005

ALX Demokratische
Republik Kongo

Gesamte Flotte mit
Ausnahme von:
L-101

Gesamte Flotte mit
Ausnahme von:
9Q-CHC (Seriennr.
193H-1206)

Demokratische
Republik Kongo

(1) Hewa Bora Airways ist es ausschließlich gestattet, das aufgeführte Luftfahrzeug für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.

(1) Den in Anhang B aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit
gecharterter Luftfahrzeuge („wet leasing“) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das nicht Gegenstand einer Betriebsuntersagung
ist, sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 475/2006 DER KOMMISSION

vom 22. März 2006

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Rohrzucker im Rahmen bestimmter Zollkontingente und
Präferenzabkommen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates vom
19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 der Kommis-
sion vom 30. Juni 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Rohrzucker im Rahmen bestimmter Zollkontin-
gente und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre
2003/04, 2004/05 und 2005/06 sowie zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1464/95 und (EG) Nr. 779/96 (3), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 enthält
die Modalitäten für die Festsetzung der in Weißzucker-
äquivalent ausgedrückten Mengen der Lieferverpflichtun-
gen für die Einfuhren zum Zollsatz Null von Erzeugnis-
sen des KN-Codes 1701 mit Ursprung in den Unterzeich-
nerländern des AKP-Protokolls und des Abkommens mit
Indien.

(2) Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 enthält
die Modalitäten für die Ermittlung der in Weißzucker-
äquivalent ausgedrückten Mengen der Zollkontingente
für die Einfuhren zum Zollsatz Null von Erzeugnissen
des KN-Codes 1701 11 10 mit Ursprung in den Unter-

zeichnerländern des AKP-Protokolls und des Abkommens
mit Indien.

(3) Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 enthält
die Modalitäten für die Eröffnung der Zollkontingente für
die Einfuhren zum Zollsatz 98 EUR/Tonne von Erzeug-
nissen des KN-Codes 1701 11 10 mit Ursprung in Brasi-
lien, Kuba und anderen Drittländern.

(4) In der Woche vom 13. bis 17. März 2006 sind bei den
zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 Anträge auf Erteilung
von Einfuhrlizenzen für eine Gesamtmenge gestellt wor-
den, die die Menge der Lieferverpflichtung je betreffendes
Land, wie sie gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr.
1159/2003 für Präferenzzucker AKP-Indien festgesetzt
wurde, überschreitet.

(5) Die Kommission muss daher einen Kürzungskoeffizien-
ten festlegen, um eine Lizenzerteilung im Verhältnis zu
der verfügbaren Menge vornehmen zu können, und be-
kannt geben, dass die betreffende Höchstmenge erreicht
wurde —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die vom 13. bis 17. März 2006 gemäß Artikel 5 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 gestellten Anträge auf Er-
teilung von Einfuhrlizenzen werden die Lizenzen im Rahmen
der im Anhang der vorliegenden Verordnung angegebenen
Höchstmengen erteilt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2006

Für die Kommission
J. L. DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Präferenzzucker AKP–INDIEN

Titel II der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

Wirtschaftsjahr 2005/06

Betreffendes Land
Für die Lizenzerteilung zu berücksichtigender

Prozentsatz der in der Woche vom
13.3.2006—17.3.2006 beantragten Mengen

Höchstmenge

Barbados 100
Belize 100
Kongo 100
Fidschi 100
Guyana 100
Indien 100
Côte d'Ivoire 100
Jamaika 100
Kenia 100
Madagaskar 100
Malawi 59,6537 Erreicht
Mauritius 100
Mosambik 100
St. Kitts und Nevis 100
Swasiland 0 Erreicht
Tansania 100
Trinidad und Tobago 100
Sambia 100
Simbabwe 100

Sonderpräferenzzucker

Titel III der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

Wirtschaftsjahr 2005/06

Betreffendes Land
Für die Lizenzerteilung zu berücksichtigender

Prozentsatz der in der Woche vom
13.3.2006—17.3.2006 beantragten Mengen

Höchstmenge

Indien 0 Erreicht

AKP-Länder 100

Zucker Zugeständnisse CXL

Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

Wirtschaftsjahr 2005/06

Betreffendes Land
Für die Lizenzerteilung zu berücksichtigender

Prozentsatz der in der Woche vom
13.3.2006—17.3.2006 beantragten Mengen

Höchstmenge

Brasilien 0 Erreicht

Kuba 100

Andere Drittländer 0 Erreicht
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VERORDNUNG (EG) Nr. 476/2006 DER KOMMISSION

vom 21. März 2006

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (1),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion (2) mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische
Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der
Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verord-
nung festsetzt.

(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln fest-
gelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten
Durchschnittswerten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden
in der anliegenden Liste festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 24. März 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. März 2006

Für die Kommission
Günter VERHEUGEN

Vizepräsident
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ANHANG

Rubrik

Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel
0701 90 50

40,08 23,06 1 144,09 299,08 627,17 10 387,56

138,40 27,90 17,21 153,79 9 601,13 1 496,31

374,36 27,84

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steck-
zwiebeln)

0703 10 19

45,11 25,95 1 287,57 336,59 705,82 11 690,26

155,76 31,40 19,37 173,07 10 805,20 1 683,96

421,31 31,33

1.40 Knoblauch
0703 20 00

176,06 101,29 5 025,18 1 313,66 2 754,69 45 625,04

607,89 122,55 75,58 675,48 42 170,81 6 572,19

1 644,30 122,27

1.50 Porree
ex 0703 90 00

75,26 43,30 2 148,16 561,56 1 177,57 19 503,76

259,86 52,39 32,31 288,75 18 027,15 2 809,47

702,90 52,27

1.60 Blumenkohl/Karfiol
0704 10 00

— — — — — —

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

46,72 26,88 1 333,53 348,61 731,01 12 107,49

161,31 32,52 20,06 179,25 11 190,84 1 744,06

436,35 32,45

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica
oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

— — — — — —

— — — — — —

— —

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

97,14 55,88 2 772,67 724,82 1 519,91 25 173,83

335,40 67,62 41,70 372,70 23 267,94 3 626,24

907,25 67,46

1.110 Kopfsalat
0705 11 00

— — — — — —

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

40,79 23,47 1 164,27 304,36 638,22 10 570,73

140,84 28,39 17,51 156,50 9 770,43 1 522,69

380,96 28,33

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

75,69 43,54 2 160,42 564,77 1 184,29 19 615,06

261,34 52,69 32,49 290,40 18 130,03 2 825,51

706,91 52,57

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
0708 10 00

335,80 193,19 9 584,86 2 505,64 5 254,20 87 023,68

1 159,47 233,75 144,16 1 288,38 80 435,20 12 535,57

3 136,28 233,22
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Rubrik

Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

1.170 Bohnen

1.170.1 — Bohnen (Vigna-Arten Phaseo-
lus-Arten)
ex 0708 20 00

183,01 105,29 5 223,79 1 365,58 2 863,56 47 428,31

631,91 127,40 78,57 702,17 43 837,56 6 831,95

1 709,29 127,10

1.170.2 — Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris
var. compressus Savi)
ex 0708 20 00

202,00 116,21 5 765,69 1 507,24 3 160,61 52 348,30

697,47 140,61 86,72 775,01 48 385,06 7 540,66

1 886,60 140,29

1.180 Dicke Bohnen
ex 0708 90 00

— — — — — —

1.190 Artischocken
0709 10 00

— — — — — —

1.200 Spargel:

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

283,28 162,97 8 085,57 2 113,70 4 432,32 73 411,18

978,10 197,19 121,61 1 086,85 67 853,29 10 574,72

2 645,69 196,74

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

498,42 286,74 14 226,44 3 719,02 7 798,60 129 165,88

1 720,95 346,95 213,97 1 912,29 119 386,85 18 606,07

4 655,06 346,15

1.210 Auberginen/Melanzani
0709 30 00

149,51 86,01 4 267,38 1 115,56 2 339,28 38 744,79

516,22 104,07 64,18 573,61 35 811,46 5 581,10

1 396,34 103,83

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie
genannt (Apium graveolens L.,
var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

64,31 37,00 1 835,59 479,85 1 006,23 16 665,83

222,05 44,77 27,61 246,74 15 404,08 2 400,68

600,63 44,66

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl
0709 59 10

334,34 192,35 9 543,07 2 494,71 5 231,28 86 644,21

1 154,41 232,73 143,53 1 282,76 80 084,46 12 480,91

3 122,60 232,20

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne
brennenden Geschmack

0709 60 10

177,10 101,88 5 054,87 1 321,43 2 770,96 45 894,64

611,48 123,28 76,03 679,47 42 420,00 6 611,02

1 654,01 122,99

1.250 Fenchel
0709 90 50

— — — — — —

1.270 Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum
menschlichen Verzehr bestimmt)

0714 20 10

117,16 67,40 3 344,09 874,20 1 833,15 30 361,91

404,53 81,55 50,30 449,51 28 063,24 4 373,57

1 094,22 81,37

2.10 Esskastanien (Castanea-Arten),
frisch

ex 0802 40 00

— — — — — —

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

61,76 35,53 1 762,93 460,86 966,40 16 006,11

213,26 42,99 26,52 236,97 14 794,31 2 305,65

576,85 42,90
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Rubrik

Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

2.40 Avocadofrüchte, frisch
ex 0804 40 00

165,20 95,04 4 715,40 1 232,68 2 584,87 42 812,49

570,41 115,00 70,92 633,84 39 571,19 6 167,05

1 542,93 114,73

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50

— — — — — —

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
ex 0805 10 20

— — — — — —

— — — — — —

— —

2.60.2 — Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia la-
tes, Maltaises, Shamoutis, Ova-
lis, Trovita, Hamlins
ex 0805 10 20

— — — — — —

— — — — — —

— —

2.60.3 — andere
ex 0805 10 20

— — — — — —

— — — — — —

— —

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangeri-
nen und Satsumas), frisch; Clemen-
tinen, Wilkings und ähnliche
Kreuzungen von Zitrusfrüchten,
frisch:

2.70.1 — Clementinen
ex 0805 20 10

141,64 81,49 4 042,87 1 056,87 2 216,21 36 706,39

489,06 98,60 60,81 543,44 33 927,39 5 287,48

1 322,87 98,37

2.70.2 — Monreales und Satsumas
ex 0805 20 30

130,26 74,94 3 718,01 971,95 2 038,13 33 756,88

449,76 90,67 55,92 499,77 31 201,18 4 862,61

1 216,58 90,47

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
ex 0805 20 50

75,41 43,38 2 152,34 562,66 1 179,86 19 541,67

260,36 52,49 32,37 289,31 18 062,19 2 814,94

704,27 52,37

2.70.4 — Tangerinen und andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

54,22 31,19 1 547,46 404,53 848,28 14 049,87

187,19 37,74 23,27 208,01 12 986,17 2 023,85

506,35 37,65

2.85 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia), frisch

0805 50 90

79,86 45,95 2 279,56 595,91 1 249,60 20 696,78

275,75 55,59 34,29 306,41 19 129,85 2 981,33

745,90 55,47

2.90 Pampelmusen und Grapefruits,
frisch:

2.90.1 — weiß
ex 0805 40 00

78,85 45,36 2 250,65 588,36 1 233,75 20 434,26

272,26 54,89 33,85 302,53 18 887,20 2 943,51

736,44 54,76

2.90.2 — rosa
ex 0805 40 00

80,62 46,38 2 301,26 601,59 1 261,49 20 893,76

278,38 56,12 34,61 309,33 19 311,91 3 009,70

753,00 55,99
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Rubrik

Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

2.100 Tafeltrauben
0806 10 10

154,83 89,07 4 419,35 1 155,29 2 422,58 40 124,56

534,60 107,78 66,47 594,04 37 086,77 5 779,86

1 446,06 107,53

2.110 Wassermelonen
0807 11 00

51,85 29,83 1 479,95 386,88 811,28 13 436,93

179,03 36,09 22,26 198,93 12 419,63 1 935,56

484,26 36,01

2.120 andere Melonen:

2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew
(einschließlich Cantalene), On-
teniente, Piel de Sapo (ein-
schließlich Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

59,86 34,44 1 708,72 446,69 936,68 15 513,91

206,70 41,67 25,70 229,68 14 339,37 2 234,75

559,11 41,58

2.120.2 — andere
ex 0807 19 00

60,83 35,00 1 736,32 453,90 951,81 15 764,51

210,04 42,34 26,12 233,39 14 570,99 2 270,84

568,14 42,25

2.140 Birnen

2.140.1 — Birnen — Nashi (Pyrus pyrifo-
lia),
Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

— — — — — —

— — — — — —

— —

2.140.2 — andere
ex 0808 20 50

— — — — — —

— — — — — —

— —

2.150 Aprikosen/Marillen
0809 10 00

149,08 85,77 4 255,19 1 112,38 2 332,60 38 634,08

514,74 103,77 64,00 571,98 35 709,13 5 565,16

1 392,35 103,54

2.160 Kirschen
0809 20 05
0809 20 95

137,39 79,04 3 921,52 1 025,15 2 149,69 35 604,62

474,38 95,64 58,98 527,12 32 909,03 5 128,77

1 283,17 95,42

2.170 Pfirsiche
0809 30 90

128,47 73,91 3 666,92 958,59 2 010,12 33 293,00

443,58 89,43 55,15 492,90 30 772,42 4 795,79

1 199,86 89,22

2.180 Nektarinen
ex 0809 30 10

153,26 88,17 4 374,41 1 143,54 2 397,95 39 716,47

529,16 106,68 65,79 588,00 36 709,58 5 721,07

1 431,36 106,44

2.190 Pflaumen
0809 40 05

223,25 128,43 6 372,08 1 665,76 3 493,03 57 853,94

770,82 155,40 95,84 856,52 53 473,87 8 333,74

2 085,02 155,04

2.200 Erdbeeren
0810 10 00

179,40 103,21 5 120,51 1 338,58 2 806,94 46 490,53

619,42 124,88 77,01 688,29 42 970,77 6 696,86

1 675,49 124,59
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Rubrik

Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

2.205 Himbeeren
0810 20 10

828,71 476,76 23 653,91 6 183,51 12 966,51 214 760,53

2 861,37 576,87 355,77 3 179,52 198 501,22 30 935,79

7 739,83 575,54

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium
myrtillus

0810 40 30

1 053,49 606,07 30 069,64 7 860,69 16 483,47 273 010,82

3 637,48 733,33 452,26 4 041,91 252 341,43 39 326,62

9 839,14 731,65

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis
Planch.)

0810 50 00

178,63 102,77 5 098,64 1 332,87 2 794,95 46 291,96

616,77 124,34 76,69 685,35 42 787,24 6 668,26

1 668,33 124,06

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 95

384,47 221,19 10 973,93 2 868,76 6 015,65 99 635,40

1 327,50 267,63 165,05 1 475,10 92 092,10 14 352,27

3 590,80 267,01

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 95

181,58 104,46 5 182,86 1 354,88 2 841,12 47 056,69

626,96 126,40 77,95 696,67 43 494,07 6 778,41

1 695,89 126,11

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90

— — — — — —
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 22. Juni 2005

über die Beihilfemaßnahmen, die die Niederlande zugunsten von AVR für die Behandlung
gefährlicher Abfälle durchführen wollen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 1789)

(Nur der niederländische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/237/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a),

nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß den
vorgenannten Artikeln (1) und unter Berücksichtigung dieser
Stellungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1 DAS VERFAHREN

(1) Die Niederlande haben bei der Kommission mit Schrei-
ben vom 7. Januar 2003 (eingetragen am 10. Januar
2003 unter der Nummer A/30189) die Betriebsbeihilfe
zugunsten von AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval BV
(nachstehend „AVR Nuts“) für die Behandlung von zur
Entsorgung bestimmten gefährlichen Abfällen in den Nie-
derlanden angemeldet. Der größte Teil der Beihilfe betraf
die Verbrennung dieser Art von Abfällen in zwei Dreh-
trommelofenanlagen (nachstehend „RDF“). Die Nieder-
lande haben sich auf die Anwendung von Artikel 86
Absatz 2 EG-Vertrag berufen und die Kommission er-
sucht, eine Entscheidung zu erlassen, der zufolge die
Maßnahme keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel
87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt, weil es sich um einen
angemessenen Ausgleich für die Verpflichtung zur Erbrin-
gung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse im Sinne von Artikel 86 Absatz 2 EG-
Vertrag handelt. Die Sache wurde als staatliche Beihilfe
Nr. N 43/2003 eingetragen.

(2) Mit Schreiben vom 7. Februar (Aktenzeichen D/50847)
und 22. April 2003 (Aktenzeichen D/52566) hat die
Kommission um ergänzende Informationen ersucht. Die
Niederlande erteilten mit Schreiben vom 24. März 2003
(am 28. März 2003 eingetragen unter Nummer
A/32279) und 19. Juni 2003 (am 25. Juni eingetragen
unter Nummer A/34394) zusätzliche Auskünfte. Am 21.
Mai 2003 fand eine Zusammenkunft von Vertretern der
Niederlande und der Kommissionsdienststellen statt. Zwei
Wettbewerber erhoben mit Schreiben vom 2. Mai 2003
(am 5. Mai 2003 eingetragen unter Nummer A/33155)
eine gemeinsame Beschwerde gegen die Beihilfe. Mit
Schreiben vom 20. Mai 2003 (am selben Tag eingetragen
unter Nummer A/33548) teilten sie der Kommission mit,
dass sich eine Tochtergesellschaft eines dieser Unterneh-
men dieser Beschwerde angeschlossen habe.

(3) Mit Beschluss K(2003) 1763 vom 24. Juni 2003 leitete
die Kommission wegen der angemeldeten Beihilfemaß-
nahme das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Ver-
trag ein. Die Sache wurde als staatliche Beihilfe Nr. C
43/2003 eingetragen. Der Beschluss wurde den Nieder-
landen mit Schreiben vom 26. Juni 2003 (Aktenzeichen
D/230250) mitgeteilt. Dieser Beschluss wurde im Amts-
blatt der Europäischen Union vom 20. August 2003 ver-
öffentlicht (2). Die Kommission erhielt Stellungnahmen
von vier Beteiligten (eingetragen unter den Nummern
A/36309, A/36463, A/36645, A/36679, A/36870,
A/37077, A/37480 und A/37569), darunter auch eine
von den beiden Wettbewerbern, die zuvor im Mai eine
Beschwerde erhoben hatten; diese Beschwerde wurde
auch im Namen eines weiteren Unternehmens erhoben,
das Teil des Konzerns ist, dem einer der beiden ursprüng-
lich Beschwerde erhebenden Wettbewerber angehört
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(nachstehend werden diese vier Unternehmen zusammen
als „die zwei gemeinsam agierenden Wettbewerber“ be-
zeichnet). Die Kommission leitete diese Stellungnahmen
mit Schreiben vom 1. Oktober (Aktenzeichen D/56129),
29. Oktober (Aktenzeichen D/56898), 7. November (Ak-
tenzeichen D/57120) und 12. November 2003 (Akten-
zeichen D/57185) den Niederlanden zu. Diese Schreiben
enthielten auch einige weitere Fragen der Kommission.

(4) Mit Schreiben vom 13. August 2003 (am 14. August
2003 eingetragen unter Nummer A/35706) teilten die
zwei gemeinsam agierenden Wettbewerber der Kommis-
sion mit, dass ein Teil der Beihilfe für AVR Nuts ausge-
zahlt worden sei; sie ersuchten die Kommission, eine
Entscheidung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über be-
sondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93
des EG-Vertrags (3) zu erlassen, um die Niederlande zu
verpflichten, weitere Zahlungen auszusetzen und die aus-
gezahlte Beihilfe vorläufig zurückzufordern. Auf Ersuchen
der Kommission vom 20. August 2003 (Schreiben mit
Aktenzeichen D/55321) bestätigten die Niederlande mit
Schreiben vom 25. September 2003 (am 30. September
2003 eingetragen unter Nummer A/36690), dass die an-
gemeldete Beihilfe für das Jahr 2002 und das erste Quar-
tal 2003 an AVR Nuts ausgezahlt worden sei. Mit Schrei-
ben vom 20. Oktober 2003 (Aktenzeichen D/56735)
teilte die Kommission den zwei gemeinsam agierenden
Wettbewerbern mit, dass sie nicht beabsichtige, die be-
antragten Entscheidungen zu erlassen. Die zwei gemein-
sam agierenden Wettbewerber wiederholten ihr Ersuchen
eindringlich mit Schreiben vom 14. November 2003 (am
17. November 2003 eingetragen unter Nummer
A/37909) und mit Schreiben vom 1. Dezember 2003
(am 2. Dezember 2003 eingetragen unter Nummer
A/38325). Dieses letztgenannte Schreiben kreuzte sich
faktisch mit der Antwort der Kommission vom 24. No-
vember 2003 (Aktenzeichen D/57541), in dem diese ih-
ren Standpunkt bekräftigte.

(5) Nach einem Ersuchen um Fristverlängerung (mit Schrei-
ben vom 14. Juli 2003, eingetragen am 18. Juli 2003
unter Nummer A/35109, und mit Schreiben vom 29.
Oktober 2003, am 5. November 2003 eingetragen unter
Nummer A/37568), dem mit Schreiben vom 23. Juli
2003 (Aktenzeichen D/54737) stattgegeben wurde, ga-
ben die Niederlande mit Schreiben vom 18. Dezember
2003 (am 8. Januar 2004 eingetragen unter Nummer
A/30088) eine Stellungnahme zu dem Beschluss der
Kommission ab. Die Niederlande äußerten sich ferner
mit Schreiben vom 23. Dezember 2003 (am 8. Januar
2004 eingetragen unter Nummer A/30090), vom 23.
Januar 2004 (am 29. Januar 2004 eingetragen unter
Nummer A/30621), vom 25. Februar 2004 (am 27 Feb-
ruar 2004 eingetragen unter Nummer A/31451) und
vom 23. April 2004 (am 30. April 2004 eingetragen
unter Nummer A/33118) Stellungnahmen zu den Stel-
lungnahmen der Beteiligten. Mit den beiden letztgenann-
ten Schreiben unterrichteten die Niederlande die Kom-
mission auch über die laufenden Entwicklungen bei
AVR Nuts. Da die zunehmenden Defizite immer höhere
Beihilfebeträge erforderlich machten, wurde beschlossen,
eine der beiden Trommelofenanlagen zum 1. Juli 2004

zu schließen. Eine eventuelle Schließung der zweiten
Trommelofenanlage wurde noch erwogen. Es zeigte
sich, dass die ursprüngliche Beihilfevereinbarung Bestim-
mungen enthielt, denen zufolge die Niederlande eine be-
stimmte Vergütung für die Schließungskosten zu gewäh-
ren hatten.

(6) Angesichts der neuen Informationen erließ die Kommis-
sion den Beschluss K(2004) 2640 endg. vom 17. Juli
2004, um das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag auf die Vergütung für die Kosten der (eventuellen)
Schließung der Trommelofenanlagen auszuweiten. Dieser
Beschluss wurde am 16. Juli 2004 an die Niederlande
gesandt, die daraufhin eine Fristverlängerung für die Stel-
lungnahme zu diesem Beschluss beantragten sowie um
eine Zusammenkunft zur Besprechung der laufenden Ent-
wicklungen ersuchten (mit Schreiben vom 30. Juli 2003,
am 4. August 2004 eingetragen unter Nummer
A/35996). Am 23. August 2004 fand eine Zusammen-
kunft von Vertretern der Niederlande und der Kommis-
sion statt. Am 26. August 2004 fand eine weitere Zu-
sammenkunft zwischen den Kommissionsdienststellen
und den zwei gemeinsam agierenden Wettbewerbern
statt. Übrigens vertrat die Anwaltskanzlei noch einen
weiteren Wettbewerber. Die Niederlande gaben zu dem
Beschluss der Kommission mit Schreiben vom 10. Sep-
tember 2004 (am 17. September 2004 eingetragen unter
Nummer A/36999) eine Stellungnahme ab. Die Kommis-
sion ersuchte mit Schreiben vom 30. September 2004
(Aktenzeichen D/56902) um weitere Informationen, die
die Niederlande mit Schreiben vom 22. Oktober 2004
(am 27. Oktober 2004 eingetragen unter Nummer
A/38271) erteilten. In diesem Schreiben bestätigten die
Niederlande, dass weitere Beihilfen für den Rest des Jah-
res 2003, für die drei ersten Quartale von 2004 und für
die Schließung einer der Anlagen des Begünstigten aus-
gezahlt worden waren.

(7) Der Beschluss zur Ausweitung des Verfahrens wurde im
Amtsblatt der Europäischen Union vom 9. Oktober 2004
veröffentlicht (4). Bei der Kommission gingen Stellung-
nahmen von den zwei gemeinsam agierenden Wettbe-
werbern ein (Schreiben vom 16. und 19. November
2004, eingetragen unter Nummer A/38860 und
A/38978). Die Kommission leitete diese Stellungnahmen
mit Schreiben vom 22. November 2004 (Aktenzeichen
D/58307) den Niederlanden zu. Die Bemerkungen der
Niederlande zu diesen Stellungnahmen und die Beant-
wortung der Fragen der Kommission durch die Nieder-
lande erfolgten mit Schreiben vom 22. Dezember 2004
(am 5. Januar 2005 eingetragen unter Nummer
A/30171) und 12. Januar 2005 (am 17. Januar 2005
eingetragen unter Nummer A/30525). In diesen Schrei-
ben unterrichteten die Niederlande die Kommission nicht
nur über den Beschluss, die verbleibende Trommelofen-
anlage zu schließen, sondern auch über die entspre-
chende Vergütung für die Schließungskosten.

(8) Schließlich bekräftigten die zwei gemeinsam agierenden
Wettbewerber ihren Einspruch gegen die Beihilfe mit
Schreiben vom 25. April 2005 (am selben Tag eingetra-
gen unter Nummer A/33476) und 2. Mai 2005 (am 12.
Mai 2005 eingetragen unter Nummer A/33884). Nach
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diesen Schreiben fand am 26. Mai 2005 noch eine Zu-
sammenkunft zwischen den Kommissionsdienststellen
und den zwei gemeinsam agierenden Wettbewerbern
statt. Erneut vertrat die Anwaltskanzlei auch denselben
dritten Wettbewerber (nachstehend werden dieser Wett-
bewerber und die zwei anderen Wettbewerber zusammen
als „die drei gemeinsam agierenden Wettbewerber“ be-
zeichnet). Während dieser Zusammenkunft wurde ein
Dokument vorgelegt, dass darauf schließen ließ, dass wei-
tere Beihilfen für das Jahr 2004 an AVR Nuts ausgezahlt
worden waren.

2 AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BETREFFEN-
DEN BEIHILFEMASSNAHME

2.1 Hintergrund und Zielsetzung

(9) Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates
vom 15. Juli 1975 über Abfälle (5) besagt: „Die Mitglied-
staaten treffen - in Zusammenarbeit mit anderen Mit-
gliedstaaten, wenn sich dies als notwendig oder zweck-
mäßig erweist - Maßnahmen, um ein integriertes und
angemessenes Netz von Beseitigungsanlagen zu errichten,
die den derzeit modernsten, keine übermäßig hohen Kos-
ten verursachenden Technologien Rechnung tragen. Die-
ses Netz muss es der Gemeinschaft insgesamt erlauben,
die Entsorgungsautarkie zu erreichen, und es jedem ein-
zelnen Mitgliedstaat ermöglichen, diese Autarkie anzu-
streben, wobei die geografischen Gegebenheiten oder
der Bedarf an besonderen Anlagen für bestimmte Abfall-
arten berücksichtigt werden“. Artikel 5 Absatz 2 dieser
Richtlinie besagt: „Dieses Netz muss es darüber hinaus
gestatten, dass die Abfälle in einer der am nächsten ge-
legenen geeigneten Entsorgungsanlagen unter Einsatz von
Methoden und Technologien beseitigt werden, die am
geeignetsten sind, um ein hohes Niveau des Gesundheits-
und Umweltschutzes zu gewährleisten“.

(10) Anfang der 90er Jahre wurden, im Hinblick auf diese
Zielsetzungen, in den Niederlanden eine Sondermüllde-
ponie (nachstehend „C2-Deponie“) und Trommelofenan-
lagen in Betrieb genommen. Die C2-Deponie dient zur
angemessenen Entsorgung von gefährlichen Abfällen, die
nicht verbrannt werden können (nachstehend „C2-Ab-
fall“). Die Trommelofenanlagen dienen zur angemessenen
Entsorgung von gefährlichem Abfall, der trotz seines
niedrigen Heizwerts noch durch Verbrennung entsorgt
werden kann (6) (nachstehend „RDF-Abfall“). Für diese
Verbrennung sind zusätzliche Brennstoffe nötig, wobei
in der Praxis der kosteneffizienteste Brennstoff gefährli-
cher Abfall mit hohem Heizwert ist.

(11) Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 8 Absatz 3
der Richtlinie 75/442/EG und Artikel 4 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar

1993 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung
von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen
Gemeinschaft (7) die Ausfuhr von „zur Beseitigung be-
stimmtem Abfall“ untersagen. Derartiger Abfall darf erst
nach Durchführung diverser Kontrollen gehandelt wer-
den. Die Mitgliedstaaten dürfen jedoch nicht generell
die Ausfuhr von „zur Verwertung bestimmtem Abfall“
in andere Mitgliedstaaten untersagen. (8) Die Begriffe
„zur Beseitigung bestimmter Abfall“ und „zur Verwertung
bestimmter Abfall“ werden in diversen Urteilen des Eu-
ropäischen Gerichtshofs verdeutlicht. (9) Infolgedessen
muss, im Vergleich zu der Auslegung, die von den Nie-
derlanden bisher gehandhabt wurde, eine geringere
Menge gefährlicher Abfall als „zur Beseitigung bestimmter
Abfall“ und mehr Abfall als „zur Verwertung bestimmter
Abfall“ betrachtet werden. Diese Unterscheidung ist nicht
vom Heizwert des Abfalls abhängig, sondern eher von
der primären Zielsetzung der Anlage, in der der Abfall
behandelt wird, sowie von der Art des Abfalls.

(12) Der C2- und RDF-Abfall wird von Unternehmen aus
allen Teilen der Wirtschaft angeliefert. Wichtige Sektoren
sind unter anderem die Metallverarbeitung, gewerbliche
Dienstleistungen und der öffentliche Dienst, die (petro-)
chemische Industrie, der Verkehr und der Bergbau. Der
meiste Abfall wird durch spezialisierte Makler abgeholt,
deren Dienstleistungsangebot sich zumeist auf die ver-
schiedenen Arten von Abfällen eines Unternehmens er-
streckt: C2- und RDF-Abfall, sonstiger gefährlicher Abfall
sowie nicht gefährlicher Abfall. Diese Dienstleistungen
sind natürlich zum großen Teil an den Ort gebunden,
an dem der Abfall erzeugt wird, aber die eher spezifi-
schen Abfallarten werden über längere Entfernungen
transportiert. Diverse große gewerbliche Abfallunterneh-
men sind international aktiv und verfügen über Nieder-
lassungen in mehreren Ländern.

(13) In den vergangenen Jahren wurden die Möglichkeiten für
die Verwertung von gefährlichem Abfall weiter ausge-
baut. Immer größere Mengen finden in der Zementin-
dustrie (vornehmlich in Belgien) oder zur Verfüllung still-
gelegter Minen (vornehmlich in Deutschland) Verwen-
dung. Die strenge Auslegung des Begriffs „zur Entsorgung
bestimmter Abfall“ durch den Gerichtshof hat diese Ent-
wicklung gefördert. Gleichzeitig haben die Produzenten
die Erzeugung von Abfall weiter begrenzt. Innerhalb der
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte können sie, zu-
mindest in gewissem Maße, einen Teil davon mit weniger
gefährlichem Abfall mischen, was eine kostengünstigere
Entsorgung oder eine Verwertung ermöglicht. Dadurch
sank das Angebot an RDF-Abfall von etwa
80 000/100 000 Tonnen im Jahr1995 auf etwa 34 000
Tonnen im Jahr 2002. Im Jahr 2002 wurde noch er-
wartet, dass etwa 38 500 Tonnen pro Jahr erzeugt wer-
den würden. Mitte 2004 veranschlagte AVR Nuts, dass
dem Unternehmen nur 16 000 Tonnen RDF-Abfall pro
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Jahr angeboten werden würden (10). Das Angebot an C2-
Abfall sank von etwa 6 000 Tonnen im Jahr 2000 auf
etwa 4 000 Tonnen im Jahr 2002. Die Ausfuhr von in
den Niederlanden erzeugten gefährlichen Abfällen er-
höhte sich auf etwa 36 000 Tonnen, davon etwa 4 000
Tonnen RDF-Abfall, was zur Entstehung von Überkapa-
zitäten in den Beseitigungsanlagen führte. Dieses Phäno-
men tritt in größerem Maßstab auf und trifft beispiels-
weise auch das Vereinigte Königreich, Deutschland und
Belgien.

2.2 Empfänger

(14) Die C2-Deponie und die verschiedenen Trommelofenan-
lagen wurden anfänglich durch die AVR Chemie CV
(nachstehend „AVR Chemie“) errichtet, an der der Staat
eine Beteiligung von 30 % und die Holding AVR Bedrij-
ven NV (nachstehend „AVR Holding“ oder kurz „AVR“)
eine Beteiligung von 70 % hält. AVR ist ein wichtiger
Akteur auf dem niederländischen Abfallmarkt. Gegenwär-
tig ist die Gemeinde Rotterdam zu 100 % Anteilseigner
von AVR, aber die Gemeinde hat unlängst ihre Absicht
angekündigt, ihre Anteile an AVR zu verkaufen. Seit
Mitte der 90er Jahre macht AVR Chemie Verluste (10,9
Mio. EUR im Jahr 2000 und 7,2 Mio. EUR im Jahr
2001). Darum wollte AVR die drei Trommelofenanlagen,
die sie zum damaligen Zeitpunkt in Betrieb hatte, schlie-
ßen. Die Niederlande erreichten jedoch eine Vereinbarung
über eine Umstrukturierung. Dabei wurde AVR Chemie
zerschlagen. AVR Nuts wurde gegründet, um nach der
Schließung einer der drei Trommelofenanlagen die Be-
handlung von C2- und RDF-Abfall fortzuführen. AVR-
Industrial Waste Services Rotterdam BV (nachstehend
„AVR IW“) wurde für die verbleibenden Aktivitäten auf
den Märkten für (gefährliche) Abfälle gegründet, worauf-
hin AVR aus eigenen, kommerziellen Gründen aktiv blei-
ben wollte. Beide sind vollständig in den Händen von
AVR. Die einzige verbleibende Aktivität von AVR Che-
mie ist die Vermietung von Einrichtungen an AVR Nuts.
AVR Nuts und AVR IW arbeiten eng zusammen. Eine
Dienstleistungsvereinbarung legt fest, dass der größte Teil
der Direktionsaufgaben und der gewerblichen Aufgaben
von AVR Nuts durch AVR IW ausgeführt wird.

(15) Die Kapazität der beiden Trommelofenanlagen, für die
AVR über eine Genehmigung verfügt, beträgt 100 000
Tonnen gefährlicher Abfall pro Jahr. Die theoretisch ver-
fügbare Kapazität liegt bei 80 – 85 % der zulässigen
Kapazität. AVR behandelte 84 880 Tonnen gefährlichen
Abfall (RDF-Abfall und sonstigen Abfall) im Jahr 2001,
81 274 Tonnen im Jahr 2002 und 78 297 Tonnen im
Jahr 2003. Für die Verbrennung von RDF-Abfall ist un-
gefähr dieselbe Menge anderer gefährlicher Abfall als
Brennstoff nötig. Die tatsächlich in den Trommelofenan-
lagen behandelte Menge an RDF-Abfall beträgt Schätzun-
gen zufolge 19 000 Tonnen im Jahr 2002 und 23 000
Tonnen im Jahr 2003. Bestimmte Arten von RDF-Abfall
können übrigens auch in Verbrennungsanlagen für Haus-
müll, die mit niedrigerer Heiztemperatur arbeiten, behan-
delt werden.

(16) AVR Nuts ist gemäß Richtlinie 80/723/EWG der Kom-
mission vom 25. Juni 1980 über die Transparenz der
finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
und den öffentlichen Unternehmen (11) zur getrennten
Buchführung verpflichtet.

2.3 Die Beihilfe

2.3.1 Die Betriebskostendefizite

(17) Die Beihilfe und die Tätigkeiten, für welche diese gewährt
wird, werden in einem Konzessionsbeschluss des Minis-
ters van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer vom 3. Juli 2002 und in einer am 10. Juli
2002 unterzeichneten Konzessionsvereinbarung zwi-
schen den Niederlanden, der AVR Holding, AVR Nuts,
AVR IW sowie einigen anderen Tochterunternehmen be-
schrieben. Mit dem Konzessionsbeschluss verleiht der
Staat „AVR Nuts das ausschließliche Recht, für einen
Zeitraum von fünf Jahren die Deponie für C2-Abfall
und die Behandlung von gefährlichem Abfall in Dreh-
trommelöfen zu betreiben; dies geschieht unter der Ver-
pflichtung, der Öffentlichkeit zu angemessenen, transpa-
renten und nicht diskriminierenden Bedingungen und ge-
sellschaftlich vertretbaren Gebühren die Deponie für C2-
Abfall und die Behandlung von gefährlichem Abfall in
Drehtrommelöfen als Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse anzubieten, und zwar unter
Beachtung der in der Konzessionsvereinbarung genauer
festgelegten Bestimmungen und Bedingungen“. In der
Vereinbarung werden im Einzelnen die Bedingungen für
die Betriebsführung von AVR Nuts festgelegt. Die Verein-
barung sollte vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember
2006 gelten.

(18) Die Beihilfe beträgt 100 % des vorausberechneten Be-
triebskostendefizits, das auf der Grundlage einer durch
einen unabhängigen Betriebsprüfer festgelegten Methodik
berechnet wird. Im Falle eines veranschlagten Betriebs-
kostenüberschusses werden 70 % davon zur Rückzahlung
der in früheren Jahren gewährten Beihilfe verwendet. Das
vorausberechnete Betriebskostendefizit beläuft sich auf
1,5 Mio. EUR im Jahr 2002 und auf 2,8 Mio. EUR im
Jahr 2003. Anlage I zu dieser Entscheidung enthält eine
Zusammenfassung dieser Methodik und deren Anwen-
dung für 2002, 2003 und 2004. Der Hauptteil der Bei-
hilfe bezieht sich auf die Trommelofenanlagen. Für die
C2-Deponie belief sich beispielsweise im Jahr 2003 das
vorausberechnete Defizit auf 370 000 EUR.

(19) Der Dienstleistungsvereinbarung zufolge führt AVR IW
den größten Teil der administrativen und operativen Auf-
gaben von AVR Nuts aus. Dafür erhält AVR IW eine
Vergütung, die in dem vorausberechneten Defizit verrech-
net ist. Die Verrechnung erfolgt auf Gestehungskostenba-
sis („activity based costing“). In der Praxis bedeutete dies,
dass für den Zeitraum 2002-2004 durchschnittlich 30 %
der Gemeinkosten von AVR der AVR Nuts zugerechnet
wurden.
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(20) Ein zusätzlicher Kostenposten, der in das vorausberech-
nete Budget einfließt und für den AVR Nuts Beihilfe
erhält, die an AVR IW abgeführt wird, bezieht sich auf
die Akquisition von Abfall. Angesichts des hohen Fest-
kostenanteils wurde eine aktive Akquisition von Abfall
für notwendig befunden, um die Kapazität maximal zu
nutzen und die Betriebskosten damit so niedrig wie mög-
lich zu halten. Die vorausberechneten und die tatsäch-
lichen Kosten sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 1:

Vorausberechnete und tatsächliche Akquisitionskosten

2002 2003 2004

Vorausberechnete Zusatz-
kosten

514 000 532 000 550 000

Vorausberechnete Anlauf-
kosten internationale Ak-
quisition

400 000 400 000 –

Vorausberechnete Kosten
insgesamt

914 000 932 000 550 000

Tatsächlich entstandene
Kosten

875 000 900 000 930 000

(21) Den Erwartungen zufolge sollte sich das Defizit anfäng-
lich auf 3,8 Mio. EUR im Jahr 2006 erhöhen, aber die
Markt- und Betriebsbedingungen erwiesen sich als viel
schwieriger als erwartet, mit geringer Aussicht auf Ver-
besserung. Im Zeitraum 2002-2003 erlitt AVR Nuts, ne-
ben dem vorausberechneten Defizit, Verluste in Höhe
von 12 Mio. EUR. Den Erwartungen zufolge sollte das
vorausberechnete Defizit für das Jahr 2004 und die Fol-
gejahre viel höher ausfallen als vorgesehen; so betrug für
das Jahr 2004 das vorausberechnete Defizit 8,898 Mio.
EUR (12). Bei dieser Berechnung wurde der Beschluss, die
Trommelofenanlagen zu schließen, berücksichtigt.

2.3.2 Die Vergütung für Schließungskosten

(22) Angesichts der zunehmenden Betriebskostendefizite ha-
ben die Niederlande, wie bereits in den Erwägungsgrün-
den 5 und 7 dargelegt, ihre Politik überprüft. Ende 2003
wurde beschlossen, eine der beiden Trommelofenanlagen
zum 1. Juli 2004 zu schließen. Im Sommer 2004 wurde
beschlossen, die zweite Trommelofenanlage zum 1. Ja-
nuar 2005 zu schließen. Für die verbleibenden Jahre
sind die vorausberechneten Verluste für die Abholung
von C2-Abfall den Erwartungen zufolge gering.

(23) Der Konzessionsvereinbarung zufolge hat der Staat AVR
eine finanzielle Vergütung für den Restbuchwert der
noch nicht abgeschriebenen Investitionen, die während
der Laufzeit der Vereinbarung mit Genehmigung des
Staates für AVR Nuts getätigt wurden, zu zahlen. Durch
Vorwegnahme der Anwendung dieser Klausel sind die
niederländischen Behörden bei ihren Berechnungen auf
eine Vergütung von 8 670 108 EUR für die Schließungs-
kosten der ersten Trommelofenanlage gelangt. Dieser Be-
trag bezieht sich auf verschiedene Investitionen, die zu
50 % verbucht wurden, wenn beide Trommelofenanlagen
betroffen waren, und zu 100 %, wenn sie speziell für die
Trommelofenanlage getätigt wurden, die geschlossen
wurde. Die wichtigsten Bestandteile dieses Betrags sind
1,9 Mio. EUR für Investitionen in den Brandschutz, 3,3
Mio. EUR für eine Homogenisierungsanlage, 1,5 Mio.
EUR für den Austausch von Kokstrichtern und 0,5
Mio. EUR für ein Trommelende und Steffersonring. Für
die Schließung der zweiten Trommelofenanlage umfasst
die Kalkulation 11 151 000 EUR für den Restbuchwert
der Anlagen und des Sachanlagevermögens. Dieser Betrag
umfasst die anderen 50 % des Restbuchwerts der oben
genannten Investitionen, die mit Zustimmung des Staates
getätigt wurden, sowie 100 % des Restbuchwerts der mit
Zustimmung des Staates getätigten Investitionen, die nur
die zweite Trommelofenanlage betreffen. Dieser letztge-
nannte Bestandteil umfasst insbesondere die Investition
in die allgemeine Überholung der verbleibenden Trom-
melofenanlage, die im Verlauf des Jahres 2004 durchge-
führt wurde. Mit dieser Überholung waren Kosten in
Höhe von 3 273 000 EUR verbunden, was den vorge-
sehenen Betrag überstieg. Im Nachhinein betrachtet er-
wies sich dies als unglückliche Investition.

(24) Da die Niederlande überdies durch die Konzessionsver-
einbarung prinzipiell verpflichtet waren, Ausgleichszah-
lungen für die Defizite bis einschließlich 2006 zu leisten,
musste der Staat mit AVR über eine Vergütung für die
Zusatzkosten der Schließung der zweiten Trommelofen-
anlage zum 1. Januar 2004 – anstatt zum ursprünglichen
Ablaufzeitpunkt der Vereinbarung – verhandeln. Somit
umfasst die Ausgleichszahlung die folgenden zusätzlichen
Beträge:

— 1,75 Mio. EUR, um bereits im Jahr 2004 die negati-
ven Auswirkungen der Tatsache auszugleichen, dass
Kunden bereits (allmählich) ihre Abfallströme auf an-
dere Anlagen werden verlagern müssen;

— 5,843 Mio. EUR für laufende Festkosten 2005-2006.
Dabei handelt es sich beispielsweise um Kosten im
Zusammenhang mit IKT-Infrastruktur, Miete von Bü-
roräumen, Verträge mit Sicherheitsdiensten, Kosten
von gemeinschaftlichen Einrichtungen wie die Kan-
tine usw.; AVR hatte hierfür einen höheren Gesamt-
betrag berechnet, nämlich 8,208 Mio. EUR;
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— 7,868 Mio. EUR für die zusätzlichen Personalabbau-
kosten infolge der vorzeitigen Schließung der ver-
bleibenden Trommelofenanlagen. Dieser Betrag wird
berechnet als Differenz zwischen den veranschlagten
Personalabbaukosten bei unverzüglicher Schließung
und den veranschlagten Personalabbaukosten am
Ende der Beihilfevereinbarung, zwei Jahre später.
Der akzeptierte Betrag basiert auf einer detaillierten
Schätzung, die etwa 244 Mitarbeiter betrifft und be-
rücksichtigt, dass die meisten dieser Mitarbeiter intern
anders eingesetzt werden können;

— andere Kosten, beispielsweise der Restbuchwert von
bestimmten Vermögenswerten anderer AVR-Unter-
nehmen, die erworben wurden, um die Dienstleistun-
gen in Übereinstimmung mit der Dienstleistungsver-
einbarung zu erbringen, die Kosten der Standortver-
waltung und die Kosten, die dadurch entstehen, dass
AVR IW nicht den Deckungsbeitrag erhält, den sie
erhalten hätte, wenn die Verbrennung in den Trom-
melofenanlagen in den Jahren 2005 und 2006 fort-
gesetzt worden wäre, die nicht budgetierten Schließ-
ungskosten sowie die Kosten für den Rückkauf von
Mehrjahresverträgen. AVR hatte diese Kosten auf ei-
nen Gesamtbetrag von 29,567 Mio. EUR veran-
schlagt, was beispielsweise auch einen Betrag von
11,716 Mio. EUR für die zusätzlichen Verluste um-
fasst, die AVR Nuts in den Jahren 2002 und 2003
erlitten hat. Während der Verhandlungen haben sich
der Staat und AVR auf einen Betrag von nur 1,238
Mio. EUR verständigt.

(25) Bei diesen Verhandlungen wurden die Niederlande durch
einen unabhängigen Betriebsprüfer unterstützt, dessen
Bericht der Kommission zur Verfügung gestellt wurde.
Insgesamt betrug die vereinbarte Vergütung für die
Schließung der zwei Trommelofenanlagen 27,85 Mio.
EUR. Dieser Betrag liegt weit unterhalb der eigenen
Schätzungen von AVR, die bei einem Betrag von
58,544 Mio. EUR lagen (oder 46,828 Mio. EUR, wenn
die zusätzlichen Verluste von AVR Nuts in den Jahren
2002 und 2003 nicht miteingerechnet werden). Die Nie-
derlande legten dar, dass im Falle des Weiterbetriebs der
verbliebenen Trommelofenanlage bis Ende 2006 die
Summe der geschätzten Betriebskostendefizite für 2005
und 2005 sowie die Vergütung für die Kosten der Schlie-
ßung Ende 2006 bei einem Betrag von 31 Mio. EUR
gelegen hätten. Die Vereinbarung über die vorzeitige
Schließung habe somit zu einer Minderung der Kosten
für den Staat geführt.

(26) Durch diese Vergütung für die Schließung beläuft sich die
Gesamtbeihilfe für den Zeitraum 2002-2004 auf
49 718 108 EUR, wie aus der Übersicht in Tabelle 2
hervorgeht.

Tabelle 2:

Übersicht über die Vergütung für AVR

Vorausberechnetes Defizit 2002 1 500 000

Vorausberechnetes Defizit 2003 2 800 000

Vorausberechnetes Defizit 2004 8 898 000

Vergütung Restbuchwert erste RDF 8 670 108

Vergütung Restbuchwert zweite RDF 11 151 000

Vergütung zusätzliche Schließungskosten

– zusätzliche Betriebskosten 2004 1 750 000

– laufende Festkosten 2005-2006 5 843 000

– zusätzliche Personalabbaukosten 7 868 000

– sonstige Kosten 1 238 000

16 699 000

GESAMTBEIHILFE 49 718 108

(27) Die Niederlande räumten ein, dass an AVR Beihilfen in
Höhe von 19 543 608 EUR gezahlt wurden. Die mit der
Schließung der zweiten Trommelofenanlage verbundene
Vergütung wurde auf ein gesperrtes Konto überwiesen.

2.3.3 Die Bürgschaft für Abriss- und Nachsorgekosten

(28) Die Konzessionsvereinbarung beinhaltet auch die Bürg-
schaft, dass der Staat im Falle der Liquidation von AVR
Chemie maximal 30 % der im Zusammenhang mit dem
Rückbau und der Reinigung der Anlagen anfallenden Ab-
riss- und Nachsorgekosten übernehmen wird. Dieser Pro-
zentsatz entspricht der Beteiligung des Staates an AVR
Chemie.

2.4 Operative Aspekte

(29) Bevor die Konzessionsvereinbarung geschlossen wurde,
hatte AVR Chemie die Gebühren bereits auf 700
NLG/Tonne (317,6 EUR/Tonne) erhöht. Noch höhere Ge-
bühren würden nach Angaben der Niederlande zu Prakti-
ken wie Einmischung gefährlicher Abfälle in andere Ab-
fallbeseitigungsströme und illegale Deponien führen und
wären daher zur Senkung des Betriebskostendefizits nicht
effektiv. Die Gebühren sind im Vergleich zu denen in
Nachbarländern hoch, was durch die niederländische Po-
litik des Verbots der Ausfuhr von zur Entsorgung be-
stimmtem Abfall ermöglicht wird. Das Ziel der Beihilfe-
maßnahmen bestand darin, die Gebühren auf dem be-
stehenden Niveau zu halten – nicht darin, diese zu sen-
ken. Dazu umfasst die Konzessionsvereinbarung eine An-
lage mit dem Titel „Rahmen Gebührenstruktur, Gebüh-
renträger und Berechnung von Benutzergebühren“. Die
niederländischen Behörden haben Kontrolle über die
Höhe der Gebühren, da sie vorab dem vorausberechneten
Defizit zustimmen müssen und die Gebühren natürlich
ein wesentliches Element für die Berechnung dieses De-
fizits darstellen.
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(30) Die Gebühren für gefährlichen Abfall mit hohem Heiz-
wert, der als Brennstoff verwendet wird, sind viel niedri-
ger als die Gebühren für RDF-Abfall. AVR Nuts bezieht
die erste Kategorie von Abfällen zu marktkonformen Ge-
bühren, nämlich zu Gebühren, die beispielsweise für die
Behandlung in Trommelofenanlagen im Ausland oder in
der Zementindustrie berechnet werden würden.

(31) Da die Festkosten im Vergleich zu den variablen Kosten
sehr hoch sind, versucht AVR Nuts, seine Kapazität so
weit wie möglich auszulasten, um seine Verluste so ge-
ring wie möglich zu halten. Darum werden die Gebüh-
ren, die Anbietern von gefährlichem Abfall in Rechnung
gestellt werden, gesenkt, wenn die pro Jahr angebotene
Menge höher ist. Diese „Staffelrabatte“ werden vorab fest-
gelegt und gelten, wenn – zusammen mit dem RDF-Ab-
fall – mindestens 75 % von derselben Menge Abfall mit
hohem Heizwert angeboten wird.

(32) Alle Gebühren wurden für den gesamten Konzessions-
zeitraum vorab festgelegt (13) und gelten sowohl für die
Wettbewerber von AVR als auch für AVR IW. Vom
Beginn der Konzessionsvereinbarung an waren die Ge-
bühren für C2- und RDF-Abfall öffentlich und für jeden
Anbieter verfügbar. Seit Anfang 2004 war dies auch für
gefährlichen Abfall mit hohem Heizwert der Fall.

(33) Um seine Kapazitätsauslastung planen zu können, bittet
AVR IW seine Anbieter jährlich anzugeben, wie viel Ab-
fall sie anzubieten gedenken, und im Verlauf des Jahres
erfolgt die Gebührenberechnung gemäß dem entsprech-
enden Staffelrabatt. Liegt die tatsächlich angelieferte
Menge am Jahresende über oder unter der angegebenen
Menge, erfolgt eine Rückzahlung oder es wird eine Nach-
zahlung erhoben, um auf der Grundlage der tatsächlich
gelieferten Menge den richtigen Staffelrabatt in Rechnung
zu stellen. Die Vereinbarungen enthalten durchweg keine
Verpflichtung, die vereinbarten Mengen zu liefern.

3 GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES VERFAHRENS
NACH ARTIKEL 88 ABSATZ 2

(34) In ihrem Beschluss zur Einleitung des Verfahrens nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag brachte die Kommission
hinsichtlich der folgenden Punkte Bedenken zum Aus-
druck.

(35) Zuallererst bezweifelte die Kommission, ob die Tätigkei-
ten von AVR Nuts tatsächlich als Dienstleistung von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Arti-
kel 86 Absatz 2 EG-Vertrag angesehen werden konnten,
weil beispielsweise nicht eindeutig ersichtlich war, ob
AVR das einzige Unternehmen war, das in der Lage
war, diese Art von Dienstleistungen zu den gleichen
oder ähnlichen Bedingungen zu erbringen. Ferner bezwei-
felte die Kommission, dass die Niederlande bei der Aus-
wahl von AVR Nuts das richtige Verfahren angewandt
hatten. Daneben bezweifelte die Kommission, ob unter
allen Umständen Verstöße gegen das „Verursacherprin-
zip“ vermieden wurden, weil Erzeuger der betreffenden
Abfälle Gebühren bezahlen müssen, die als normale Kos-
ten betrachtet werden können.

(36) Zweitens hatte die Kommission Zweifel hinsichtlich der
eventuellen „Überkompensierung“ mit der Gefahr von
Wirkungen auf andere Segmente des Abfallmarkts. Die
Kommission fürchtete nämlich, dass eine Überkompen-
sierung auch aus der Tatsache resultieren könnte, dass die
Beihilfe auf einer Ex-ante-Berechnung beruhte, wobei
AVR Nuts einen Teil des eventuellen positiven Saldos
zwischen tatsächlichen und vorausberechneten Über-
schüssen oder Defiziten behalten konnte.

(37) Drittens bezweifelte die Kommission, ob bei einer Prü-
fung der Maßnahme gemäß Artikel 87 EG-Vertrag der
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihil-
fen (14) (nachstehend „der Umweltschutzbeihilferahmen“)
einen Grund dafür bieten könnte, die Beihilfe für mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(38) In ihrem Beschluss zur Ausweitung des Verfahrens von
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag legte die Kommission
dar, dass sie vergleichbare Zweifel hinsichtlich des erheb-
lich höheren Beihilfebetrags für das Jahr 2004 und der
Vergütung für die beschleunigte Schließung der Trom-
melofenanlagen hatte.

4 STELLUNGNAHMEN DER BETEILIGTEN

(39) Vier Beteiligte haben nach dem Beschluss der Kommis-
sion zur Einleitung des Verfahrens nach Artikel 88 Ab-
satz 2 EG-Vertrag Stellungnahmen übermittelt.

(40) Der erste Beteiligte legte dar, dass die Maßnahme den
Wettbewerb auf dem irischen Markt verfälschen würde,
weil AVR – über seine 50 %ige Beteiligung an einem
gemeinschaftlichen Unternehmen mit dem irischen Un-
ternehmen Safeway Warehousing/South Coast Transport
– Gebühren unterhalb des Gestehungskostenpreises und
damit unterhalb der normalen Marktpreise auf dem iri-
schen Markt berechnen könnte.

(41) Auch der zweite Beteiligte weist auf den unlauteren Wett-
bewerbsvorteil für das gemeinschaftliche Unternehmen
von AVR und Safeway hin. Große Mengen gefährlichen
Abfalls werden aus Irland eingeführt. Dieser Beteiligte
legte auch dar, dass die Maßnahme den Wettbewerb
auf dem internationalen Markt für die „gebrauchsfertige“
Beseitigung von PCB, Pestiziden und anderen gefährli-
chen organischen Abfällen verfälschen würde.

(42) Der dritte Beteiligte, Edelchemie, verwies auf den Inlands-
markt. Dieses Unternehmen hat seine eigene Technologie
für die Behandlung von Abfällen aus galvanischen Betrie-
ben und fotografischen Prozessen („Öko-Option“) sowie
für die Rückgewinnung von Wertstoffen aus diesen Ab-
fällen (u. a. Edelmetalle und Obsidian) entwickelt. Die
Maßnahmen zugunsten von AVR würden dem Unterneh-
men nicht nur geschäftlich schaden, sondern würden
auch die technologische Entwicklung bremsen. Die Stel-
lungnahmen von Edelchemie betreffen AVR Nuts, AVR
Chemie und ihre Vorgänger bis zurück ins Jahr 1963;
dabei werden Einzelheiten zur niederländischen Politik
im Bereich gefährlicher Abfälle während all dieser Jahre
mitgeteilt.
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(43) Abschließend verwiesen die drei gemeinsam agierenden
Wettbewerber auf den Inlandsmarkt für RDF-Abfall. Den
Angaben zufolge gibt es sowohl in den Niederlanden als
auch in anderen Mitgliedstaaten Kapazitäten, die den
Trommelofenanlagen der AVR gleichwertig sind. Es
wird argumentiert, dass die Ausweitung der Aktivitäten
von AVR zu Überkapazitäten auf dem niederländischen
Markt für RDF-Abfall geführt habe und dass die Angaben
betreffend RDF-Abfall kein vollständiges und korrektes
Bild ergeben. Mitte der 90er Jahre habe AVR eine ihrer
Trommelofenanlagen geschlossen, und bereits damals sei
zu erwarten gewesen, dass das Angebot an gefährlichem
Abfall weiter abnehmen werde. Angesichts dieser Erwar-
tungen wäre es angebracht gewesen, eine der beiden ver-
bleibenden Trommelofenanlagen zu schließen. Während
der Zusammenkunft am 26. Mai 2005 erklärte ein Ver-
treter wörtlich, dass es „die richtige Entscheidung [im Jahr
2002] gewesen wäre, eine Trommelofenanlage zu schlie-
ßen“. Zudem missbrauche AVR durch die Berechnung
hoher Gebühren, durch die Forderung, dass den Trom-
melofenanlagen zugleich auch Abfall mit hohem Heiz-
wert geliefert wird, sowie durch die nicht transparente
und öffentliche Gebührenstruktur seine Machtposition.
Dadurch könne AVR IW auch für bestimmte Arten
von RDF-Abfall Gebühren berechnen und diesen Abfall
dann auf den Rostöfen der Verbrennungsanlagen für
Hausmüll behandeln, was zu geringeren Betriebskosten
führe, da diese Öfen mit niedrigerer Temperatur arbeiten
können.

(44) Die Maßnahme stelle mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbare Betriebsbeihilfe dar. Die Dienstleistung stelle
keine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse dar, und die vier Kriterien des Altmark-Urteils
zur Feststellung, ob es sich bei einer Ausgleichszahlung
um staatliche Beihilfe handele (15), seien nicht erfüllt.
Sollte die Kommission die Beihilfe ganz oder teilweise
genehmigen, müsse dies unter diversen Bedingungen ge-
schehen, um eine Quersubventionierung, eine obligatori-
sche Koppelung bei der Abnahme von Abfall (tying) so-
wie eine Preisdiskriminierung zu verhindern. Ferner soll-
ten die Niederlande die Maßnahme nicht um weitere
zehn Jahre verlängern dürfen.

(45) Die zwei gemeinsam agierenden Wettbewerber übermit-
telten auch Stellungnahmen, nachdem die Kommission
die Ausweitung des Verfahrens beschlossen hatte. Sie be-
harrten auf allen Punkten aus ihrer ersten Erklärung und
übermittelten ergänzende Unterlagen, die belegen sollten,
dass es sich um Quersubventionierung handelt. Daneben
wurden auch die folgenden Punkte vorgebracht.

(46) Erstens sei es überraschend, dass trotz der Schließung
einer der Trommelofenanlagen das vorausberechnete Be-
triebskostendefizit so viel höher liege als anfänglich vor-
gesehen. Wäre das vierte Kriterium aus dem Altmark-Ur-
teil (Effizienz) eingehalten worden, hätte das Betriebskos-
tendefizit sinken müssen.

(47) Zweitens erheben Sie Einwände gegen die Beihilfe zur
Vergütung der Schließung der Trommelofenanlagen. Da-
ran sei für AVR keine Gegenleistung gekoppelt. Diese

Vergütung dürfe nicht als Entschädigung bezeichnet wer-
den und sei nicht gerechtfertigt, unter anderem aufgrund
der Tatsache, dass die Investitionen für eine Betriebsdauer
von zehn Jahren getätigt wurden, während die Anlagen
weniger als drei Jahre lang gebraucht wurden. Sie haben
auch Fragen zu den Einzelheiten dieser Berechnungen,
insbesondere zu dem abzuschreibenden Betrag, den Per-
sonalabbaukosen und den laufenden Festkosten. Der Ge-
samtbetrag sei sehr hoch und liege auch weit über den 2
Mio. EUR, von denen in Artikel 21.2 der Konzessions-
vereinbarung die Rede sei. Ferner werde in einer Parla-
mentsdrucksache angegeben, dass „bei der Festlegung der
an Afvalverwerking Rijnmond gewährten Entschädigung
für die Schließung der Drehtrommelöfen auch eine Eini-
gung über eine noch offenstehende Forderung von
VROM an AVR im Zusammenhang mit der Verschmut-
zung des Lickebaertpolders mit Dioxin erreicht [wurde]“.
Infolgedessen hat das Ministerium einen nicht für das
Jahr 2004 veranschlagten Betrag von 2,5 Mio. EUR er-
halten. Die drei gemeinsam agierenden Wettbewerber
fürchten, dass die Beilegung dieses Konflikts möglicher-
weise die Berechnung der Ausgleichszahlung „ver-
schmutzt“ habe. Dies gebe ihnen das Gefühl, dass „Dinge
zugedeckt werden“.

(48) Drittens erheben sie Einwände gegen weitere Vorteile für
AVR aufgrund von Artikel 21.5 der Konzessionsverein-
barung, nämlich die Tatsache, dass im Falle einer Liqui-
dation von AVR Chemie der Staat 30 % der Abrisskosten
und der Kosten der Beseitigung der Verunreinigung der
Anlagen bezahlt. Im Lichte der Beihilfevorschriften hätte
der Staat niemals derartige Verpflichtungen eingehen dür-
fen.

(49) Viertens handele es sich nicht um eine Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, insbesondere
weil eine derartige Dienstleistung angesichts diverser be-
stehender Alternativen – beispielsweise Pyrolyse, Verar-
beitung in der Zementindustrie, Einlagerung in Salzstö-
cken oder Beseitigung in Energieerzeugungsanlagen und
ausländischen Trommelofenanlagen – nicht notwendig
sei. Die diesbezüglichen Tätigkeiten seien nur als Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be-
trachtet worden, weil sie verlustbringend geworden seien.
Die Konzessionsvereinbarung sei ausschließlich mit dem
Ziel geschlossen worden, die Investitionen in die Trom-
melofenanlagen, für die AVR Nuts ein ausschließliches
Recht erhalten hatte, zu finanzieren. Weiterhin bezwei-
feln die zwei gemeinsam agierenden Wettbewerber, dass
die Beihilfe bezahlbare Preise für diese Dienstleistungen
gewährleiste, da die Gebühren von AVR höher seien als
die Gebühren in den Nachbarländern. Die hohen Gebüh-
ren seien durch die von AVR angewandten Praktiken des
„tying“ und der Quersubventionierung in Bezug auf als
Brennstoff verwendeten Abfall mit hohem Heizwert zu
erklären. Die Gebühren seien nicht transparent und nicht
öffentlich. Die Gewinne würden bei AVR IW verbucht,
die Verluste bei AVR Nuts. Dadurch könne AVR IW für
RDF-Abfall höhere Gebühren berechnen. Ferner weigere
sich AVR, RDF-Abfall anzunehmen, wenn kein Abfall mit
hohem Heizwert mitgeliefert werde, und verstoße damit
gegen seine Verpflichtungen aus der Konzessionsverein-
barung, indem das Unternehmen die Dienstleistungen
nicht allen Kunden anbiete. Schließlich werde, im Gegen-
satz zu anderen Alternativen, die Qualität der Dienstleis-
tung nicht gehalten oder verbessert.
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(50) Fünftens entspreche die Beihilfe nicht den Altmark-Krite-
rien. Zur Konzessionserteilung habe kein öffentliches
Ausschreibungsverfahren stattgefunden, und die Beihilfe
sei nicht auf der Grundlage der Kosten eines durch-
schnittlichen, gut geführten Unternehmens festgelegt
worden. Die Beihilfe sei nicht auf der Grundlage von
vorab auf objektive und transparente Weise festgelegten
Kriterien festgesetzt worden; sie sei höher als nötig und
es komme zu Wirkungen auf andere Märkte. Trommel-
ofenanlagen im Ausland könnten – ohne staatliche Bei-
hilfen – niedrigere Gebühren berechnen. Ebenso wenig
seien kostengünstigere Entsorgungsmethoden berücksich-
tigt worden. Ferner dürfe AVR einen Teil des Gewinnes
behalten, wenn das Unternehmen besser funktioniere als
erwartet.

(51) Abschließend merken die zwei gemeinsam agierenden
Wettbewerber an, dass die Niederlande beabsichtigten,
den Verstoß gegen die staatlichen Beihilfevorschriften
fortzusetzen, da die niederländischen Behörden im Falle
einer ungünstigen Entscheidung der Kommission, diese
mit AVR besprechen und nach einer Lösung für die fi-
nanziellen Probleme suchen würden, in die AVR durch
all dies geraten werde.

5 STELLUNGNAHME DER NIEDERLANDE

5.1 Das anwendbare Recht

(52) Da die Mitgliedstaaten nach Gemeinschaftsrecht befugt
sind, die Ausfuhr von zur Entsorgung bestimmtem Abfall
zu untersagen, wird die Beihilfe den Wettbewerb zwi-
schen Mitgliedstaaten nicht verfälschen.

5.2 Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse

(53) Die Niederlande legten dar, dass die Beihilfe ausschließ-
lich für eine von AVR Nuts erbrachte Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt werde.
Eine offene Ausschreibung sei für nicht geeignet befun-
den worden, da AVR Nuts das einzige Unternehmen in
den Niederlanden sei, das in der Lage und bereit gewesen
sei, sämtlichen anfallenden C2- und RDF-Abfall zu behan-
deln. Die Konzession sei dennoch im niederländischen
Staatsanzeiger veröffentlicht worden, woraufhin even-
tuelle Beteiligte die Möglichkeit gehabt hätten, Berufung
einzulegen. Dies sei nicht geschehen. Ferner hätten die
niederländischen Behörden vor ihrem Beschluss, die
Trommelofenanlagen zu schließen, bereits die nötigen
Vorkehrungen getroffen, um für eine Verlängerung even-
tuell eine offene Ausschreibung organisieren zu können.

(54) Die Maßnahme erfülle die Altmark-Kriterien und müsse
deshalb nicht als staatliche Beihilfe betrachtet werden. So
sei der Staat beispielsweise bei der Vorausberechnung der
Defizite durch eine unabhängige Betriebsprüfungskanzlei
unterstützt worden. Die Maßnahme verstoße nicht gegen
das „Verursacherprinzip“, da die Gebühren höher seien
als in den Nachbarländern.

(55) Es sei absolut unrichtig, dass AVR Nuts nur dann RDF-
Abfall habe annehmen wollen, wenn dieser zusammen

mit Abfall mit hohem Heizwert angeboten wurde. Auch
sei ausdrücklich festgelegt worden, dass die Gebühren, die
anderen AVR-Unternehmen für die Behandlung von an-
derem Abfall in Rechnung gestellt wurden, identisch mit
den Gebühren für Dritte sein mussten (16). Die Nieder-
lande haben eine Betriebsprüfungskanzlei bezüglich der
Möglichkeiten zur Erhöhung der Transparenz im Zusam-
menhang mit den Vereinbarungen zwischen AVR Nuts
und AVR IW konsultiert. Die entsprechenden Empfehlun-
gen seien akzeptiert und umgesetzt worden.

(56) Bezüglich der Ergebnisse von AVR Nuts merkten die
Niederlande an, dass bei der Berechnung des Betriebskos-
tendefizits keinerlei Gewinnspanne berücksichtigt worden
sei. In dem nicht zu erwartenden Fall eines vorausberech-
neten Betriebskostenüberschusses bliebe der Gewinn auf
nur 30 % des Überschusses beschränkt, bis sämtliche in
der Vergangenheit gezahlten Beihilfen zurückgezahlt sind.

5.3 Stellungnahme zu den Stellungnahmen von
Beteiligten

D e r i r i s c h e M a r k t

(57) Die Niederlande merkten an, dass in der Stellungnahme
nicht untermauert worden sei, wie eine Beihilfe Auswir-
kungen auf den Gestehungskostenpreis des gemeinschaft-
lichen Unternehmens von AVR und Safeways haben
könne. Dieses Unternehmen müsse für die Behandlung
in Rotterdam dieselben Gebühren bezahlen, die auch für
die inländischen Anbieter von Abfall gelten. Überdies
werde nur ein Drittel des von dem gemeinschaftlichen
Unternehmen abgeholten Abfalls in Rotterdam behan-
delt, und bei diesem Abfall handele es sich nur zu einem
kleinen Teil um C2- und RDF-Abfall im Sinne der Kon-
zessionsvereinbarung. Wettbewerbsfähige Preise ließen
sich durch diverse andere Faktoren erklären: 1) Safeway
sei das einzige Unternehmen in Irland, das über eine
Umschlagstation verfüge, in der Abfall effektiv sortiert
und getrennt werde, bevor er an die am besten geeignete
Behandlungseinrichtung gesandt werde; 2) es bestehe eine
direkte Verbindung zu dem Transportunternehmen
Southcoast, was zu logistischen Vorteilen und Kostenein-
sparungen führe, und 3) in Irland sei das Gebührenniveau
aufgrund fehlenden Wettbewerbs in der Vergangenheit
relativ hoch gewesen.

D e r M a r k t f ü r P r o j e k t e z u r „ g e b r a u c h s -
f e r t i g e n R e i n i g u n g “

(58) Für die Behandlung von Abfall aus Projekten zur „ge-
brauchsfertigen Reinigung“ berechne AVR Gebühren,
die über den Gebühren für inländische Lieferanten liegen.
Die durchschnittliche Gebühr für alle Abfallströme aus
anderen Ländern liege etwas höher als die durchschnitt-
liche Gebühr, die im Inland berechnet werde. Ferner wür-
den niedrigere Gebühren nicht zu mehr Beihilfe führen,
da die Beihilfe von dem vorausberechneten Betriebskos-
tendefizit abhängig sei.
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W e t t b e w e r b i m I n l a n d u n d A l t e r n a t i v e n
f ü r d i e T r o mm e l o f e n a n l a g e n

(59) Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Konzessionsver-
einbarung seien beide Trommelofenanlagen voll ausge-
lastet gewesen. Angesichts der umfangreichen Vorräte
sei eine vollständige Kapazitätsauslastung erwartet wor-
den. Der derzeitige Kapazitätsüberschuss sei wahrschein-
lich nicht durch einen gestiegenen Marktanteil von Wett-
bewerbern verursacht worden, sondern eher durch eine
verstärkte Wiederverwendung von Abfall, beispielsweise
nach der gesetzlich zulässigen Verdünnung mit anderen
Arten von Abfällen.

(60) Bezüglich der Pyrolyse merkten die Niederlande an, dass
die Gebühren von AVR höher seien als die Gebühren, die
das einzige Unternehmen in den Niederlanden berechne,
das über Pyrolyse-Anlagen verfüge.

D i e A u s z a h l u n g e i n e s T e i l s d e r a n g e -
m e l d e t e n M a ß n a h m e

(61) Die Niederlande erklärten, dass ein Teil der Beihilfe we-
gen der finanziellen Probleme von AVR Nuts ausgezahlt
worden sei, und zwar im Lichte des Altmark-Urteils und
der für den Abschluss des förmlichen Prüfverfahrens
nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag nötigen Zeit.

E d e l c h e m i e

(62) Die Niederlande merkten an, dass Edelchemie hauptsäch-
lich auf dem Gebiet von gefährlichen Abfällen aus foto-
grafischen Prozessen aktiv sei, die aus Effizienzgründen
nicht durch AVR behandelt werden können. Das Unter-
nehmen habe diverse Einrichtungen, von denen der Py-
rolyseofen für diesen Fall die größte Bedeutung habe. Im
Gegensatz zu den Anlagen von AVR sei diese Technolo-
gie jedoch nicht für alle Arten von RDF-Abfall geeignet.
Der Umweltschutzgenehmigung zufolge dürfen in diesem
Ofen nur Mengen von bis zu 10 000 Tonnen behandelt
werden, was für die Ströme von gefährlichen Abfällen in
den Niederlanden vollkommen unzureichend sei. Die
Niederlande sehen nicht ein, wie die Beihilfe den Interes-
sen von Edelchemie schaden könne, da AVR keinen Ab-
fall aus fotografischen Prozessen behandle und markt-
konforme Gebühren berechne. Die technologische Ent-
wicklung werde beispielsweise durch spezifische Anreiz-
programme gefördert sowie dadurch, dass bei der Ertei-
lung von Umweltschutzgenehmigungen der Einsatz der
besten verfügbaren Technologie vorgeschrieben werde.
Die Laufzeit dieser Genehmigungen sei auf fünf Jahre
begrenzt. Eventuelle Beihilfen aus der Vergangenheit fal-
len nicht unter die Zehnjahresfrist von Artikel 15 der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999, und da die Anlagen
auf zehn Jahre abgeschrieben werden, habe dies keines-
falls Folgen für die Berechnung der erwarteten Betriebs-
kostendefizite von AVR.

A n g e b l i c h e Ü b e r k o m p e n s i e r u n g

(63) Die Niederlande legten dar, dass weder zugunsten von
AVR Nuts, noch zugunsten von AVR IW eine Überkom-
pensierung erfolgt sei. AVR IW habe als Makler fungiert,

habe aber nicht die Möglichkeit gehabt, diese Position zu
nutzen, um eine Überkompensierung zu erhalten, und
habe dies auch nicht getan. So sei beispielsweise der Ab-
fall, der durch Wettbewerber bei AVR Nuts angeliefert
wurde, selbst wenn dieser auf dem Papier von AVR IW
im Namen von AVR Nuts angenommen wurde, bei der
Berechnung der Staffelrabatte auf die Gebühren für den
durch AVR IW selbst erworbenen Abfall nicht berück-
sichtigt worden. Dieser Abfall sei direkt an die Trommel-
ofenanlagen geliefert worden – nicht an den Standort
von AVR IW – da dies die zusätzlichen logistischen Kos-
ten nicht gerechtfertigt hätte.

(64) Die Beihilfe zur Vergütung der Kosten für die Akquisition
von Abfall sei berechtigt. Eine aktive Akquisition von
RDF-Abfall sei nötig geworden, weil die Möglichkeit
zur Verdünnung dieser Art von Abfall oder zur Anpas-
sung seiner Verpackung – wonach diese Art von Abfall
nicht mehr als RDF-Abfall gelte – in zunehmendem Maße
genutzt worden sei. Ohne eine derartige Akquisition wäre
der Marktanteil von AVR Nuts geschrumpft und das Un-
ternehmen hätte Marktanteile an alternative Behandlungs-
optionen, insbesondere im Ausland, verloren. Dadurch
wären die Kapazitätsauslastung gesunken und die Ver-
luste gestiegen. Die Vergütung für AVR IW für die Ak-
quisitionskosten von gefährlichem Abfall mit hohem
Heizwert erklärten sich durch die Notwendigkeit, über
ausreichende Mengen dieser Art von Abfall als Brennstoff
verfügen zu können. Darauf basiere die Aufteilung der
Akquisitionskosten zwischen AVR Nuts und AVR IW.
Durch die Schließung der Trommelofenanlagen werden
die sieben Posten, die den berechneten Kosten entspre-
chen, verloren gehen. Dadurch werde bewiesen werden,
dass diese sieben Posten die zusätzlichen Akquisitions-
kosten bilden, die ausschließlich im Interesse von AVR
Nuts entstanden sind.

(65) Die niederländischen Behörden legten eine Studie zu
künftigen Entwicklungen von Alternativen für die Entsor-
gung und Verwertung von entsprechenden Abfällen in
den Niederlanden und in den Nachbarländern vor; auf
diese Studie wird in Erwägungsgrund 13 verwiesen.
Aus dieser Studie geht hervor, dass für die Zukunft hin-
reichende Alternativen geplant sind, um eine sichere und
geeignete Entsorgung und Verwertung dieser Art von
Abfall zu gewährleisten.

(66) Die Niederlande legten auch eine wirtschaftliche Analyse
vor, die ein Berater, auf Ersuchen von AVR, bezüglich der
Konzessionsvereinbarung und der potenziellen Überkom-
pensierung durchgeführt hat. In der Studie wird unter
anderem angemerkt, dass erstens alle wichtigen Wettbe-
werber von AVR die Möglichkeit hatten, in den Genuss
höherer Staffelrabatte zu kommen, dass sie es aber of-
fensichtlich bevorzugten, einen Teil des abgeholten Ab-
falls an ausländische Alternativen für die Entsorgung oder
Verwertung zu liefern. Zweitens liegt die Vergütung, die
die Niederlande für die Schließung der Trommelofenan-
lagen tatsächlich gewähren werden, beträchtlich unter-
halb der durch AVR selbst berechneten Kosten von 45
Mio. EUR und der durch einen unabhängigen Betriebs-
prüfer auf fast 40 Mio. EUR veranschlagten Kosten. Die
wichtigste Differenz resultiert aus den verschiedenen Kos-
tenkalkulationen für den Personalabbau.
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(67) Die Niederlande legten die detaillierte Berechnung des
Defizits für das Jahr 2004 vor. Es liegt, trotz der Schlie-
ßung einer Trommelofenanlage, höher als in den Vorjah-
ren, weil sich die Situation auf dem Markt verschlechtert
hat, insbesondere durch das Sinken der Gebühren für den
gefährlichen Abfall mit hohem Heizwert.

(68) Betreffend den Rückbau und das Follow-up bei einer
Liquidation von AVR Chemie müssen Besprechungen
zwischen dem Staat und AVR stattfinden, da der Staat
über eine 30 %ige Beteiligung an AVR Chemie verfügt.
Über eine eventuelle ungünstige Entscheidung der Kom-
mission bezüglich der angemeldeten Beihilfe werden na-
türlich auch Besprechungen stattfinden, und es wird nach
Lösungen gesucht werden, jedoch nicht ohne Berücksich-
tung des Urteils der Kommission.

6 WÜRDIGUNG

6.1 Vorliegen staatlicher Beihilfe

(69) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind „staatliche
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver-
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemein-
samen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“.

(70) Die Betriebsbeihilfe und die Vergütung für die mit der
Schließung der Trommelofenanlagen verbundenen Kos-
ten zugunsten von AVR Nuts, gemäß der Beschreibung
in den Erwägungsgründen 17 bis 27, werden durch den
Staat gewährt und werden direkt aus staatlichen Mitteln
finanziert. Diese Maßnahmen sind selektiv, da sie sich an
erster Stelle auf AVR, AVR Nuts und AVR IW auswirken.
Diese Unternehmen bieten ihre Dienstleistungen auf dem
Markt für zur Entsorgung bestimmten Abfall und auf
dem Markt für zur Verwertung bestimmten Abfall an.
Dasselbe gilt für die Bezahlung der Abriss- und Nachsor-
gekosten durch den Staat, für die der Staat Bürgschaften
bis zu einer Höhe von 30 % übernommen hat.

(71) Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen den Han-
del zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Märkte
für zur Entsorgung bestimmten Abfall und für zur Ver-
wertung bestimmten Abfall sind untrennbar miteinander
verbunden, und trotz der einschlägigen Gesetzgebung
sowie strenger Kontrollen von zur Behandlung bestimm-
tem Abfall ist der Handel zwischen Mitgliedstaaten auf
diesen beiden Märkten gängige Praxis. Zum Beispiel:
Nach der Ankündigung der Schließung der Trommel-
ofenanlagen ist die Anzahl der Anträge auf Genehmigun-
gen für die Ausfuhr von Abfall in andere Mitgliedstaaten
stark gestiegen. Hieraus leitet die Kommission ab, dass
Beihilfen zur Fortführung des Betriebs der Trommelofen-
anlagen eine einschränkende Wirkung auf den Handel
zwischen Mitgliedstaaten gehabt haben.

(72) Die Maßnahmen stellen keine Begünstigung der Anbieter
von gefährlichem Abfall dar. Die Gebühren für die An-
nahme von Abfall mit hohem Heizwert, der als Brenn-
stoff eingesetzt wurde, sind im Unterschied zu den in den
Niederlanden und in Nachbarländern berechneten Gebüh-
ren auf Marktniveau festgesetzt worden. Die Gebühren
für C2- und RDF-Abfall sind aus politischen Gründen
auf einem gesellschaftlich vertretbaren Niveau festgesetzt
worden, das aber höher war als in den Nachbarländern.
Dies wurde durch die Ausfuhrbeschränkungen für zur
Entsorgung bestimmten Abfall möglich. Höhere Gebüh-
ren wären unter normalen Marktbedingungen keine
durchführbare und realistische Option, weil dann mehr
Abfall ausgeführt, in andere Abfallströme eingemischt
bzw. auf legalen oder illegalen Deponien entsorgt werden
würde, was somit keine Steigerung der Einnahmen von
AVR Nuts bewirken würde. Durch die Schließung der
Trommelofenanlagen wurde es für Anbieter nämlich ein-
facher, in den Genuss der niedrigeren Gebühren in Bel-
gien und Deutschland zu gelangen. Ohne die Beihilfe
wären die Trommelofenanlagen eher geschlossen worden
und es hätte auch schneller großzügigere Möglichkeiten
für die Ausfuhr von zur Entsorgung bestimmtem Abfall
in Übereinstimmung mit Verordnung (EWG) Nr. 259/93
gegeben. Dies wird durch die Preis- und Mengenentwick-
lungen nach der Schließung der zweiten Trommelofen-
anlage bestätigt. Aus diesen Gründen ist die Kommission
der Ansicht, dass die Maßnahme die Anbieter von ge-
fährlichem Abfall nicht von den Kosten freigestellt hat,
die normalerweise ihr Budget belastet hätten.

(73) Unbeschadet der Prüfung der Maßnahme gemäß Artikel
86 Absatz 2 EG-Vertrag ist die Kommission der Mei-
nung, dass das vierte Kriterium des Altmark-Urteils nicht
erfüllt ist. Erstens wurde AVR Nuts nicht nach einem
offenen Ausschreibungsverfahren ausgewählt, und die
Veröffentlichung des Konzessionsbeschlusses im nieder-
ländischen Staatsanzeiger – nach der Beteiligte während
eines Zeitraums von sechs Wochen Einwände erheben
konnten – kann ein offenes und transparentes Ausschrei-
bungsverfahren nicht ersetzen. Zweitens wurde die Aus-
gleichszahlung nicht auf der Grundlage der Kosten fest-
gesetzt, die einem durchschnittlichen, gut geführten Un-
ternehmen, das angemessen mit Abfallbehandlungskapa-
zitäten ausgerüstet ist, entstanden wären. Angesichts der
einzigartigen Position der C2-Deponie und der Trommel-
ofenanlagen in dem Land scheint ein solches durch-
schnittliches Unternehmen in den Niederlanden nämlich
nicht zu existieren. Das vorausberechnete Defizit ist viel-
mehr die Widerspiegelung der besonderen Bedingungen,
unter denen AVR Nuts diese Anlagen betreibt, und die
Kosten von vergleichbaren Anlagen im Ausland wurden
nicht berücksichtigt. Es ist deutlich, dass AVR nicht an-
gemessen mit Behandlungskapazitäten ausgerüstet war:
Die Überkapazität resultierte in einer zu geringen Aus-
lastung der Trommelofenanlagen und letztendlich in der
Schließung. Das alles schlug sich in den Beihilfemaßnah-
men nieder, insbesondere das Defizit im Jahr 2004 und
die Schließungsvergütungen. Unter diesen Umständen
muss davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen
AVR Nuts einen selektiven Vorteil verschaffen und nicht
nur ein Ausgleich sind, den andere Unternehmen in ähn-
licher Situation unter vergleichbaren Bedingungen erhal-
ten hätten, wenn sie mit der Ausführung dieser Dienst-
leistungsverpflichtung betraut worden wären.
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(74) Ein selektiver Vorteil resultiert nicht nur aus den Betriebs-
kostendefiziten und der Vergütung für die Schließungs-
kosten, sondern auch aus der staatlichen Bürgschaft für
30 % der Abriss- und Nachsorgekosten für die Anlagen.
Die Tatsache, dass diese Kosten mit der Beteiligung des
Staates an AVR Chemie übereinstimmen, ändert nichts
an der Feststellung, dass es sich um staatliche Beihilfe
handelt, da der Staat, als stiller Teilhaber an AVR Chemie,
nur in Höhe seiner Beteiligung haftbar wäre – und nicht
für weitere Forderungen, die diese Beteiligung überstei-
gen. Die Bürgschaft scheint vielmehr aus einer politischen
Zielsetzung des Staates zu resultieren, um eine Situation
zu verhindern, in der – nach der Liquidation von AVR
Nuts und AVR Chemie – kein anderes Unternehmen für
den angemessenen Abriss und die angemessene Nach-
sorge haftbar gemacht werden kann. Die Bürgschaft hat
möglicherweise während der gesamten Laufzeit der Kon-
zessionsvereinbarung zu Vorteilen geführt, da ein Unter-
nehmen – ohne die Bürgschaft – während der operativen
Lebensdauer der Anlagen die nötigen Rückstellungen auf-
bauen würde (müssen), um so – ohne Beihilfe – die
Abriss- und Nachsorgekosten bestreiten zu können.

(75) Infolgedessen stellen die angemeldeten Maßnahmen staat-
liche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Ver-
trag dar.

(76) Die Kommission bedauert, dass die Niederlande einen
erheblichen Teil der betreffenden Beihilfemaßnahme un-
ter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durch-
geführt haben.

6.2 Prüfung gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag

E i n s t u f u n g a l s D i e n s t l e i s t u n g v o n a l l g e -
m e i n e m w i r t s c h a f t l i c h e m I n t e r e s s e

(77) Mitgliedstaaten haben Gestaltungsfreiheit bei der Defini-
tion dessen, was sie als Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse betrachten, und zwar auf
der Grundlage der besonderen Merkmale der Tätigkeiten,
wobei diese Definition ausschließlich auf offenkundige
Fehler kontrolliert werden kann (17). Im Grünbuch
(2003) und im Weißbuch (2004) zu Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse (18) hat die Kommission die
Leitprinzipien ihres Ansatzes dargelegt. Gemäß Ziffer
3.4 des Weißbuches ist „im Einklang mit der Politik
der Union für nachhaltige Entwicklung, auch der Rolle,
die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Zu-
sammenhang mit Umweltschutz spielen, und den Beson-
derheiten jener Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse, die in direktem Bezug zum Bereich Umwelt stehen
- so z.B. etwa die Wasser- und die Abfallwirtschaft [Rech-
nung zu tragen]“. Dies liegt auf einer Linie mit der Recht-
sprechung des Gerichtshofs, der erklärt hat, dass „die
Bewirtschaftung bestimmter Abfälle Gegenstand einer
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

sein [kann], insbesondere wenn diese Dienstleistung ein
Umweltproblem beseitigen soll“. (19)

(78) Aus den folgenden Gründen ist die Kommission mit den
Niederlanden einer Meinung, dass die im Konzessionsbe-
schluss und in der Konzessionsvereinbarung beschriebene
Dienstleistung eine Dienstleistung von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse darstellt.

(79) Erstens ist offenkundig, dass an der angemessenen Be-
handlung von zur Entsorgung bestimmtem gefährlichem
Abfall ein öffentliches Interesse besteht. Auch an der Ge-
währleistung der Verfügbarkeit einer ausreichenden natio-
nalen Kapazität für eine derartige Entsorgung besteht ein
öffentliches und gemeinschaftliches Interesse. Denn hin-
sichtlich der Entsorgung von Abfall haben die Mitglied-
staaten gemäß der in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie
75/442/EG formulierten Zielsetzung nach Autarkie zu
streben.

(80) Zweitens waren behördliche Maßnahmen nötig, um die-
ses öffentliche Interesse zu wahren. Da der Betrieb der
Trommelofenanlagen verlustbringend war, hätte AVR –

ohne die Beihilfe – die Trommelofenanlagen und die C2-
Deponie bereits Ende 2001 geschlossen.

(81) Drittens war dieses öffentliche Interesse real. Im Zeitraum
2002-2004 wurden erhebliche Mengen C2- und RDF-
Abfall, die in den Niederlanden erzeugt worden waren,
entsorgt, auch wenn diese Mengen weit unterhalb der
erwarteten Mengen lagen, unter anderem durch die Fol-
gen des Urteils des Gerichtshofs, in dem die Begriffe „zur
Entsorgung bestimmter Abfall“ und „zur Verwertung be-
stimmter Abfall“ verdeutlicht wurden. Die Niederlande
haben auf die Marktentwicklungen reagiert, indem sie
die Kapazität an die neuen Analysen des erwarteten Be-
darfs angepasst und letztendlich ihre Politik aufgegeben
und die einzige verbliebene Trommelofenanlage geschlos-
sen haben. Dies ist jedoch nicht unvereinbar mit dem
öffentlichen Interesse betreffend die tatsächlich entsorg-
ten Mengen an C2- und RDF-Abfall. Die Mengen an zur
Entsorgung bestimmten Abfall wären möglicherweise ge-
ringer gewesen, wenn die Niederlande von Anfang an die
richtigen Definitionen angewandt hätten, aber es ist we-
nig wahrscheinlich, dass der gesamte C2- und RDF-Abfall
der Verwertung zugeführt worden wäre. Dies alles wird
bestätigt durch die im Jahr 2004 bei AVR Nuts ange-
botenen Mengen an C2- und RDF-Abfall sowie durch die
im Hinblick auf die Entsorgung in Trommelofenanlagen
im Ausland ausgeführten Mengen an RDF-Abfall. Die
Beteiligten haben vielleicht Recht, wenn sie anführen,
dass auch ohne die Trommelofenanlagen von AVR der
gesamte in den Niederlanden erzeugte gefährliche Abfall
in diesem Zeitraum im In- oder Ausland entsorgt oder
verwertet hätte werden können. Sie haben jedoch nicht

DEL 84/48 Amtsblatt der Europäischen Union 23.3.2006

(17) Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Eu-
ropa“, ABl. C 17 vom 19.1.2001, S. 4, Ziffer 22

(18) Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse,
KOM(2003) 270 endgültig vom 21.5.2003, und Weißbuch zu
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 end-
gültig vom 12.5.2004.

(19) Urteil vom 23. Mai 2000, Rechtssache C 209/98, Entreprenørfore-
ningens Affalds, Miljøsektion (FFAD)/Københavns Kommune, Slg.
2000, S. I-3743, Ziffer 75. Ein Beispiel für eine Rechtssache, in
der die Kommission der Meinung war, dass die Bewirtschaftung
bestimmter Abfälle eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse sei, ist zu finden unter Beihilfemaßnahme Nr. N
638/2002 - Niederlande - Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en
halonen, ABl. C 82 vom 5.4.2003, S. 18. Siehe in diesem Zusam-
menhang auch das Urteil vom 7. Februar 1985, Rechtssache
240/83, Procureur de la République/Association de défense des
bruleurs d’huiles usagées (ADBHU), Slg. 1985, S. 531.



nachgewiesen, dass ohne die Trommelofenanlagen von
AVR überhaupt kein zur Entsorgung bestimmter Abfall
aufgrund unzureichender Kapazitäten ins Ausland hätte
verbracht werden müssen. Genau auf diesen Punkt kön-
nen die Niederlande ihre Politik zu Recht stützen, näm-
lich auf den Wunsch, das öffentliche Interesse im Ein-
klang mit der Zielsetzung von Artikel 5 Absatz 1 der
Richtlinie 75/442/EG zu wahren.

(82) Viertens wird mit den Maßnahmen nicht gegen das „Ver-
ursacherprinzip“ verstoßen. Wie in Erwägungsgrund 72
geschlussfolgert wurde, werden die Anbieter von gefähr-
lichem Abfall nicht von Kosten freigestellt, die normaler-
weise ihr Budget belastet hätten.

(83) Fünftens werden mit der Einstufung als Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse die normaler-
weise geltenden Regeln nicht umgangen. Die Maßnahme
hat den Schutz der Umwelt zum Ziel, da mit ihr ge-
währleistet wird, dass gefährlicher Abfall auf angemessene
Weise an einem Standort in der Nähe seiner Quelle be-
handelt wird. Der Umweltschutzbeihilferahmen enthält
Regeln betreffend Betriebsbeihilfen für die Abfallbewirt-
schaftung (Ziffer E.3.1). Diese Regeln wurden an erster
Stelle allerdings für Betriebsbeihilfen aufgestellt, die Un-
ternehmen gewährt werden, die selbst die betreffenden
Abfälle erzeugen.

(84) Sechstens wird der größte Teil des C2- und RDF-Abfalls
sortenrein durch Unternehmen angeliefert, aber es gibt
auch Systeme, bei denen gefährliche Abfälle bei den
Haushalten abgeholt werden, sodass alle eventuell gefähr-
lichen Abfälle sicher und einfach entsorgt werden kön-
nen. Ein Teil des so eingesammelten gefährlichen Abfalls
kann dann in den Trommelofenanlagen entsorgt werden.
Die Dienstleistung, für die die Beihilfe gewährt wurde,
war somit allgemeiner Art, und die Beihilfe stellte keine
Begünstigung einer begrenzten Gruppe von Benutzern
dieser Dienstleistungen dar.

(85) Die zwei gemeinsam agierenden Wettbewerber führen
aus, dass kein Marktversagen vorliege, das die Dienstleis-
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse recht-
fertigen könne. Darüber hinaus gebe es in einigen Mit-
gliedstaaten überhaupt keine Trommelofenanlagen. Die
Zielsetzungen von Richtlinie 75/442/EWG – Entsor-
gungsautarkie und Entsorgung des Abfalls möglichst
nahe an dem Ort, an dem er anfällt (Grundsatz der
Nähe) – werden dann möglicherweise nicht mit einem
Marktresultat übereinstimmen, sind aus diesem Grunde
jedoch nicht weniger legitim.

P r ä z i s e D e f i n i t i o n e i n e r D i e n s t l e i s t u n g
v o n a l l g e m e i n e m w i r t s c h a f t l i c h e m I n t e -
r e s s e ; m i t d e r D i e n s t l e i s t u n g b e t r a u t
s e i n

(86) Der öffentliche Auftrag muss klar beschrieben und aus-
drücklich durch behördlichen Beschluss erteilt worden
sein. Aus dem Konzessionsbeschluss und der Konzes-

sionsvereinbarung ergibt sich, dass das Unternehmen auf
korrekte Weise mit der Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut worden ist. Die Defini-
tion des öffentlichen Auftrags ist in diesen Dokumenten
hinreichend präzise. Sie ist strikt an den Abfall für die
C2-Deponie und den in den Trommelofenanlagen zu
verbrennenden Abfall mit geringem Heizwert gekoppelt.
Auch die Beihilfemaßnahmen zum Ausgleich der Kosten
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In-
teresse werden detailliert genug beschrieben. Dazu ist
jedoch Folgendes anzumerken.

(87) Erstens ist es zu Unzulänglichkeiten hinsichtlich der
Transparenz gekommen. Es war für die Wettbewerber
möglicherweise nicht immer deutlich, ob AVR IW in ei-
genem Namen handelte oder im Namen von AVR Nuts.
Auch das Gebühren- und Rabattsystem, insbesondere in
Bezug auf Abfall mit hohem Heizwert, der als Brennstoff
für die Trommelofenanlagen dienen sollte, war anfänglich
nicht hinreichend deutlich. Für AVR und den Staat sowie
für unabhängige Kontrolleure waren diese Fragen auf-
grund der Konzessionsvereinbarung jedoch hinreichend
klar, was eine angemessene Kontrolle ermöglichte.

(88) Die Kommission ist der Meinung, dass die in Anlage I
beschriebene Methodik für Kontrollzwecke hinreichend
transparent ist, und hält die ergänzenden Maßnahmen
zur Erhöhung der Transparenz bei der Verwaltung der
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse – in der Weise, wie sie nach Eingang der Stellung-
nahmen durchgeführt wurden – für ausreichend.

(89) Zweitens ist der Begriff „gesellschaftlich vertretbare Ge-
bühren“ für die Entsorgung von RDF-Abfall auf den ers-
ten Blick recht vage. In der Praxis hat dies jedoch nicht
zu Problemen geführt. Die Gebühren blieben auf dem
Niveau, auf das sie in den Vorjahren erhöht worden wa-
ren. In Übereinstimmung mit dem „Verursacherprinzip“
waren die Gebühren höher als die Gebühren für die Ent-
sorgung im Ausland. Gleichzeitig haben weder die Betei-
ligten noch die Niederlande dargelegt, dass niedrigere Ge-
bühren notwendig wären, um illegale Praktiken zu ver-
meiden, die für die Umwelt schädlich sein könnten. Of-
fensichtlich hielten die Niederlande die Gebühren nicht
für zu hoch, da sie den vorausberechneten Defiziten zu-
stimmten, die auf präziseren Annahmen in Bezug auf die
zu berechnenden Gebühren basierten.

K e i n e Ü b e r k o m p e n s i e r u n g

(90) Eine Überkompensierung ist für alle Beihilfeelemente in
dem System zu vermeiden. In diesem Zusammenhang
nimmt die Kommission für jeden der folgenden Punkte
eines gesonderte Würdigung vor: 1) die Vergütung für
Defizite in den Jahren 2002 und 2003; 2) die Vergütung
für Defizite in den Jahren 2004, 2005 und 2006; 3) die
Vergütung für die Schließungskosten, bestehend aus a)
Vergütung für Schließungskosten im Zusammenhang
mit den vereinbarten Investitionen, soweit diese noch
nicht abgeschrieben sind, und b) Schließungskosten in-
folge der vorzeitigen Schließung der Trommelofenanla-
gen, und 4) die in der Bürgschaft enthaltene Beihilfe.
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(91) Bezüglich der Defizite für die Jahre 2002 und 2003 hält
die Kommission die Methodik für die Berechnung der
erwarteten Defizite, die als Beihilfe gewährt werden, für
angemessen und hinreichend restriktiv. Alle Elemente,
mit Ausnahme der Vergütung für Akquisitionskosten
(siehe Erwägungsgründe 108 bis 113), stehen in direkter
Verbindung mit der Erfüllung der öffentlichen Dienstleis-
tungsverpflichtung. Es besteht kein Grund für die An-
nahme, dass Kostenposten künstlich aufgebauscht wur-
den, und aufgrund der Inanspruchnahme eines unabhän-
gigen Beraters konnten die Niederlande die Beihilfe rest-
riktiv berechnen. Die Methodik umfasst eine eingehen-
dere Analyse der Eröffnungsbilanz von AVR Nuts, die
für die Veranschlagung der Kosten und Einnahmen von
AVR Nuts in der neuen Situation einen guten Ausgangs-
punkt bietet. Variable Kosten, direkte Festkosten und
durch andere AVR-Unternehmen berechnete Kosten wur-
den anhand detaillierter Kostenaufteilungen ermittelt. In-
vestitionen und Abschreibungen werden in Form eines
detaillierten Investitionsplans für 2002-2016 und durch
die Abschreibung neuer Investitionen über 7,24 Jahre
angemessen berücksichtigt. Dies alles sorgte dafür, dass
Kosten nicht künstlich durch einzelne Investitionen oder
unverhältnismäßige Abschreibung aufgebauscht wurden.
In den Stellungnahmen von Beteiligten wurden diverse
Fragen zur Diskussion gestellt, aber es wurde kein Nach-
weis für eine Überkompensierung erbracht. Zudem ließen
in den Jahren 2002 und 2003 Unfälle und technische
Probleme die Verluste um insgesamt 12 Mio. EUR über
die vorausberechneten Verluste steigen. Damit ist jegliche
Überkompensierung zugunsten von AVR Nuts in diesem
Zeitraum ausgeschlossen.

(92) Für den Zeitraum 2004-2006 basiert die Beihilfe auf der-
selben Methodik. Darum erwartet die Kommission a
priori nicht, dass eine Überkompensierung erfolgen
wird. Das vorausberechnete Defizit im Jahr 2004 basiert
vollständig auf derselben Methodik, und die Zunahme
des vorausberechneten Defizits – trotz der Schließung
einer der Trommelofenanlagen – wird vollständig durch
die diversen Kostenposten innerhalb dieser Methodik
(siehe die Zahlenangaben in Anlage I) erklärt. Angesichts
der hohen Verluste zusätzlich zu den vorausberechneten
Defiziten für die Jahre 2002 und 2003 ist es nicht über-
raschend, dass das vorausberechnete Defizit für das Jahr
2004 höher ausfiel. Ferner mag die Schließung der ersten
Trommelofenanlage zwar die variablen Kosten verringert
haben, ihre Auswirkungen auf die Festkosten, die einen
beträchtlichen Teil der Gesamtkosten ausmachen, blieben
jedoch begrenzt. Nichtsdestoweniger muss, in Überein-
stimmung mit der allgemeinen Politik der Kommission,
eine Überkompensierung für die Kosten einer Dienstleis-
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht
nur vorab, sondern auch im Nachhinein ausgeschlossen
werden. Darum verlangt die Kommission von den Nie-
derlanden eine Kontrolle der tatsächlichen Kosten und
eine derartige Anpassung der Beihilfehöhe, dass eine
Kompensierung vermieden wird, die AVR Nuts in die
Lage versetzt, über ihre Tätigkeiten eine Gewinnspanne
zu erreichen, die höher ist als für diese Art von Tätigkeit
in diesem Sektor üblich.

(93) Die Kommission akzeptiert, dass Beihilfe gewährt werden
kann als Vergütung für die Schließungskosten im Zusam-

menhang mit den vereinbarten Investitionen, soweit diese
noch nicht abgeschrieben sind. Ohne wirksame Bürg-
schaften kann nicht erwartet werden, dass ein Betreiber
eine Dienstleistungsvereinbarung mit einer Laufzeit von
fünf Jahren schließt, die erhebliche Investitionen erfor-
dert. Eine Abschreibung der Investitionen über den der
Laufzeit der Vereinbarung entsprechenden Zeitraum (fünf
Jahre) wäre gleichermaßen unangemessen gewesen. Da-
durch wären die vorausberechneten Verluste für diesen
Zeitraum – und damit auch die Beihilfe – erheblich höher
gewesen. In diesem Punkt stellen die Bedingungen der
Konzessionsvereinbarung eine notwendige und effiziente
Folge des Vergütungssystems dar. Die Tatsache, dass diese
Bestimmungen vor dem vorgesehenen Endtermin der
Konzessionsvereinbarung angewandt wurden, tut dieser
Würdigung keinen Abbruch. Auf der Grundlage der
durch die Niederlande erteilten Informationen erwartet
die Kommission, dass bei diesem Bestandteil keine Über-
kompensierung stattfindet. Eine begrenzte Zahl von
Punkten ist allerdings nicht ausreichend klar, insbeson-
dere die Frage, ob die Einnahmen aus dem Verkauf von
Aktiva oder Vorteile aus der fortgesetzten Nutzung für
andere Zielsetzungen tatsächlich angemessen berücksich-
tigt werden. Demzufolge verlangt die Kommission, dass
die Niederlande auch bei diesem Bestandteil die tatsäch-
lichen Kosten kontrollieren und den Beihilfebetrag gege-
benenfalls anpassen.

(94) Auch kann die Kommission der Tatsache zustimmen,
dass eine Vergütung für zusätzliche Kosten infolge der
vorzeitigen Schließung der Trommelofenanlagen gewährt
wird. Ein Mitgliedstaat kann nicht verpflichtet werden,
eine derartige Vereinbarung fortzuführen, insbesondere
dann nicht, wenn der Mitgliedstaat dadurch weniger be-
zahlt als er wahrscheinlich im Falle der Fortführung der
Tätigkeiten hätte bezahlen müssen. Die Angaben, die die
Niederlande zu diesen zusätzlichen Kosten gemacht ha-
ben, sind ziemlich detailliert. Diverse Elemente basieren
allerdings auf Schätzungen, die eine relativ große Unsi-
cherheitsspanne zu haben scheinen. Überdies können nur
die notwendigerweise mit der Dienstleistung von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse und der beschleunig-
ten Schließung verbundenen Kosten einbezogen werden,
und aus den verfügbaren Informationen wird nicht hin-
reichend deutlich, ob dies tatsächlich der Fall ist. Demzu-
folge verlangt die Kommission, dass die Niederlande auch
bei diesem Bestandteil die tatsächlichen Kosten kontrol-
lieren und den Beihilfebetrag gegebenenfalls anpassen.

(95) Schließlich kann die Kommission der Tatsache zustim-
men, dass Beihilfe über die Anwendung der Bürgschaft
betreffend die Übernahme von 30 % der Abriss- und
Reinigungskosten gewährt wird. Hätte es keine Bürg-
schaft gegeben, wären die Betriebskostendefizite und die
Betriebsbeihilfe wahrscheinlich höher gewesen, weil der
entsprechende Betrag als Rückstellungen zurückbehalten
hätte werden müssen. Die Kosten als solche stehen in
direktem Zusammenhang mit der ursprünglichen politi-
schen Zielsetzung, die bewusste Dienstleistung von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse in den Niederlanden
anzubieten. Die tatsächlichen Kosten sind allerdings noch
nicht bekannt, sodass die Kommission eine angemessene
nachträgliche Kontrolle verlangt.

DEL 84/50 Amtsblatt der Europäischen Union 23.3.2006



(96) Zusammenfassend gelangt die Kommission zu der Fest-
stellung, dass für die Betriebskostendefizite in den Jahren
2002 und 2003 keine Überkompensierung vorliegt, dass
sie aber die verbleibenden Beihilfeelemente nur genehmi-
gen kann, wenn die Niederlande gewährleisten, dass –

über den gesamten Zeitraum gerechnet – im Nachhinein
keine Überkompensierung erfolgt, wobei höher ausfall-
ende Defizite und Überschüsse über sämtliche Jahre der
Laufzeit der Konzession zu berücksichtigen sind. Die Bei-
hilfe darf es möglich machen, dass AVR Nuts für die
betreffenden Tätigkeiten eine angemessene Gewinn-
spanne erzielt. Im Rahmen der Vereinbarung war das
Risiko für AVR begrenzt, da die vorausberechneten Ver-
luste durch die Beihilfe vollständig gedeckt werden soll-
ten. Das operative Risiko dagegen ging nach wie vor
großenteils zulasten von AVR (20). Somit waren die Tä-
tigkeiten nicht risikofrei, was sich auch in der Praxis ge-
zeigt hat. Angesichts der Marktbedingungen und des Ri-
sikoprofils von AVR Nuts kann die Kommission sicher
einem Gewinn zustimmen, dessen Höhe maximal der
Rendite niederländischer Staatsobligationen, erhöht um
zwei Prozentpunkte, entspricht. Sollte sich in der Praxis
zeigen, dass der Gewinn diese Obergrenze übersteigt,
müssen die Niederlande das Beihilfeniveau rückwirkend
anpassen und in Übereinstimmung mit Artikel 88 Absatz
3 EG-Vertrag sämtliche Beihilfen anmelden, durch die
AVR Nuts in die Lage versetzt wird, diese Gewinnspanne
zu übersteigen. Bei der nachträglichen Kontrolle muss in
angemessener Weise geprüft werden, dass keine Über-
kompensierung erfolgt ist. Diesbezüglich verlangt die
Kommission detaillierte Überwachungsberichte, in denen
mindestens die in Anlage II zu dieser Entscheidung auf-
geführten Punkte behandelt werden müssen.

V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t u n d k e i n e B e e i n -
t r ä c h t i g u n g d e s H a n d e l s v e r k e h r s i n e i -
n e m A u s m a ß , d a s d e m I n t e r e s s e d e r
G e m e i n s c h a f t z u w i d e r l ä u f t

(97) Die Kommission achtet auf die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme, sodass die Mittel, die zur Erfüllung der Auf-
gabe von allgemeinem Interesse eingesetzt werden, nicht
zu unnötigen Beeinträchtigungen des Handelsverkehrs
führen. Im Einzelnen ist darauf zu achten, dass Beschrän-
kungen der Regeln des EG-Vertrags, insbesondere Ein-
schränkungen des Wettbewerbs und Begrenzungen der
Freiheiten des Binnenmarkts, nicht über das zur wirksa-
men Erfüllung der Aufgabe notwendige Maß hinausge-
hen.

(98) Die Kommission ist der Meinung, dass die von den Nie-
derlanden ergriffenen Maßnahmen zum großen Teil dem
Erfordernis der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Es ist
schwierig vorstellbar, mit welchen anderen Mitteln die
Niederlande hätten gewährleisten können, dass hinrei-

chende nationale Kapazitäten zur Entsorgung gefährli-
chen Abfalls verfügbar sind. Keiner der Beteiligten hat
dargelegt, dass zur Erreichung dieser Zielsetzung weniger
stark beeinträchtigende Alternativen bestanden hätten.
Auch die folgenden Bestandteile der Maßnahme werden
für verhältnismäßig befunden.

(99) Auf Staffelrabatten basierendes Gebührensystem: Ange-
sichts der Tatsache, dass das Ziel dieses Systems die Er-
haltung hinreichender Kapazitäten für die ordnungsge-
mäße Entsorgung von RDF-Abfall ist, resultiert daraus
selbstverständlich das Streben nach höchstmöglicher Ka-
pazitätsauslastung, um die Kosten möglichst stark zu be-
grenzen. Wie die Niederlande nachgewiesen haben, konn-
ten alle Anbieter diese Rabatte in Anspruch nehmen,
entweder direkt oder bei der Lieferung über Makler. Da-
rum ist das auf Staffelrabatten basierende Gebührensys-
tem gerechtfertigt. Durch das System nicht diskriminier-
ender Gebühren und Staffelrabatte für alle Anbieter –

somit auch für AVR IW – wird die durch die Maßnah-
men verursachte Verfälschung des Wettbewerbs begrenzt.
Auch wenn in der Praxis möglicherweise Verwirrung geh-
errscht hat, hätte der nicht diskriminierende Charakter
des Systems allen Beteiligten deutlich sein können. Die
Niederlande haben hinreichende ergänzende Maßnahmen
getroffen, um die Transparenz zu erhöhen, als Verwir-
rung zu herrschen schien. Durch die Festsetzung der Ge-
bühr für Abfall mit hohem Heizwert auf die Höhe kon-
kurrierender Entsorgungsalternativen blieb die Verfäl-
schung des Wettbewerbs auf dem Markt für diese Art
von Abfall begrenzt. Angemerkt sei hier, dass kein ein-
ziges Unternehmen in den Niederlanden verpflichtet war,
RDF-Abfall oder gefährlichen Abfall mit hohem Heizwert
an AVR Nuts oder AVR IW zu liefern. Dagegen ist AVR
Nuts aufgrund der Konzessionsvereinbarung verpflichtet,
sämtlichen ihm angebotenen C2- und RDF-Abfall anzu-
nehmen, und zwar ungeachtet der Frage, ob gefährlicher
Abfall mit hohem Heizwert mitgeliefert wird oder nicht.
Zu diesem Punkt hat die Kommission unzureichende Be-
weise dafür gefunden, dass, auf den ersten Blick, ein Miss-
brauch einer Machtstellung durch AVR vorliegt, und die
Konzessionsvereinbarung bildet gewiss keinen Grund für
einen derartigen Missbrauch.

(100) Schließungsvergütung: Die Bestimmungen in der Konzes-
sionsvereinbarung im Zusammenhang mit der Vergütung
– bei Nichtverlängerung der Vereinbarung – für den Rest-
buchwert der noch nicht abgeschriebenen Investitionen,
die während der Laufzeit der Vereinbarung mit Geneh-
migung des Staates durch AVR getätigt wurden, sind
ebenfalls als verhältnismäßig zu betrachten. Ohne eine
derartige Bürgschaft war die Zustimmung von AVR ver-
nünftigerweise nicht zu erwarten. Dasselbe gilt für die
Bürgschaft des Staates betreffend die Übernahme von
höchstens 30 % der Abriss- und Reinigungskosten im
Falle einer Liquidation der Anlagen. Ein ordentlicher Ab-
riss und eine angemessene Reinigung liegen selbstver-
ständlich im öffentlichen Interesse. Angesichts der
30 %igen Beteiligung an AVR Chemie ist es akzeptabel,
dass der Staat die Verantwortung für seinen Anteil über-
nimmt, während die verbleibende Verantwortung bei
dem anderen Anteilseigner, der AVR Holding, bleibt.

DE23.3.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 84/51

(20) Daneben enthält die Konzessionsvereinbarung eine Bestimmung be-
treffend eine zwischenzeitliche Aufwärtskorrektur im Falle geänder-
ter regierungspolitischer Rahmenbedingungen oder bei Katastro-
phen, auf die AVR keinen Einfluss hat. Eine vergleichbare Bestim-
mung macht eine Abwärtskorrektur der Beihilfe möglich, falls der
Verlust erheblich geringer ausfällt als vorausberechnet.



(101) Erhaltung von anfänglich zwei Trommelofenanlagen: Die
Kommission hat untersucht, ob die Niederlande Beihilfe
hätte gewähren müssen, um nur eine Trommelofenanlage
zu erhalten. Die Frage lautet, ob der Beitrag zur Errei-
chung der durch die Niederlande angestrebten Zielsetzun-
gen mit dem Erhalt der zweiten Trommelofenanlage die
dafür erforderliche Beihilfe und die daraus resultierenden
nachteiligen Folgen für den Wettbewerb aufwiegt.

(102) An diesem Punkt erkennt die Kommission an, dass es für
die Niederlande eine rechtmäßige Zielsetzung sein kann,
über ausreichende nationale Kapazitäten für die Behand-
lung von RDF-Abfall zu verfügen, um ein Kapazitätsde-
fizit zu vermeiden, durch das für den Staat die Verpflich-
tung entstehen würde, die Ausfuhr von derartigem Abfall
ins Ausland zu genehmigen. Angesichts der Tatsache,
dass die anfallenden Ströme von C2- und RDF-Abfall
nicht mit Sicherheit vorherzusehen waren, und unter Be-
rücksichtigung der Risiken in Bezug auf die Verfügbarkeit
der Anlagen ist eine gewisse Flexibilität bei der Beurtei-
lung dieser Frage nicht zu vermeiden. Derartige Risiken
sind tatsächlich aufgetreten, als eine der Trommelofenan-
lagen infolge von Unfällen im Jahr 2002 für eine gewisse
Zeit geschlossen war. Die verfügbare Kapazität betrug im
Jahr 2002 nur 73 % und im Jahr 2003 nur 75 % der
zulässigen Kapazität von 100 000 Tonnen. Darum muss-
ten die niederländischen Behörden, entgegen ihrer politi-
schen Zielsetzung, die Ausfuhr von RDF-Abfall genehmi-
gen.

(103) Bei einem Vergleich der erwarteten Mengen an RDF-Ab-
fall und der Kapazität der beiden Trommelofenanlagen ist
Folgendes anzumerken. Als die Konzessionsvereinbarung
Ende 2001/Mitte 2002 ausgearbeitet wurde, wurde das
zu erwartende Angebot an RDF-Abfall auf etwa 38 500
Tonnen pro Jahr veranschlagt. Diese Schätzung basierte
auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Für die Behand-
lung wird mindestens dieselbe Menge Abfall mit hohem
Heizwert benötigt. Eine Trommelofenanlage wäre eindeu-
tig unzureichend gewesen, um diese Abfallmenge ord-
nungsgemäß zu behandeln. Zu dieser Zahlenangabe
sind jedoch drei kritische Randbemerkungen zu machen.
Erstens war ein Teil der erwarteten Anfuhr von RDF-Ab-
fall bei AVR Nuts möglicherweise die Folge der restrikti-
ven Anwendung der Begriffsbestimmung von „zur Ent-
sorgung bestimmter Abfall“ durch die Niederlande bis
Anfang 2003. Zweitens haben die Beteiligten auf alter-
native nationale Kapazitäten für die Behandlung von
RDF-Abfall hingewiesen. Drittens soll den Ausführungen
zufolge bei der Schätzung die Möglichkeit für AVR, einen
Teil des Abfalls auf ihren Rostöfen für Hausmüll zu be-
handeln, unberücksichtigt geblieben sein (21). Dem steht
gegenüber, dass in der Schätzung ausdrücklich die damals
laufenden Entwicklungen Berücksichtigung fanden. Ferner

variiert das Angebot an RDF-Abfall für die Ausfuhr von
Jahr zu Jahr und ist von der Situation auf dem interna-
tionalen Markt abhängig; auch ist die Situation in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Abfallkategorie unterschiedlich.
Zudem gab es Anfang 2002 noch einen beträchtlichen
Vorrat an RDF-Abfall, sodass das Angebot zu Beginn des
Zeitraums nachvollziehbar garantiert war. Die Schätzung
des Stroms an RDF-Abfall wäre möglicherweise allerdings
niedriger ausgefallen, wenn die niederländischen Behör-
den im Jahr 2002 diese Schätzung auf die Annahme
einer korrekten Anwendung der Begriffsbestimmung
von „zur Verwertung bestimmter Abfall“ gestützt hätten,
aber es erscheint wenig wahrscheinlich, dass auf der
Grundlage der damals verfügbaren Daten eine solche
Schätzung so niedrig ausgefallen wäre, dass die nieder-
ländischen Behörden vertrauensvoll hätten beschließen
können, dass nur eine Trommelofenanlage ausreichend
gewesen wäre. Dies alles wird durch die Tatsache bestä-
tigt, dass im Jahr 2003, als der Gerichtshof bereits die
präzise Begriffsbestimmung von „zur Entsorgung be-
stimmter Abfall“ verdeutlicht hatte, die Niederlande durch
die Kapazitätsprobleme bei AVR noch immer gezwungen
waren, tatsächlich die Ausfuhr von RDF-Abfall zu geneh-
migen. Dass der Strom von RDF-Abfall zu AVR tatsäch-
lich abgenommen hat, ist in erheblichem Maße durch
andere Faktoren als die Zunahme der Ausfuhr zu erklä-
ren. Bezüglich der übrigen Kapazitäten in den Niederlan-
den merkt die Kommission an, dass ein beträchtlicher
Teil dieser Kapazitäten erst Ende 2003 verfügbar wurde,
nachdem die verlangten Genehmigungen für die wich-
tigste konkurrierende Pyrolyse-Anlage erteilt worden wa-
ren. Die Beteiligten konnten nicht belegen, dass die nie-
derländischen Behörden bereits im Jahr 2002 hinrei-
chende alternative nationale Entsorgungskapazitäten für
alle Arten von RDF-Abfall, der in den Niederlanden an-
fällt und zur Entsorgung angeboten wird, hätten berück-
sichtigen müssen.

(104) Der Beschluss, zwei Trommelofenanlagen – anstatt einer
– in Betrieb zu halten, führte zu einer Zunahme des
Beihilfevolumens, insbesondere wegen der Investitionen,
die sich als erforderlich erwiesen und die später infolge
der Schließung vergütet werden mussten. Ein Teil dieser
Investitionen war jedoch zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung der Konzessionsvereinbarung nicht vorgesehen. Die
Folgen für die vorausberechneten Betriebskostendefizite
waren relativ begrenzt, da die Festkosten hier verhältnis-
mäßig schwer wogen. Die Kommission erwartet, dass
auch für Wettbewerber die Folgen relativ begrenzt geblie-
ben sind: Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Fort-
führung des Betriebs von zwei Trommelofenanlagen dazu
geführt hat, dass größere Mengen an RDF- und sonstigem
gefährlichem Abfall verbrannt wurden. Die Nutzung von
RDF-Kapazitäten für andere Arten von Abfall – wofür
keine Beweise erbracht wurden – ist relativ unzweckmä-
ßig, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
dies negative Auswirkungen auf Wettbewerber gehabt
hat.

(105) Im Lichte der vorstehenden Ausführungen hat die Kom-
mission den Eindruck, dass der anfängliche Beschluss,
zwei Trommelofenanlagen in Betrieb zu halten, als ver-
hältnismäßig betrachtet werden kann und dass die Be-
schlüsse zur Schließung der Trommelofenanlagen nicht
unverhältnismäßig spät gefasst wurden.
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(21) Die drei gemeinsam auftretenden Wettbewerber haben insbesondere
darauf hingewiesen, dass Abbildung 3.2 zur theoretischen und tat-
sächlichen Verfügbarkeit und zur Anfuhr von gefährlichem Abfall
in der Studie „Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval“ [Zu-
kunft der Verbrennung von spezifischem gefährlichem Abfall] (so-
wohl ihrer Stellungnahme als auch dem Schreiben der Niederlande
beigefügt) eine viel zu hohe Schätzung für das Angebot an RDF-
Abfall suggeriert, weil bei der Schätzung die Möglichkeit für AVR
nicht berücksichtigt wurde, einen Teil des Abfalls auf seinen Rost-
öfen für Hausmüll zu behandeln. Die AVR-Praxis wird allerdings
ausdrücklich in Abschnitt 3.1.2 der Studie beschrieben.



(106) Die Rolle von AVR IW: AVR IW hat einen großen Teil
der Administration von AVR Nuts übernommen und war
gleichzeitig ein Wettbewerber für andere Anbieter von
gefährlichem Abfall. Dadurch erhielt AVR IW Informatio-
nen über die geplanten und tatsächlich angelieferten Ab-
fallmengen. Da kein Anbieter verpflichtet war, die an-
fänglich angegebenen Mengen bei AVR Nuts anzuliefern,
und da die tatsächlichen Gebühren und Rabatte letztend-
lich ausschließlich auf den tatsächlich angelieferten Ab-
fallmengen basierten, ist schwierig zu erkennen, wie AVR
IW einen finanziellen oder strategischen Vorteil aus sei-
ner zentralen Stellung hätte ziehen können. Die Nieder-
lande haben erklärt, dass AVR IW nicht in der Lage war,
diese Stellung zu missbrauchen, und die Kommission
kann – unter anderem auf der Grundlage der Stellung-
nahmen von Beteiligten – ebenso wenig zu dieser Fest-
stellung gelangen. Möglicherweise hat AVR IW in eige-
nem Namen angeboten, Abfall zu Gebühren zu behan-
deln, die unterhalb der Gebühren von AVR Nuts lagen,
aber dies kann nicht den Beihilfemaßnahmen zugeschrie-
ben werden und könnte innerhalb der Grenzen konkur-
rierenden Handelns liegen; es stand eventuellen Wettbe-
werbern frei, auf vergleichbare Weise zu handeln. Auch
wenn AVR IW einen Teil des RDF-Abfalls in seine Ver-
brennungsanlagen für Hausmüll umleiten würde (was
nicht bewiesen wurde), scheint dies nicht zu einer unver-
hältnismäßigen Beeinträchtigung zu führen, da jeder An-
bieter mit Kenntnis des Abfalls vergleichbare Spannen
hätte erreichen können, indem er einfach diesen Abfall
direkt anderen Hausmüllverbrennungsanlagen – von AVR
oder von anderen Unternehmen – angeboten hätte. Da
ferner die Beihilfe auf der Grundlage eines vorausberech-
neten Budgets festgesetzt wurde, erwartet die Kommis-
sion, dass AVR effiziente Lösungen gewählt hat und Ab-
fall nicht umgeleitet hat, wenn dies durch eine zu geringe
Auslastung der Anlagen zu einem höheren tatsächlichen
Verlust geführt hätte. Vielleicht muss eine derartige Um-
leitung von Abfall eher als effektive Abfallbewirtschaf-
tung in Übereinstimmung mit den gemeinschaftlichen
Grundsätzen betrachtet werden.

(107) Technologische Entwicklung: Die Kommission erwartet
nicht, dass die Maßnahmen starke negative Auswirkun-
gen auf die Entwicklung alternativer Technologien in den
Bereichen Entsorgung und Verwertung haben werden.
Wie die Niederlande dargelegt haben, gibt es andere In-
strumente zur Förderung dieser Art von Entwicklungen.
So wurde beispielsweise im Jahr 2003 eine Genehmigung
für eine innovative Pyrolyse-Anlage erteilt. Die durch
AVR berechneten Gebühren lagen erheblich über den
Gebühren, die der Betreiber dieser Anlage berechnete,
und darum sind die verfälschenden Auswirkungen der
Beihilfe, was diesen Punkt anbelangt, als begrenzt zu be-
trachten.

(108) Beihilfe für die Akquisition von Abfall: Im Gegensatz zu
den vorstehend beschriebenen Elementen können die
Maßnahmen hinsichtlich der Akquisition von Abfall, die
durch AVR IW betrieben wurde und für die AVR Nuts
aus der vom Staat gewährten Beihilfe eine Vergütung
zahlte, nicht als verhältnismäßig bezeichnet werden. Die
Kommission versteht, dass zur Begrenzung der Kosten
des Systems die zu behandelnde Abfallmenge – insbeson-
dere die Menge an RDF-Abfall, für den die höchsten Ge-
bühren berechnet werden – so groß wie möglich sein
muss. Wie in Erwägungsgrund 99 angegeben wurde,

kann aus diesen Gründen das System nicht-diskriminier-
ender Staffelrabatte akzeptiert werden. Dagegen ist die
Vergütung für AVR für die Akquisition von Abfall eine
unverhältnismäßige Verfälschung des Wettbewerbs, da
AVR IW der einzige Begünstigte ist. Seine Wettbewerber
erhalten keine vergleichbare Vergütung für Akquisitions-
kosten, die ihnen entstehen. In Bezug auf gefährlichen
Abfall mit hohem Heizwert hätte, bei anhaltenden Defi-
ziten, die Lösung darin bestehen können, die Gebühren
auf nicht-diskriminierende Weise zu senken. Auch für
RDF-Abfall muss die Vergütung für Akquisitionskosten
als unverhältnismäßig betrachtet werden. Diese Vergü-
tung verschafft AVR IW einen diskriminierenden Vorteil
zugunsten einer spezifischen Tätigkeit, die in direktem
Wettbewerb mit anderen Abfallbewirtschaftungsunter-
nehmen steht. Eine derartige Akquisition liegt nicht di-
rekt im öffentlichen Interesse, das die Beihilfe rechtfertigt,
was in besonderem Maße für im Ausland akquirierten
RDF-Abfall gilt. Aber auch für aus niederländischen Quel-
len stammenden RDF-Abfall kann die Akquisition die
Entsorgung in den Niederlanden auf Kosten der Verwer-
tung in den Niederlanden oder anderswo fördern. Unter
besonderen Umständen kann dies auch im Widerspruch
zu dem Grundsatz stehen, dass der Abfall in der Nähe
des Ortes, an dem er anfällt, behandelt wird. Der für die
Akquisition bestimmte Betrag von 2,4 Mio. EUR, der in
der auf dem vorausberechneten Budget basierenden Bei-
hilfe für AVR Nuts enthalten war und an AVR IW über-
tragen wurde, kann infolgedessen nicht auf der Grund-
lage von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gerechtfertigt
werden. Dieser Bestandteil der Maßnahme wird in Ab-
schnitt 6.3 auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 87 Ab-
sätze 2 und 3 EG-Vertrag geprüft.

6.3 Prüfung der Vergütung für die Akquisition
gemäß Artikel 87 EG-Vertrag

(109) Die Kommission hat geprüft, ob die Ausnahmebestim-
mungen von Artikel 87 Absätze 2 und 3 EG-Vertrag
auf die an AVR IW gezahlte Vergütung der Akquisitions-
kosten anwendbar sind. Die Ausnahmebestimmungen
von Artikel 87 Absätze 2 und 3 EG-Vertrag könnten
als Grundlage dafür dienen, die Beihilfe als mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbar zu betrachten. Es ist jedoch
so, dass die Beihilfe: a) nicht von sozialer Art ist und
nicht einzelnen Verbrauchern gewährt wird; b) nicht
zur Beseitigung von Schäden dient, die durch Naturka-
tastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse
entstanden sind, und c) nicht zum Ausgleich der durch
die Teilung Deutschlands verursachten wirtschaftlichen
Nachteile erforderlich ist.

(110) Ebenso wenig sind die Ausnahmebestimmungen von Ar-
tikel 87 Absatz 3 Buchstaben a), b) und d) EG-Vertrag
anwendbar; diese beziehen sich auf Beihilfen zur Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in
denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist
oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, auf Bei-
hilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsa-
mem europäischem Interesse oder zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mit-
gliedstaats sowie auf Beihilfen zur Förderung der Kultur
und der Erhaltung des kulturellen Erbes. Die Niederlande
haben nicht versucht, die Beihilfe durch einen dieser
Gründe zu rechtfertigen.
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(111) In Bezug auf den ersten Teil der Ausnahmebestimmung
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag, näm-
lich Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, merkt die
Kommission an, dass die Beihilfe nicht auf Forschung
und Entwicklung, Investitionen durch kleine und mittlere
Unternehmen oder die Rettung und Umstrukturierung
von AVR IW ausgerichtet ist. Ebenso wenig dient die
Beihilfe der regionalen Entwicklung, noch hat AVR IW
seinen Sitz in einer Region, in der Anfangsinvestitionen
für Regionalbeihilfen in Betracht kommen. Deshalb kann
die Beihilfe nicht aufgrund der Tatsache für mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden, dass sie
die Entwicklung bestimmter Regionen fördert.

(112) Die Kommission hat geprüft, ob die Beihilfemaßnahme
aus irgendeinem anderen Grund für eine Ausnahmebe-
stimmung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Ver-
trag in Betracht kommt, und insbesondere, ob in diesem
Fall der Umweltschutzbeihilferahmen anwendbar ist. Da
es sich bei der Beihilfe um Betriebsbeihilfe handelt, hat
die Kommission die Beihilfe gemäß Abschnitt E.3.1 des
Umweltschutzbeihilferahmens geprüft. Die Beihilfe
scheint jedoch weder notwendig zu sein, noch ist sie
begrenzt auf einen alleinigen Ausgleich der Produktions-
mehrkosten gemessen an den Marktpreisen der betreff-
enden Produkte oder Dienstleistungen.

(113) Da keine dieser Ausnahmebestimmungen anwendbar ist,
gelangt die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass
diese Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
ist und in Übereinstimmung mit Artikel 14 der Verord-
nung (EG) Nr. 659/1999, gemäß den Bestimmungen von
Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kom-
mission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates zur Festlegung
näherer Bestimmungen für die Anwendung von Artikel
93 des EG-Vertrags (22) von dem Empfänger, AVR IW,
zurückzufordern ist.

7 SCHLUSSFOLGERUNG

(114) Die Kommission gelangt zu der Schlussfolgerung, dass
die folgenden Maßnahmen staatliche Beihilfen zugunsten
von AVR Nuts darstellen: 1. die Vergütung für Defizite in
den Jahren 2002 und 2003; 2. die Vergütung für Defizite
im Jahr 2004 und für den verbleibenden Zeitraum 2005-
2006; 3. die Vergütung für die Schließungskosten, be-
stehend aus a) der Vergütung für Schließungskosten im
Zusammenhang mit den vereinbarten Investitionen, so-
weit diese noch nicht abgeschrieben sind, und b) Schließ-
ungskosten infolge der vorzeitigen Beendigung der Be-
handlung von Abfall in den Trommelofenanlagen, und
4. die in der Bürgschaft enthaltene Beihilfe. Die Beihilfe
kann, mit Ausnahme des Teils zur Vergütung der Kosten
für die Akquisition von Abfall, für mit dem Gemeinsa-
mem Markt vereinbar erklärt werden, da sie eine Vergü-
tung für die Kosten einer Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 86 Ab-
satz 2 EG-Vertrag darstellt, sofern sie den Betrag der in

diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen Verluste nicht
übersteigt und nur für eine angemessene Gewinnspanne
Raum gelassen wird. Darum fordert die Kommission die
Niederlande auf, ihr jährlich über die tatsächliche Ver-
wendung der Beihilfe und über die Rentabilität der Tä-
tigkeiten in dem betreffenden Jahr Bericht zu erstatten.
Die Niederlande haben auch die Vergütung der Schließ-
ungskosten zu kontrollieren und bei dieser Kontrolle die
in Anlage II aufgeführten Punkte zu behandeln. Ein Zwi-
schenbericht über diese Kontrolle ist spätestens im Früh-
jahr 2006 bei der Kommission einzureichen, der Ab-
schlussbericht spätestens im Frühjahr 2007. Die Nieder-
lande haben ferner sämtliche Beihilfen für AVR Nuts
anzumelden, mit denen das Unternehmen eine Gewinn-
spanne erzielen kann, die die Rendite niederländischer
Staatsobligationen, erhöht um zwei Prozentpunkte, über-
steigt. Diese Beihilfe darf nicht ausgezahlt werden, bevor
sie durch die Kommission gemäß Artikel 4 oder 7 der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 genehmigt wurde.

(115) Dagegen kann die Vergütung in Höhe von 2,396 Mio.
EUR, die zur Deckung der Kosten der Akquisition von
Abfall an AVR IW übertragen wurde, nicht für mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden, da diese
nicht als verhältnismäßige Vergütung für die Dienstleis-
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrach-
tet werden kann. Es handelt sich hier eher um eine an
AVR IW gezahlte Vergütung für Kosten, die normaler-
weise in das Budget eines Abfallbewirtschaftungsunter-
nehmens aufgenommen werden müssen. Keine der Aus-
nahmen von dem Verbot staatlicher Beihilfen von Artikel
87 Absatz 1 EG-Vertrag gelangt zur Anwendung. Dem-
zufolge ist dieser Teil der Beihilfe unmittelbar von AVR
IW zurückzufordern. Darum trägt die Kommission den
Niederlanden auf, gemäß den Bedingungen dieser Ent-
scheidung anzuordnen, dass AVR IW die Beihilfe mit
Zinsen zurückzahlt.

(116) Die Kommission ersucht die Niederlande, die verlangten
Angaben anhand der dieser Entscheidung als Anlage III
beigefügten Fragenliste zu übermitteln, wobei deutlich
anzugeben ist, welche Maßnahmen geplant sind und be-
reits ergriffen wurden, um die Beihilfe unmittelbar und
effektiv zurückzufordern. Die Kommission ersucht die
Niederlande, ihr innerhalb von zwei Monaten nach der
Bekanntgabe dieser Entscheidung alle Unterlagen zu
übermitteln, durch die belegt wird, dass gegen AVR IW
ein Rückforderungsverfahren eingeleitet wurde (wie Rück-
forderungsanordnungen usw.) -

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Maßnahmen in Form der Vergütung für die Betriebskosten-
defizite, der Vergütung für die Schließungskosten der Drehtrom-
melöfen und der Bürgschaft des Staates für 30 % der Abriss-
und Reinigungskosten, die aus der Konzessionsvereinbarung
zwischen den Niederlanden und AVR Nuts resultieren und die
von den Niederlanden teilweise durchgeführt worden sind, stel-
len staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag dar.
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Artikel 2

Unter den in Artikel 3 gestellten Bedingungen ist die in Artikel
1 genannte staatliche Beihilfe, mit Ausnahme der in Artikel 4
genannten, auf AVR IW übertragenen Beihilfe, mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbar, da sie für den Empfänger einen
Ausgleich der Kosten einer Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 86 Absatz 2
EG-Vertrag darstellt.

Artikel 3

1. Die Beihilfe zugunsten von AVR Nuts übersteigt nicht die
Summe der vorausberechneten Defizite, der tatsächlichen zu-
sätzlichen Verluste, die AVR Nuts erlitten hat, sowie einer an-
gemessenen Gewinnspanne für die Laufzeit der Konzessionsver-
einbarung. Sollte sich zeigen, dass in der Praxis die Gewinn-
spanne in dem Zeitraum, in dem Beihilfe gewährt wird, höher
ausfällt als die Rendite niederländischer Staatsobligationen, er-
höht um zwei Prozentpunkte, passen die Niederlande den Bei-
hilfebetrag rückwirkend an.

2. Die Niederlande reichen einen Bericht über die Durchfüh-
rung der Maßnahmen im Jahr 2004 sowie jährliche Berichte
über die Ausführung der Bürgschaft für die Abriss- und Reini-
gungskosten sowie über die Durchführung der Maßnahmen für
die C2-Deponie für deren verbleibende Laufzeit ein. Spätestens
im Frühjahr 2006 legen die Niederlande einen Zwischenbericht
über die Kontrolle der Vergütung für Schließungskosten und
spätestens im Frühjahr 2007 einen Abschlussbericht vor. In
diesen Berichten wird die Vergütung gerechtfertigt, wobei die
in Anlage II aufgeführten Punkte angemessen berücksichtigt
werden.

Artikel 4

Die Beihilfe zugunsten von AVR IW, bestehend aus der Ver-
gütung für Akquisitionskosten in Höhe von 2,396 Mio. EUR, ist
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar.

Artikel 5

1. Die Niederlande ergreifen alle nötigen Maßnahmen, um
die in Artikel 4 genannte Beihilfe von AVR IW zurückzufor-
dern.

2. Die Rückforderung der Beihilfe erfolgt unverzüglich nach
den nationalen Verfahren, sofern diese die sofortige, tatsächliche
Vollstreckung der Entscheidung ermöglichen.

3. Die zurückzufordernde Beihilfe umfasst Zinsen von dem
Zeitpunkt an, ab dem die rechtswidrige Beihilfe den Empfängern
zur Verfügung stand, bis zu ihrer tatsächlichen Rückzahlung.

4. Die Zinsberechnung erfolgt gemäß den Bestimmungen
von Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 794/2004.

Artikel 6

1. Die Niederlande teilen der Kommission innerhalb von
zwei Monaten nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung die
Maßnahmen mit, die ergriffen wurden und ergriffen werden
sollen, um die in Artikel 4 genannte Beihilfe zurückzufordern.
Diese Angaben werden anhand der dieser Entscheidung als An-
lage III beigefügten Fragenliste gemacht.

2. Die Niederlande übermitteln innerhalb von zwei Monaten
nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung alle Unterlagen,
durch die belegt wird, dass gegen AVR IW ein Rückforderungs-
verfahren eingeleitet worden ist.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an das Königreich der Niederlande ge-
richtet.

Brüssel, den 22. Juni 2005

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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ANLAGE I

METHODIK FÜR DIE ERMITTLUNG DER BETRIEBSKOSTENDEFIZITE

Die Methodik zur Ermittlung der vorausberechneten Defizite wurde auf Ersuchen des Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer durch einen unabhängigen Berater entwickelt. Diese Methodik trägt das Datum
16. April 2002.

Die Methodik basiert auf einer detaillierten Analyse der Budgets für 2002 und verwendet dann Extrapolationen für 2003,
wobei alle bekannten Faktoren, die erwartungsgemäß Auswirkungen auf das tatsächliche Ergebnis für 2003 haben
werden, berücksichtigt werden. Für die Folgejahre soll dasselbe geschehen, jeweils für einen Zeitraum von zwei Jahren.
Danach haben sich AVR und die niederländischen Behörden, infolge der unerwarteten Entwicklungen und der eventuellen
Schließung der zweiten Trommelofenanlage, darauf verständigt, für das Jahr 2004 ein Budget für nur ein Jahr aufzustellen.

Das Budget 2002 basiert auf Einnahmenschätzungen, historischen Verhältnissen für variable Kosten und Schätzungen für
andere Kosten. Auch werden das Investitionsbudget 2002-2016 sowie die für 2002 geplanten spezifischen Investitionen
berücksichtigt.

Auf der Grundlage dieses Budgets wurde ein Prognosemodell aufgestellt, das auch Ergebnisrechnungen, Bilanzen und
Cashflow-Übersichten umfasst. Die wichtigsten Annahmen, die diesem Prognosemodell zugrunde liegen, lauten wie folgt:

— in dem gewählten Szenario lautet die Annahme, dass etwa 85 000 Tonnen pro Jahr behandelt werden können (wobei
eine gewisse Stilllegung infolge wiederholt auftretender außergewöhnlicher Ereignisse berücksichtigt wird), was zu
Einnahmen in Höhe von schätzungsweise 30,5 Mio. EUR führt;

— außergewöhnliche Ereignisse werden in diesem Modell nicht gesondert behandelt, weil die Annahme lautet, dass sie
Teil der angenommenen wiederholt auftretenden außergewöhnlichen Ereignisse sind;

— für Abschreibungen und Kostenaufteilung unterscheiden sich die Schätzungen für 2003 von denjenigen für 2002.
Anfang 2003 werden sich die Einnahmen und Kosten um 3,5 % erhöhen. Auch wird eine Effizienzsteigerung
berücksichtigt;

— der Wert des alten Sachanlagevermögens wird auf Null veranschlagt, da es ohne die Beihilfe nicht wirtschaftlich
lebensfähig ist. Es wird dann auch in die Mietvergütung aufgenommen, die AVR Chemie an AVR Nuts berechnet;
diese Mietvergütung wird alle sonstigen Kosten von AVR Chemie umfassen, ausschließlich von Ergänzungen zu der
C2-Einrichtung (da sich dies auf die Vergangenheit bezieht), aber einschließlich einer 5%igen Erhöhung für steuerliche
Zwecke;

— die AVR Holding wird AVR Chemie und AVR Nuts in erheblichem Maße finanzieren, wofür ein Zinssatz von 4,891 %
(in den Jahren 2002 und 2003) berechnet werden wird;

— Kostenzuteilungen der AVR Holding sind mit eingerechnet; für das Jahr 2002 belaufen sie sich auf 4,3 Mio. EUR. Für
die Jahre 2002 und 2003 umfassen diese Zuteilungen auch einen Betrag von 400 000 EUR für kommerzielle Kosten,
die nach 2003 nicht mehr anfallen werden;

— in einer Dienstleistungsvereinbarung sind die Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den
verschiedenen AVR-Tochterunternehmen festgelegt. Verrechnungspreise werden meistens auf der Grundlage von ge-
mäß der Methode des „activity based costing“ festgelegten Gestehungskostenpreisen und ferner von marktkonformen
Preisen berechnet;

— es werden keine Rückstellungen für Abrisskosten gebildet, da die Bezahlung dieser Ausgaben durch AVR (70 %) und
den Staat (30 %) verbürgt wird;

— es werden keine Rückstellungen für den Personalabbau angelegt, da die betrieblichen Tätigkeiten fortgeführt werden
und die finanziellen Risiken für den eventuellen künftigen Abbau von Personal beim Unternehmen bleiben. Der Staat
kann niemals für künftige Kosten im Zusammenhang mit dem Abbau von Personal haftbar gemacht werden, falls die
Tätigkeiten von AVR Nuts eingestellt werden. Der Staat kann niemals für Abfindungen haftbar gemacht werden, die
möglicherweise beim künftigen Abbau von Personal infolge der Einstellung der Tätigkeiten und/oder der Beendigung
der Vereinbarung mit AVR gezahlt werden müssen;

— die AVR Holding ist haftbar für negative Ergebnisse und für die Folgen der Nichterfüllung bestimmter Qualitäts-,
Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen, wodurch sich ändernden Umweltschutzanforderungen Rechnung ge-
tragen wird (es wurde eine exakt definierte Ausnahme gemacht, über die mit dem Staat diskutiert werden kann);
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— es gab besondere Bestimmungen für eine eventuelle Aufwärtskorrektur der Beihilfe für drei spezifische Umstände im
Zusammenhang mit: 1) der zulässigen Temperatur in der Nachbrennkammer; 2) möglichen Einsparungen durch den
Einsatz von sekundären Brennstoffen, wofür ein Experiment durchgeführt werden musste, und 3) der juristischen
Frage, ob auf ölhaltige Abfälle Verbrauchsteuern bezahlt werden müssen.

Ergebnisse 2002
vorausberechnet

2003
vorausberechnet

2003
real

2004
vorausberechnet

Einnahmen aus RDF-Abfall 29,3 30,4 22,8 15,9

Einnahmen aus C2-Abfall 0,5 0,5 1,2 1,2

Einnahmen aus Dampf 0,6 0,7 0,7 0,4

Gesamteinnahmen 30,5 31,6 24,7 17,5

Grund-, Hilfsstoffe und Energie 3,8 3,9 3,0 2,4

Ablagerung Reststoffe 2,0 2,1 1,2 1,0

Behandlung/Lagerung 2,0 2,1 1,8 0,5

Transportkosten 0,2 0,2 0,3 0,2

Variable Kosten insgesamt 8,0 8,2 6,4 4,1

Personalkosten 3,8 4,0 4,2 3,6

Drittpersonal 0,3 0,3 0,7 0,4

Wartung 7,8 8,1 7,0 6,0

Rückstellung Personalabbau – – 0,7 0,2

Operative Rückstellungen – – – –

Gemeinkosten 0,6 0,6 2,4 0,8

Direkte Festkosten insgesamt 12,5 12,9 15,0 11,0

Durch AVR Holding berechnete Kosten 4,3 4,0 2,8 3,6

Sonstige indirekte Kosten 5,4 5,6 3,9 3,8

Indirekte Festkosten insgesamt 9,8 9,6 6,7 7,4

Durch AVR Chemie berechnete
Miete

2,0 3,5 3,7 3,1

Abschreibung 0,1 0,2 0,2 0,5

Zinskosten 0,2 0,0 0,6 0,3

Betriebskostendefizit 1,6 2,9 7,8 8,9

Kosten der AVR Holding, die zum Teil in dem Budget verrechnet sind, sind unter anderem Kosten für Sicherheit,
Kantine, Verwaltung, Gemeinschaftseinrichtungen, Management und IKT. Die durch die AVR Holding berechneten
Kosten basieren auf detaillierten Schätzungen.
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ANLAGE II

PUNKTE, DIE BEI DER NACHTRÄGLICHEN KONTROLLE AUF DAS FEHLEN VON ÜBERKOMPENSIERUNG
EINBEZOGEN WERDEN MÜSSEN

Betriebskosten-Budget 2004, 2005 und 2006

— Reale Einnahmen und reale Kosten

Vergütung für vereinbarte Investitionen, soweit diese noch nicht abgeschrieben sind

— Kontrolle jeder der Investitionen auf ihre direkte Verbindung zu der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse

— Einnahmen aus dem Verkauf der betreffenden Aktiva und Vorteile aus der fortgesetzten Nutzung für andere Ziel-
setzungen.

Schließungsvergütung infolge der beschleunigten Schließung

— Tatsächliche Kosten von vorzeitigen Entlassungen: Angabe, ob der betreffende Arbeitnehmer Vollzeit oder Teilzeit im
Zusammenhang mit der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse tätig ist, tatsächliche Zahlungen
für die betreffenden Arbeitnehmer, tatsächliche Dauer der Zahlungen im Zusammenhang mit der Neuvermittlung
innerhalb oder außerhalb von AVR.

— Laufende Festkosten: allgemeine Kosten Trommelofenanlagen: Kontrolle, ob fehlende Deckungen angemessen sind und
nicht anderweitig gedeckt sind, Kontrolle auf tatsächliche Buchhaltungs-, Rechts- und Bankkosten; Kontrolle der
tatsächlichen Kosten für andere Elemente

— Laufende Festkosten: Sicherheit, Kantine, Einkauf, administrative Einrichtung Professor Gerbrandyweg: tatsächliche
Kosten des Stromtransports auf der Grundlage des tatsächlichen Datums der Abschaltung oder des Ankaufs der
Einrichtung bei Eneco; entfallene Kosten für Büromieten usw., unter Berücksichtigung der Einnahmen aus der tatsäch-
lichen Wiederverwendung; Kontrolle, ob fehlende Deckungen für Einkaufsfunktion Restaurant, Lagerraum und Sicher-
heit angemessen sind und nicht anderweitig gedeckt sind.

— Laufende Festkosten: IKT-Infrastruktur: Kontrolle, ob fehlende Deckungen für IKT-Infrastruktur nicht anderweitig
gedeckt werden.

— Laufende Festkosten: Personalkosten: tatsächliche Kosten der Funktion Telefonzentrale und der Mietleitungen.

— Laufende Festkosten: Miete/Leasing von Ausrüstung: tatsächlich fehlende Deckungen von speziellen Lastkraftwagen
und Gabelstaplern sowie tatsächliche Einnahmen aus dem Verkauf oder der alternativen Verwendung innerhalb von
AVR.

— Laufende Festkosten: sonstige Gemeinkosten: tatsächliche Kosten und tatsächliche Kostensenkung im Zusammenhang
mit Wartungs- und Reinigungsverträgen.

— Laufende Festkosten:

Bürgschaft

— Kontrolle auf tatsächliche Abriss- und Nachsorgekosten für den Abriss und die Reinigung der direkt für die Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse benutzten Anlagen.

Die Kontrolle umfasst eine Berechnung, aus der hervorgeht, dass die Beihilfe nicht zu einer Rendite führt, die höher ist als
die Rendite niederländischer Staatsobligationen, erhöht um zwei Prozentpunkte.
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ANLAGE III

Informationen hinsichtlich der Durchführung der Entscheidung der Kommission in Rechtssache C 43/2003 -
Niederlande, Betriebsbeihilfe zugunsten von AVR für die Behandlung von gefährlichem Abfall

1. Kalkulation des Betrags, der zurückgefordert werden soll

1.1 Liefern Sie bitte die folgenden Einzelheiten über die Höhe des Betrages der rechtswidrigen Beihilfen, die dem
Begünstigten zur Verfügung gestellt worden sind:

Datum (Daten) der
Zahlung (°)

Höhe der
Beihilfe (*) Währung Identität des Begünstigten

AVR IW

(°) Datum (Daten), an dem (denen) die Beihilfe (einzelne Raten der Beihilfe) dem Begünstigten zur Verfügung gestellt worden ist
(sind). (Verwenden Sie bitte getrennte Reihen, wenn eine Maßnahme aus mehreren Raten und Rückzahlungen besteht.)

(*) Höhe der Beihilfe, die dem Begünstigten zur Verfügung gestellt worden ist (in Brutto-Beihilfenäquivalenten)

Anmerkungen:

1.2 Erklären Sie bitte ausführlich, wie die Zinsen, die auf die zurückzufordernde Beihilfe gezahlt werden müssen,
berechnet werden.

2. Schon ergriffene und geplante Maßnahmen, um die Beihilfe zurückzufordern

2.1 Beschreiben Sie bitte im Einzelnen, welche Maßnahmen schon ergriffen worden sind, und welche Maßnahmen
geplant werden, um eine unmittelbare und effektive Rückforderung der Beihilfe durchzuführen. Bitte erklären Sie
ebenfalls, welche alternativen Maßnahmen im nationalen Recht bestehen, um die Rückforderung durchzuführen.
Teilen Sie bitte, soweit vorhanden, die Rechtsgrundlage für die ergriffenen/geplanten Maßnahmen mit.

2.2 Wann wird die Rückforderung der Beihilfe spätestens abgeschlossen sein?

3. Schon bewirkte Rückforderung

3.1 Liefern Sie bitte die folgenden Einzelheiten über die Beihilfen, die vom Begünstigten bereits zurückgefordert
worden sind.

Datum (Daten), an
dem (denen) die Bei-
hilfe zurückerstattet

worden ist

Zurückerstatteter
Betrag Währung Identität des Begünstigten

AVR IW

3.2 Belegen Sie bitte die Rückerstattung der Beihilfebeträge, die in der oberen Tabelle unter Punkt 3.1 spezifiziert
worden sind.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung zur Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 der Kommission vom 4. November 2003 über die zweite
Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten und zur Änderung der Verordnung

(EG) Nr. 1896/2000

(Amtsblatt der Europäischen Union L 307 vom 24. November 2003)

In Anhang I (Seite 9) wird in der Zeile für „5-Chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol“ die EG-Nummer durch „429-290-0“
ersetzt.
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